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Abstimmungsvereinbarung 

 

zwischen dem Landkreis Kusel,  

vertreten durch den Landrat Herrn Otto Rubly, 

Trierer Straße 49, 66869 Kusel 

 

- im Folgenden öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger genannt - 

 

u n d 

der BellandVision GmbH, 

vertreten durch die Geschäftsführung, 

Bahnhofstraße 9, 91257 Pegnitz 

 

- im Folgenden Systembetreiber genannt - 

 

 

Präambel 

 

Die Systeme betreiben auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein System 

zur flächendeckenden Entsorgung von restentleerten Verpackungen im Sinne der 

Abschnitte 3 und 4 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 

hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG). Die 

Sammlung ist gem. § 22 Abs. 1 S.1 VerpackG auf die vorhandenen Sammelstrukturen 

der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abzustimmen, in deren Gebiet sie 

eingerichtet wird. Die Systeme sind verpflichtet, einen gemeinsamen Vertreter zu 

benennen, der mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die Verhandlungen 

über den erstmaligen Ab-schluss sowie jede Änderung der Abstimmungsvereinbarung 

führt (§ 22 Abs. 7 S. 1 VerpackG, im Folgenden „gemeinsamer Vertreter“ genannt). 

Der Abschluss sowie jede Änderung dieser Vereinbarung bedürfen mit Inkrafttreten 

des Verpackungsgesetzes der Zustimmung des öffentlich-rechtlichen 
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Entsorgungsträgers sowie von mindestens zwei Dritteln der an der 

Abstimmungsvereinbarung beteiligten Systeme (§ 22 Abs. 7 S. 2 VerpackG). 

 

Diese Vereinbarung gibt das Verhandlungsergebnis mit dem gemeinsamen Vertreter 

wieder. 

 

Der Text dieser Vereinbarung ersetzt alle bisher nach § 6 Abs. 4 VerpackV oder 

Vorläuferfassungen getroffenen Vereinbarungen und gibt den Inhalt der zwischen den 

Parteien erfolgten Abstimmung abschließend wieder. Er wird als öffentlich-rechtlicher 

Vertrag abgeschlossen und trifft die gesetzlich notwendigen Regelungen des 

Abstimmungsverhältnisses zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

und den Systemen nach § 22 VerpackG. Der gemeinsame Vertreter steht aber für 

weitergehenden Regelungsbedarf außer-halb dieser Vereinbarung als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

 

1. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Abstimmung zwischen den Systemen 

und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 22 VerpackG über die 

Ausgestaltung eines Erfassungssystems für restentleerte Verpackungen 

privater Endverbraucher gemäß § 14 Abs. 1 VerpackG im Landkreis Kusel in 

den jeweiligen Gebietsgrenzen. Ein gegebenenfalls abweichender Zuschnitt 

von Sammelgebieten im Rahmen der Ausschreibung nach § 23 VerpackG ist 

dabei ohne Belang. Die von den Parteien vereinbarten Anlagen 3 ff. sind 

Bestandteil der Vereinbarung und nur zusammen mit dieser gültig. 

 

2. Die Systeme werden die Sammlung von restentleerten Verpackungen gem. § 

14 Abs. 1 VerpackG im Einvernehmen mit dem öffentlich-rechtlichen 
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Entsorgungsträger unter besonderer Berücksichtigung der Belange des 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers betreiben. 

 

3. Soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, sind die Systeme berechtigt, ihre 

Verpflichtungen aus diesem Vertrag durch von ihnen beauftragte Dritte erfüllen 

zu lassen. Die den Systemen nach diesem Vertrag obliegenden Pflichten 

werden sie auch bei der Beauftragung Dritter beachten und die Einhaltung 

dieser Pflichten durch die Drittbeauftragten sicherstellen. Die Systeme stellen 

insbesondere sicher, dass Beeinträchtigungen der öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungssysteme durch den Betrieb ihres Sammelsystems unterbleiben. 

 

4. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger verpflichtet sich seinerseits, auf die 

berechtigten Interessen der Systeme Rücksicht zu nehmen. Der öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger stellt insbesondere sicher, dass 

Beeinträchtigungen des Systembetriebs durch die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungssysteme unterbleiben. Das Recht zur eigenverantwortlichen 

Ausgestaltung seiner Satzungsregelungen bleibt davon unberührt. 

 

 

§ 2 

Abfallwirtschaft des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

 

Der Umfang der dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bzw. dessen 

Drittbeauftragten obliegenden Entsorgungsaufgaben und die Art und Weise der 

Erfüllung ergeben sich insbesondere aus der den Vertragspartnern bekannten 

Abfallwirtschaftssatzung und dem Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Kusel in 

ihrer jeweiligen Fassung, die diesem Vertrag als Anlage 1 und 2 beigefügt sind. 

Änderungen der Satzung und des Abfallwirtschafts-konzeptes werden dem 

gemeinsamen Vertreter vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unverzüglich 

übersandt und ersetzen die vorherigen Anlagen 1 und 2. Darüber hinaus gehende 

Informationen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft, die für das Funktionieren des 
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Systembetriebs erforderlich sind, stellt der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

ebenfalls auf Anforderung zur Verfügung. 

 

 

§3 

Systemfestlegungen 

 

1. Das zwischen den Parteien abgestimmte, durch die Systeme im Gebiet des 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers einzurichtende bzw. eingerichtete 

Erfassungssystem für restentleerte Leichtverpackungen (LVP), Verpackungen 

aus Glas und Verpackungen aus Papier, Pappe, Karton (PPK) ist in den 

Anlagen 3 bis 5 zu dieser Vereinbarung festgelegt (Systemfestlegungen). 

 

2. Der dort festgelegte Pflichtenumfang ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 

Soweit eine bestandskräftige Rahmenvorgabe nach § 22 Abs. 2 VerpackG 

besteht oder nachträglich erfolgt, ist diese ebenfalls Bestandteil dieser 

Vereinbarung. Bei Unstimmigkeiten zwischen Anlage 3 und der 

Rahmenvorgabe gehen die Regelungen der Rahmenvorgabe vor. 

 

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger verpflichtet sich,  Rahmenvorgaben 

nach § 22 Abs. 2 VerpackG nur so zu erlassen oder zu ändern, dass diese im 

Rahmen einer ordnungsgemäßen Vergabe von Sammelleistungen nach § 23 

VerpackG jeweils für die gesamte Vertragslaufzeit zugrunde gelegt werden 

können und nicht in bereits vergebene Sammelaufträge eingreifen. 

 

3. Nachfolgend aufgeführte Änderungen des in den Anlagen 3 und 4 festgelegten 

Erfassungssystems für restentleerte Verpackungen bedürfen einer vorherigen 

Zustimmung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, die in Form einer 

Änderung dieser Abstimmungsvereinbarung in den Anlagen 3 und/oder 4 zu 

dokumentieren ist und erst wirksam wird, wenn diese Dokumentation erfolgt ist: 
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a. Umstellung der für die jeweilige Sammlung angegebenen Leerungs-

/Abfuhrrhythmen (Häufigkeit der Durchführung der Sammlung) und des 

Zeitraums der Behälterleerung, sofern dieser in Anlage 3 vereinbart ist, 

 

b. Abweichungen in der jeweils angegebenen Bereitstellung von 

Sammelcontainern, die zu einer wesentlichen Veränderung der 

Containerdichte und/oder Containerstandortdichte führen; eine 

wesentliche Veränderung liegt insbesondere vor, wenn sich hierdurch 

die tatsächliche Containerstandortdichte pro Einwohner um mehr als 5% 

verändert, 

 

c. Wesentliche Einschränkungen oder Veränderungen der 

Rückgabemöglichkeiten für private Endverbraucher nach § 3 Abs. 11 

VerpackG, 

 

d. Nicht nur geringfügige Einschränkungen oder Veränderungen des 

Angebotes an Erfassungseinrichtungen, Sammelgefäßen bzw. 

Sammelsäcken bei privaten Haushaltungen i.S.v. § 3 Abs. 11 S. 1 

VerpackG. 

 

4. Bei der Entscheidung über eine Zustimmung zu einer Änderung hat der 

öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger auf die berechtigten Interessen der 

Systeme Rücksicht zu nehmen. Die Zustimmung soll erfolgen, wenn die 

berechtigten Interessen der Systeme an der Systemänderung die Belange des 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers überwiegen. 

 

5. Soweit eine bestandskräftige oder sofort vollziehbare Rahmenvorgabe nach § 

22 Abs. 2 VerpackG besteht, liegt die Entscheidung über deren Änderung im 

ausschließlichen Verantwortungsbereich des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers. 

 

 

§ 4 

Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen 
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1. Zwischen den Systemen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

besteht Einvernehmen, dass die in der Anlage 6 (Wertstoffhöfe) und 7 (PPK) 

aufgelisteten abfallwirtschaftlichen Sammelstrukturen des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers, zu denen ggfs. auch Entsorgungsleistungen von 

Drittbeauftragten gehören, von den Systemen auch für die Sammlung 

restentleerter Verpackungen mitbenutzt werden. 

 

2. Der prozentuale Anteil der Mitbenutzung der jeweiligen Sammelstruktur durch 

die Gesamtheit der Systeme sowie die sonstigen mit der Mitbenutzung 

zusammenhängenden Fragen, insbesondere die Höhe der zu zahlenden 

Entgelte, der zu verrechnenden Erlöse oder der gegen Wertaus-gleich 

herauszugebenden PPK- Mengen sowie die operative Abwicklung auf der 

Grundlage von § 22 Abs. 3 und 4 VerpackG sind ebenfalls in Anlage 6 

(Wertstoffhöfe) und 7 (PPK) verbindlich festgelegt. 

 

 

§ 5 

Fortlaufende Zusammenarbeit/Nachweise 

 

1. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und die Systeme werden 

fortlaufend die Einzelheiten der Durchführung der ihnen jeweils obliegenden 

Entsorgungsaufgaben koordinieren (z. B. Koordination von Abfuhrtagen und 

Tourenplänen, ggfs. unter Beachtung einer Rahmenvorgabe nach § 22 Abs. 2 

VerpackG). Die Zusammenarbeit hat sich unter Berücksichtigung der 

berechtigten Interessen des Systembetreibers insbesondere an folgenden 

besonders zu berücksichtigenden Belangen des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers auszurichten: 

 

a. Der laufende Betrieb der öffentlich-rechtlichen Sammelstrukturen 

(Revierdurchfahrt, Behälterbereitstellung, Leerungsvorgang) darf durch 
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den Betrieb der Erfassungseinrichtungen der Systeme nicht 

beeinträchtigt werden. 

 

b. Die seitens der Abfallerzeuger erforderliche Mitwirkung und Akzeptanz 

für die Gesamtheit der eingerichteten Getrenntsammelsysteme darf 

durch den Betrieb der Erfassungseinrichtungen der Systeme nicht 

beeinträchtigt oder gefährdet werden. Trennvorgaben, Termin- und 

Abfuhrregelungen der von den Systemen betriebenen 

Erfassungseinrichtungen müssen sich in möglichst eindeutig 

abgegrenzter, übersichtlicher und schlüssiger Weise in die 

Sammelstrukturen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

einfügen. 

 

c. Die Durchführung des Systembetriebs hat so zu erfolgen, dass 

unberechtigte Abfallablagerungen und Verunreinigungen durch 

Verpackungen im Vertragsgebiet vermieden werden. Die Systeme sind 

verpflichtet, Ablagerungen und Verunreinigungen durch Verpackungen, 

die durch den Betrieb der Erfassungseinrichtungen verursacht werden, 

unverzüglich – unter Berücksichtigung betrieblicher Belange spätestens 

aber innerhalb von 48 Stunden nach Aufforderung durch den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger – zu entfernen, insbesondere 

Verpackungen neben Depotcontainern und bei der Abfuhr liegen 

gebliebene Verpackungen. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

wird die Systeme bzw. deren Entsorger über ihm zur Kenntnis gelangte 

Verunreinigungen sowie über nach Maßgabe des § 6 durch ihn 

veranlasste Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis setzen. 

 

2. Die vorstehenden Verpflichtungen sind nicht auf den auf ein System 

entfallenden Mengenanteil beschränkt. Die Parteien stimmen aber darin 

überein, dass der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sich vorrangig an den 

Ausschreibungsführer gem. § 23 Abs. 2 Satz 1 VerpackG wenden soll und 

dieser sich vorrangig um Abhilfe bemüht. Für Verpflichtungen aus möglichen 

Kostenerstattungsansprüchen haften die Systeme jeweils in Höhe ihres 

Marktanteils, der nach dem jeweiligen von der Gemeinsamen Stelle 
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festgelegten Anteil der Systeme für die Aufteilung der Nebenentgelte (gemäß 

§§ 19 Abs. 2 Ziff. 2, 22 Abs. 9 VerpackG) zu bestimmen ist. § 427 BGB findet 

keine Anwendung. 

 

3. Die Systeme verpflichten sich, für die auf sie jeweils entfallenden 

Mengenanteile auf Anforderung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

zeit-nah unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen diejenigen 

Nachweise zur Erfassung und Verwertung vorzulegen, die der öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger zur Erstellung seiner Abfallbilanz benötigt. Die 

Nachweise zur Erfassung können auch in zusammengefasster Form vom 

gemeinsamen Vertreter übermittelt werden 

 

 

§ 6 

Beeinträchtigung oder Störung des Systembetriebs 

 

1. Bei mehr als geringfügigen Beeinträchtigungen und/oder Störungen des 

Erfassungssystems für restentleerte Verpackungen, insbesondere bei: 

 

- wiederholt fehlender bzw. verspäteter Leerung/Abholung der von den 

Systemen betriebenen Erfassungsgefäße (z.B. Container)/ 

Erfassungseinrichtungen (z.B. Abfallsäcke), 

 

- nicht zeitgerechter Aufstellung/Ausgabe von Erfassungsgefäßen/ 

Erfassungseinrichtungen innerhalb von 14 Tagen ab Anforderung durch 

den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, 

 

- sonstigen, nachhaltigen Verunreinigungen, die durch einen nicht 

ordnungsgemäßen Systembetrieb verursacht worden sind, 

 

kann der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger erforderlichenfalls entweder 

selbst oder durch ein von ihm beauftragtes Unternehmen etwaige 
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unaufschiebbare Maßnahmen zur Beseitigung der Beeinträchtigung und/oder 

der Störung auf Kosten der Systeme durchführen (lassen). 

 

Maßnahmen sind – außer bei Gefahr in Verzug – vorher anzukündigen, um den 

Systemen zu ermöglichen, die Störung selbst zu beseitigen. 

 

2. Die Systeme sind verpflichtet, in Verträgen mit von ihnen beauftragten 

Entsorgern die in Abs. 1 genannten Eingriffsbefugnisse des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers aufzunehmen. 

 

 

§ 7 

Vergabe von Entsorgungsdienstleistungen 

 

1. Sofern die Systeme beabsichtigen, Entsorgungsdienstleistungen zum Betrieb 

ihres Erfassungssystems im Vertragsgebiet neu zu vergeben, haben sie den 

Ausschreibungsführer (§ 23 Abs. 2 Satz 1 VerpackG) zu verpflichten, das 

Vergabeverfahren unter Beachtung dieser Abstimmungsvereinbarung und ggfs. 

wirksamer Rahmenvorgabe nach § 22 Abs. 2 VerpackG durchzuführen. 

 

2. Um dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die Überprüfung der 

Einhaltung dieser Vereinbarung zu ermöglichen, verpflichten die Systeme den 

Ausschreibungsführer, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zeitgleich 

mit der Auftragsbekanntmachung nach § 23 Abs. 4 S.2 VerpackG für sein 

Gebiet den Zugang zur Ausschreibungsplattform kostenfrei zu gewähren und 

eine Leseberechtigung für die dort hinterlegten Unterlagen einzuräumen. 

Sofern der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger Einwendungen gegen die 

Ausschreibungsunterlagen erheben möchte, hat er diese innerhalb von zwei 

Wochen nach Eingang der Mit-teilung über die Einräumung der 

Leseberechtigung dem Ausschreibungsführer mitzuteilen. Im Falle eines 

außerordentlichen Entsorger-wechsels hat der Ausschreibungsführer die 
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Pflicht, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dies unverzüglich unter 

Darlegung der beabsichtigten Maßnahmen anzuzeigen 

 

3. Die Systeme verpflichten den Ausschreibungsführer dem öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger jeweils rechtzeitig – im Regelfall bis Ende September des 

laufenden Jahres – die erforderlichen aktuellen Informationsgrundlagen (z.B. 

Sammelvorgaben, Termine, Standorte, Telefonnummern, Ansprechpartner und 

E-Mail-Kontakt beim Entsorgerwechsel) sowie ggf. geeignete 

Beratungsmaterialien zu übermitteln und kompetente Ansprechpartner für den 

Klärungsbedarf zum laufenden Betrieb zu benennen. 

 

 

§ 8 

Umgang mit Fehlbefüllungen 

 

1. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und die Systeme sind verpflichtet, 

mit wirkungsvollen Maßnahmen (z. B. vertragliche Festlegungen, Kontrollen, 

Gestaltung der Entsorgungsgefäße / Erfassungseinrichtungen) einer im 

Widerspruch zum Abfallwirtschaftskonzept und zur Abfallsatzung stehenden 

Miterfassung von an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu 

überlassenden Abfällen durch das Erfassungssystem entgegenzuwirken. 

 

2. Sofern ein System feststellt, dass haushaltsnahe Erfassungsgefäße zur Er-

fassung von LVP-Verpackungen mit einem im Vergleich zur gebietstypischen 

Qualität der Erfassungsmenge überdurchschnittlichen Anteil an 

überlassungspflichtigen Abfällen oder mit schädlichen Materialien, die einer 

Einsammlung/Beförderung durch den von den Systemen beauftragten Dritten 

zwingend entgegenstehen, fehlbefüllt sind, ist der jeweilige Behälter mit einem 

Hinweis zu versehen, der den Abfallerzeuger/-besitzer zur Nachsortierung bis 

zur nächsten Abfuhr auffordert. Ausgenommen hiervon sind stoffgleiche 

Nichtverpackungen, für die eine gemeinsame Erfassung nach § 22 Abs. 5 

VerpackG in Anlage 8 vereinbart ist. Wird der Aufforderung zur Nachsortierung 
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nicht nachgekommen, wird der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger hierüber 

informiert und kann dafür eine gebührenpflichtige Entsorgung als 

Beseitigungsabfall nach Maßgabe der Satzung durchführen. Im 

Wiederholungsfall kann die Anfallstelle im Einvernehmen mit dem öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger zeitweilig von der Verpackungs-entsorgung 

ausgeschlossen werden. Die Nutzer sind über Anlass und Dauer der 

Maßnahme sowie den richtigen Gebrauch des Systems in Ab-stimmung mit 

dem öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger zu informieren. 

 

3. Sofern Sammelsäcke, die einer Anfallstelle zugeordnet werden können, wie in 

Abs. 2 beschrieben fehlbefüllt wurden, gelten die Regelungen in Abs. 2 

entsprechend. Nicht einer Anfallstelle im Rahmen der Sammeltour 

zuzuordnende Sammelsäcke sind von den Systemen bzw. von dem durch diese 

beauftragten Dritten grundsätzlich einzusammeln und zu entsorgen. Dies gilt 

nur dann nicht, wenn der Inhalt des jeweiligen Sacks einer Einsammlung 

und/oder Beförderung durch den von den Systemen beauftragten Dritten 

zwingend entgegensteht. In diesem Fall ist der öffentlich- rechtliche 

Entsorgungsträger umgehend durch die Systeme oder den von diesen 

beauftragten Dritten über die bestehende Situation unter Angabe der relevanten 

Einzelheiten zu informieren, damit dieser ohne Zeitverzug die Entsorgung 

organisieren kann. 

 

4. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und der Ausschreibungsführer 

werden sich auf Wunsch auch nur einer Partei mindestens einmal jährlich über 

die Qualität der Erfassung gebrauchter Verpackungen im Vertragsgebiet 

austauschen und bei erkannten Mängeln versuchen, sich über geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu verständigen. 

 

 

§ 9 

Einbezug anderer Materialien als Verkaufsverpackungen in das 

Erfassungssystem 
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1. Es ist den Systemen nur gestattet, mit ausdrücklicher Zustimmung des 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gezielt andere Abfälle als 

Verpackungen aus privaten Haushaltungen und gleichgestellten Anfallstellen 

nach § 3 Abs.11 VerpackG in das abgestimmte Sammelsystem 

miteinzubeziehen. Eine ggfs. erteilte Zustimmung des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers entbindet den Systembetreiber nicht von der Pflicht, die Zu-

lässigkeit eines derartigen Vorgehens mit den zuständigen Stellen zu klären. 

 

Bereits zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch die 

zuständige Behörde nach § 26 KrWG genehmigte und in das Erfassungssystem 

der Systeme integrierte Rücknahmesysteme bleiben unberührt. 

 

2. Sofern die Parteien sich darüber einig sind, dass Verkaufsverpackungen und 

sog. stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunststoffen und/oder Metallen in 

einem gemeinsamen Sammelbehälter nach den Vorgaben des § 22 Abs. 5 

VerpackG erfasst werden sollen, sind die Einzelheiten der Zusammenarbeit in 

Anlage 8 zu diesem Vertrag geregelt. Ansonsten findet eine gemeinsame 

Erfassung von Verkaufsverpackungen und sog. stoffgleichen 

Nichtverpackungen aus Kunststoffen und/oder Metallen bis auf weiteres nicht 

statt. 

 

 

§ 10 

Durchsetzung der Abstimmungsvereinbarung 

 

1. Falls ein System oder die von ihm beauftragten Dritten Pflichten aus dieser 

Vereinbarung nicht, nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß erfüllen und 

dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dadurch Kosten oder finanzielle 

Verluste entstehen, kann dieser die entstandenen Kosten oder die finanziellen 

Verluste – falls das System eine Erstattung verweigert – durch 

Inanspruchnahme der vom System gemäß § 18 Abs. 4 VerpackG bei dem 

Bundesland, in dem sich das Gebiet des öffentlich-rechtlichen 
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Entsorgungsträgers befindet, hinterlegten Sicherheit ausgleichen. Sofern sich 

der Pflichtenverstoß nicht einem System allein zuordnen lässt, besteht 

zwischen den Parteien Einvernehmen darüber, dass die Zuordnung und die 

Inanspruchnahme in Bezug auf alle Systeme in Höhe des jeweiligen von der 

Gemeinsamen Stelle gem. § 19 Abs. 2 Ziff. 2 VerpackG festgelegten Anteils für 

die Aufteilung der Nebenentgelte nach § 22 Abs. 9 VerpackG vorgenommen 

werden kann. 

 

2. Das System unterwirft sich (Anm: Landesrecht, daher nur beispielhaft, z.B. 

gem. § 54 S. 2 LVwVfG i.V.m. § 61 LVwVfG) wegen der sich aus dieser 

Abstimmungsvereinbarung für ihn ergebenden Pflichten (z.B. §§ 1 Abs. 3, 3 

Abs. 3, 6 Abs. 1, 7 Abs. 2 und 3, 8, 9, 12 Abs. 2) der sofortigen Vollstreckung 

(§ 22 Abs. 6 VerpackG). Die Unterwerfung umfasst alle Regelungen dieses 

Vertrages, die einen vollstreckungsfähigen Inhalt aufweisen, auch die in den 

Anlagen zu dieser Abstimmungsvereinbarung geregelten finanziellen 

Verpflichtungen des Systems. Sofern sich das die Vollstreckungsmaßnahme 

auslösende Ereignis nicht dem System allein zuordnen lässt, besteht zwischen 

den Vertragspartnern Einvernehmen darüber, dass die Zuordnung und die 

Inanspruchnahme in Bezug auf alle Systeme in Höhe des jeweiligen von der 

Gemeinsamen Stelle gem. § 19 Abs. 2 Ziff. 2 VerpackG festgelegten Anteils für 

die Aufteilung der Nebenentgelte nach § 22 Abs. 9 VerpackG vorzunehmen ist. 

 

3. Eine vorherige Aufforderung/Androhung an das oder die Systeme zur 

Einstellung des pflichtwidrigen Verhaltens bzw. zur Erfüllung der ihnen 

obliegenden Pflichten verbunden mit der Ankündigung des andernfalls 

erfolgenden Vorgehens des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne 

von Abs. 1 oder Abs. 2, hat vorab unter Fristsetzung zu erfolgen, sofern nicht 

der sofortige Vollzug zur Verhinderung einer rechtswidrigen Tat, die einen Straf- 

oder Bußgeldtatbestand verwirklicht, oder zur Abwendung einer drohenden 

Gefahr notwendig ist. 

 

4. Soweit die Systeme dem Ausschreibungsführer gesonderte Verpflichtungen in 

Bezug auf diese Vereinbarung auferlegen, können diese vom öffentlich-
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rechtlichen Entsorgungsträger unmittelbar gegenüber dem 

Ausschreibungsführer durchgesetzt werden. § 10 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

 

§11 

Vertragsanpassung 

 

1. Sofern sich aus § 22 Abs. 8 VerpackG ein Anspruch des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers auf Anpassung dieser Vereinbarung ergibt, verpflichten 

sich die Systeme, mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger umgehend 

Verhandlungen über eine Vertragsanpassung mit dem Ziel der Integration der 

veränderten Rahmenbedingungen in dieses Regelwerk aufzunehmen und zum 

Abschluss zu bringen.   

 

2. Sofern sich wegen der gebotenen Umsetzung geänderter europa-, bundes- 

und/oder landesrechtlicher Vorgaben im Hinblick auf diese Vereinbarung 

Anpassungsbedarf ergibt, sind die Parteien verpflichtet, unverzüglich 

Verhandlungen über eine Vertragsanpassung aufzunehmen und zum 

Abschluss zu bringen. 

 

3. Anpassungsregelungen, die sich aus den Anlagen 3 – 8 ergeben, bleiben 

unberührt. 

 

4. Die Parteien sind bereit, Empfehlungen des Beirats Erfassung, Sortierung und 

Verwertung bei der Zentralen Stelle, die dieser gem. § 28 Abs. 5 S.1 VerpackG 

veröffentlicht hat, beim Vollzug dieser Vereinbarung zu berücksichtigen und bei 

Bedarf über eine Anpassung dieser Vereinbarung in Verhandlungen 

einzutreten. 
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§ 12 

In-Kraft-Treten, Vertragsdauer, Kündigung 

 

1. Diese Vereinbarung wird ab dem 01.01.2020 mit Unterzeichnung von 

mindestens zwei Dritteln der genehmigten Systeme (§ 22 Abs. 7 S. 2 VerpackG) 

wirksam. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Vereinbarung über die Höhe der 

Entgelte nach Anlage 6 oder 7 bereits besteht. 

 

2. Im Falle des Nichtbestehens oder späteren Wegfalls einer Entgeltregelung nach 

Anlage 6 oder 7 haben die Systeme dem öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger auf dessen Verlangen diejenigen nachgewiesenen Kosten 

anteilmäßig zu erstatten, die diesem in unmittelbarer Anwendung von § 9 des 

Bundesgebührengesetzes und der Allgemeinen Gebührenverordnung im 

Zusammenhang mit den Mitbenutzungsansprüchen nach § 22 Abs. 3 und 4 

VerpackG entstehen. Die Anteile der Systeme bestimmen sich im Falle des § 

22 Abs. 3 VerpackG in entsprechender Anwendung des von der Gemeinsamen 

Stelle gemäß § 19 Abs. 2 Ziff. 2 VerpackG festgelegten Anteils für die Aufteilung 

der Nebenentgelte nach § 22 Abs. 9 VerpackG, im Falle des § 22 Abs. 4 

VerpackG nach den jeweiligen von der Zentralen Stelle nach § 26 Abs.1, Satz 

2, Ziff. 14 VerpackG festgestellten Marktanteilen für PPK.  

 

3. Dieser Vertrag gilt bis zum 31.12.2022; § 11 bleibt unberührt. 

 

4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für die 

Parteien von den vorstehenden Regelungen unberührt. Ein wichtiger Grund 

liegt insbesondere dann vor, wenn: 

 

- über das Vermögen eines Systems ein Insolvenzverfahren beantragt 

oder eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wurde, 

 

- ein System in dem Bundesland, in dem sich das Gebiet des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers befindet, den Betrieb ganz oder 

jedenfalls im Gebiet des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

dauerhaft einstellt, 
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- die Systemgenehmigung nach § 18 VerpackG in dem Bundesland, in 

dem sich das Gebiet des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

befindet, wirksam widerrufen wurde. 

 

Die Kündigung kann nur gegenüber dem System erfolgen, bei dem der 

Kündigungsgrund vorliegt. Der Bestand der Abstimmungsvereinbarung mit den 

übrigen Systemen bleibt davon unberührt. Die Abstimmungsvereinbarung wird 

unwirksam, wenn mindestens zwei Drittel der genehmigten Systeme die Kündigung 

gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erklären.  

 

§ 60 Verwaltungsverfahrensgesetz bleibt unberührt. 

 

 

§ 13 

Sonstiges 

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, 

berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Die Parteien 

werden die unwirksame Bestimmung möglichst umgehend durch eine wirksame 

ersetzen, die nach Zielsetzung und wirtschaftlicher Bedeutung der 

unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. 

 

2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform (§ 

22 Abs. 1 S. 2 VerpackG). Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 

Kusel, den ____________________ Pegnitz, den ______________________ 
 
 
 
 
__________________________________ 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

 
 
 
 
__________________________________ 
BellandVision GmbH 
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Anlage 1: Abfallwirtschaftssatzung  

Anlage 2: Abfallwirtschaftskonzept  

Anlage 3: Systemfestlegung LVP 

Anlage 4: Systemfestlegung Glas 

Anlage 5: Systemfestlegung PPK 

Anlage 6: Mitbenutzung von Wertstoffhöfen -entfällt- 

Anlage 7: Mitbenutzung der PPK- Sammelstruktur 

Anlage 8: gemeinsame Wertstofferfassung, falls vereinbart -entfällt- 



 

 

 

 

S A T Z U N G 

 

über die 

 

Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling, 

die Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Kusel 

(Abfallsatzung) 

 

vom 17.10.2018 

 

 

Der Kreistag hat aufgrund der §§ 17 und 19 der Landkreisordnung (LKO) in der Fassung 

vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

02.03.2017 (GVBl. S. 21), des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) vom 22.11.2013 

(GVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55, 

57) in Ausführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 

212), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 

2808) und § 7 Abs. 2 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 

896), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 

2234), am 17.10.2018  folgende Satzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekanntgemacht 

wird: 
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I n h a l t s ü b e r s i c h t : 

 
 

ERSTER ABSCHNITT: Allgemeines 

 

§   1 Aufgabe und öffentliche Einrichtung 

§   2 Förderung der Kreislaufwirtschaft, Absatzförderung 

§   3 Mitwirkung der Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen 

§   4 Begriffsbestimmungen 

§   5 Umfang der Verwertungs- und Beseitigungspflicht 

§   6 Anschluss- und Benutzungspflicht 

§   7 Ausnahmen von Überlassungspflichten 

§   8 Art der Überlassung und technische Nachrüstung 

§   9 Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle 

§ 10 Eigentumsübergang 

 

 

ZWEITER ABSCHNITT: Verwerten und Beseitigen 

 

§ 11 Formen des Einsammelns 

§ 12 Anzeige-, und Auskunftspflichten, Nachweis- und Duldungspflichten 

§ 13 Vorhalten und Benutzen der Abfallbehältnisse 

§ 14 Sammeln und Transport 

§ 15 Abfuhr sperriger Abfälle 

§ 16 Getrennte Überlassung von Problemabfällen  

§ 17 Selbstanlieferung von Abfällen 

§ 18 Elektro- und Elektronikaltgeräte 

 

DRITTER ABSCHNITT: Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten 

 

VIERTER ABSCHNITT: Inkrafttreten 

 

§ 20 In-Kraft-Treten  
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ERSTER ABSCHNITT 

A l l g e m e i n e s 

 

§ 1 

Aufgabe und öffentliche Einrichtung 

1) Der Landkreis betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung. Zweck dieser 

öffentlichen Einrichtung ist es, die Abfallvermeidung zu fördern, Abfälle zu verwerten 

oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Er berät im Rahmen der von ihm wahrge-

nommenen Aufgabe durch eigens bestellte Abfallberater über die  Möglichkeiten zur 

Vermeidung und Verwertung von Abfällen. 

 

2) Der Landkreis kann mit der Verwertung und Beseitigung Dritte beauftragen. 

 
3) Der Landkreis ist für sein Gebiet gemäß § 3 Abs. 1 LKrWG der öffentlich-rechtliche Ent-

sorgungsträger. 

 

§ 2 

Förderung der Kreislaufwirtschaft, Absatzförderung 

1) Die Erzeuger und Besitzer von Abfällen sollen dazu beizutragen, dass Abfälle möglichst 

vermieden und nicht vermiedene Abfälle nach Möglichkeit zur Wiederverwendung vorbe-

reitet, recycelt oder verwertet werden. 

 

2) Der Landkreis hat bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern 

sowie bei der Ausschreibung und der Vergabe öffentlicher Aufträge den Herstellern und 

Vertreibern solcher Produkte den Vorzug zu geben, die 

 
1. durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, in energie-

sparenden, wassersparenden, schadstoffarmen, rohstoffarmen oder abfallarmen Produktions-

verfahren oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind, 

2. sich durch besondere Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit, durch Wiederverwendbarkeit 

oder Verwertbarkeit auszeichnen oder 

3. die im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoffärmeren Abfällen führen 

oder sonst umweltverträglicher als andere Produkte zu entsorgen sind, 

4. sofern die Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und dadurch 

keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen (umweltfreundliche Produkte). 
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3) Im Rahmen seiner Möglichkeiten wirkt der Landkreis ferner darauf hin, dass alle juristi-

schen Personen und Gesellschaften des privaten Rechts, an denen er beteiligt ist, in 

gleicher Weise verfahren. 

 

 

§ 3 

Mitwirkung der Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen 

1) Die Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen unterstützen den Landkreis bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben zur Abfallentsorgung. 

 

2) Die Gemeinde- und Verbandsgemeindeverwaltungen sind verpflichtet, der Kreisverwal-

tung auf Anfrage insbesondere die tatsächlichen Umstände mitzuteilen, die für die An-

schlusspflicht oder die Gebührenerhebung und deren Umfang erheblich sind. 

 

3) Mitteilungen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung erfolgen durch die Kreisver-

waltung in den Bekanntmachungsorganen der Verbandsgemeindeverwaltungen. 

 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

1) Zugelassene Abfallbehältnisse im Sinne dieser Satzung sind: 

1. Graue Restabfallbehältnisse mit grauem Deckel mit 60 / 120 / 180 / 240 / 1.100 Liter  

Fassungsvermögen für Abfälle, die zu beseitigen sind,   

2. Graue Bioabfallbehältnisse mit grünem Deckel mit 60 / 120 / 240 / 660 Litern Fassungs-

vermögen für verwertbare Bioabfälle. 

3. Müllgroßbehälter für Abfälle zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen und Abfällen zur Be-

seitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten mit folgenden Fassungs-

vermögen: 

 -  5 cbm –offen oder gedeckelt 

     -   7 cbm – offen oder gedeckelt 

     - 10 cbm – offen oder gedeckelt 

     - 20 cbm – offen oder gedeckelt 

     - 36 cbm – offen oder gedeckelt 

4. Zum einmaligen Gebrauch bestimmte Wertstoffsäcke mit einer Füllmenge von 70 Litern für die 

getrennte Sammlung von Papier/Karton. 

5. Zum einmaligen Gebrauch bestimmte Rest- und Bioabfallsäcke mit einer Füllmenge von  

70 Litern und der Aufschrift „Landkreis Kusel“. 
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2) Feste Abfallbehältnisse im Sinne dieser Satzung sind alle in Absatz 1 genannten Abfall-

behältnisse mit Ausnahme der Abfallsäcke. 

 

3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung 

jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit 

bildet, insbesondere dann, wenn ihm eine Hausnummer zugeteilt ist. 

 

4) Grundstückseigentümern stehen Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungs-

erbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich 

Berechtigte gleich. 

 

5) Als bewohnte Grundstücke im Sinne dieser Satzung gelten bebaute Grundstücke und 

sonstige zum Aufenthalt von Personen bestimmte Grundstücke, auch wenn sie nicht 

ständig bewohnt sind. 

 

6) Abfälle aus privaten Haushalten sind solche Abfälle, die in privaten Haushalten im Rah-

men der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen 

Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten wie 

Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. Private Haushaltungen im 

Sinne dieser Satzung sind auch Personengemeinschaften sowie Einzelpersonen, die ei-

ne selbständig bewirtschaftete oder in sich geschlossene Wohnungseinheit mit einge-

richteter Küche bzw. Kochnische inne haben, auch wenn sie ganz oder teilweise von 

anderen Haushaltungen versorgt werden. 

 

7) Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als 

privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das Europäi-

sche Abfallverzeichnis vom 10. 12. 2001 (BGBl. S. 3379), zuletzt geändert durch das 

Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung (BGBL. I S. 1619, berich-

tigt in BGBL. I 2007, S.2316) aufgeführt sind, insbesondere   

1) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf Grund ihrer 

Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 

2) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Absatz 6 genannten 

Abfälle. 

 

8) Beschäftigte im Sinne dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich als 

private Haushaltungen Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familien-

angehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. Beschäftigte, die weniger 

als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Veran-
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lagung zu einem Viertel berücksichtigt. 

 

9) Als Eigenkompostierer gelten die an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstü-

cke -mit Ausnahme der gewerblich genutzten Grundstücke-, auf denen die dort anfallen-

den kompostierbaren organischen Garten- und Küchenabfälle (Bioabfälle) nachweislich 

selbst kompostiert werden und somit nicht der öffentlichen Abfallabfuhr überlassen wer-

den. Sonstige Bioabfälle wie  z.B. gekochte Speisereste, Fleisch, Käse, Backwaren, 

usw. sind über die Biotonne zu entsorgen. 

  

§ 5 

Umfang der Verwertungs- und Beseitigungspflicht 

1) Die Pflicht des Landkreises zur Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Besei-

tigung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und von zur Beseitigung überlassenen 

Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen. Maßnahmen der Abfallentsorgung sind das 

Sammeln, Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme, Befördern, Lagern und Behandeln 

von Abfällen. Abfälle werden so eingesammelt, dass die Möglichkeiten zur vorrangigen 

Abfallverwertung genutzt werden können. 

 

2) Der Landkreis verwertet und beseitigt im Rahmen des Absatzes 1 alle Abfälle mit Aus-

nahme 

 

1. der in § 2 Abs. 2 KrWG genannten Stoffe und Abfälle, 

2. der Abfälle, die gem. § 17 Abs. 2 KrWG nicht der Überlassungspflicht unterliegen, 

3. der Abfälle, die nach Maßgabe der Ersten Landesverordnung zur Durchführung des Abfallbe-

seitigungsgesetzes vom 04.07.1974 (GVBL. S 344) in der jeweils gültigen Fassung außerhalb 

zugelassenen Anlagen beseitigt werden,  

4. von Abfällen, die gem. § 8 Abs. 4 LKrWG der Zentralen Stelle für Sonderabfälle anzudienen 

sind und gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 LKrWG nicht der Entsorgungspflicht des Landkreises unter-

liegen,  

5. sonstiger Abfälle, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 LKrWG mit Zustimmung der zuständigen Struk-

tur- und Genehmigungsdirektion von der Entsorgung ausgenommen sind, 

6. von Altautos nach der Altfahrzeugverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.06.2002 (BGBl. I S. 2214) in der jeweils gültigen Fassung, 

7. von Asche und Schlacke im heißen Zustand, 

8. von Eis und Schnee, 

9. von Flüssigkeiten und Schlämmen mit mehr als 65% Wassergehalt, 

10. von Stallmist, Jauche, Gülle, Fäkalien. 
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11. von Abfällen, für die Rücknahmeverpflichtungen durch Rechtsverordnungen nach § 25 KrWG 

eingeführt sind, soweit nicht der Landkreis bei der Rücknahme mitwirkt, 

12. von Gewerbeabfällen, soweit Dritten Pflichten zur Entsorgung nach den §§ 16, 17, 18 des au-

ßer Kraft getretenen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes übertragen worden sind und die 

Übertragung nach § 72 Abs. 1 KrWG fort gilt 

 

Der Landkreis kann einen Nachweis darüber verlangen, dass bei Abfällen aus anderen 

Herkunftsbereichen eine Verwertung durch den Erzeuger oder Besitzer nicht möglich ist. 

Er kann auch einen Nachweis darüber verlangen, dass es sich um einen der Entsor-

gungspflicht unterliegenden Stoff handelt. Von der Entsorgungspflicht ausgenommene 

Abfälle hat der Abfallbesitzer zu entsorgen. 

 

3) Soweit Abfälle durch den Landkreis zu verwerten oder zu beseitigen sind, werden vom 

Sammeln und Befördern durch den Landkreis Flüssigkeiten, Altreifen, Erdaushub, Bau-

schutt, Klärschlamm sowie Abfälle aus Tierhaltungen (ausgenommen Kleintierhaltung), 

Straßenaufbruch, explosive und leicht vergasende Stoffe sowie Abfälle, die nicht aus 

privaten Haushaltungen herrühren und nicht in zugelassenen Abfallbehältnissen ge-

sammelt werden können, ausgenommen. Der Abfallbesitzer hat für die Beförderung die-

ser Abfälle zu der vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bestimmten Anlage 

selbst zu sorgen. Er hat dies dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf Verlan-

gen anzuzeigen. 

 

§ 6 

Anschluss- und Benutzungspflicht 

1) Eigentümer von bewohnten Grundstücken im Gebiet des Landkreises sind im Rahmen 

dieser Satzung verpflichtet, ihre Grundstücke an die Abfallentsorgung des Landkreises 

anzuschließen. 

 

2) Soweit Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen dem Landkreis zu überlassen sind, sind 

auch die Eigentümer dieser Grundstücke, auf denen solche Abfälle anfallen, verpflichtet, 

ihre Grundstücke an die Abfallentsorgung des Landkreises anzuschließen.  

 

3) §§ 15 und 16 dieser Satzung bleiben unberührt. 

 

4) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

eine im Einzelfall von den Absätzen 1 und 2 abweichende Regelung treffen. 
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§ 7 

Ausnahmen von Überlassungspflichten 

1) Anschluss- und Benutzungspflichten bestehen nicht, 

 

1. soweit Abfälle nach § 5 Abs. 2 oder 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, 

2. soweit Abfälle, die nicht gefährliche Abfälle sind, durch gemeinnützige Sammlung einer ord-

nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, 

3. soweit Abfälle, die nicht gefährliche Abfälle sind, durch gewerbliche Sammlung einer ord-

nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn und soweit dies dem 

Landkreis nachgewiesen wird und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. 

 

2) Eine Befreiung von den Anschluss- und Benutzungspflichten wird auf Antrag erteilt, 

 

1. soweit der Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen nachweist, dass 

er Abfälle zur Verwertung (Bioabfälle) selbst auf dem von ihm im Rahmen seiner privaten Le-

bensführung genutzten Grundstück ordnungsgemäß und schadlos verwertet (Eigenverwer-

tung). 

 

Eine Verwertung von Bioabfällen auf seinem eigenen Grundstück und damit am Ort der Ent-

stehung im Sinne des Abs. 2 Ziffer 1 Satz 1 setzt voraus, dass  

 - eine fachgerechte Eigenkompostierung betrieben wird, 

 - alle auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle -soweit diese nicht auf den Grünschnitt 

   sammelstellen des Landkreises entsorgt werden können- dieser Eigenkompostierung zuge- 

   führt werden, 

 - eine Gartenfläche (Rasenfläche, Fläche mit Obst- und Gemüseanbau, o.ä.) von mindestens  

   40 m² je Person im Haushalt zur Verfügung steht, 

 - der selbstproduzierte Kompost zweckentsprechend und vollständig auf dem Grundstück  

   verwendet wird, 

 - zumindest das Vorhandensein eines Thermokomposters mit in Rotte befindlichem Material  

   nachgewiesen wird,  

 

2. soweit der Erzeuger oder Besitzer von Gewerbeabfällen nachweist, dass keine Abfälle zur 

Beseitigung anfallen, 

3. soweit der Erzeuger oder Besitzer von Gewerbeabfällen nachweist, dass er diese Abfälle in 

eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und überwiegende öffentliche Interessen eine 

Überlassung an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung nicht erfordern, 

4. soweit der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bei Vorliegen eines wichtigen Grundes hier-

von im Einzelfall ganz oder teilweise absieht. 
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§ 8 

Art der Überlassung und technische Nachrüstung 

1) Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung sind getrennt zu überlassen. 

2) Abfälle zur Verwertung sind wie folgt getrennt zu überlassen: 

 

1. Papier, Pappe und Kartonage in blauen Wertstoffsäcken oder als Bündel 

2. Mischglas in weißen Wertstoffsäcken 

3. Leichtverpackungen (bestehend aus Metallen, Kunststoffen u. Verbunden) in gelben Wert-

stoffsäcken 

4. Bioabfälle in grauen Behältnissen mit grünem Deckel oder Bioabfallsäcken 

5. Baum- und Strauchschnitt bis 150 cm Länge und bis zu 12 cm Astdurchmesser sowie Rasen-

schnitt und Laubabfälle auf Grünschnittsammelstellen 

6. Elektro- und Elektronikaltgeräte (Elektronikschrott) sowie Gerätebatterien an den vom Land-

kreis bestimmten Stellen 

7. Sperrmüll im Holsystem oder auf der Deponie Schneeweiderhof 

3) Bauabfälle sind in schadstoffhaltige und verwertbare Abfälle zu trennen. Der öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger kann bestimmen, dass verwertbare Bauabfälle nach Frak-

tionen zu überlassen sind. 

4) Auf Antrag des nach der Abfallgebührensatzung Gebührenpflichtigen können die dem 

Grundstück zuzuordnenden Bioabfallbehälter gegen Gebühr mit einem Biofilterdeckel 

ausgerüstet werden. 

 

§ 9 

Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle 

1) Werden Abfälle rechtswidrig auf Grundstücken abgelagert, die im Eigentum oder im Be-

sitz des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaften oder deren Verbände stehen 

und kann der nach § 16 Abs. 1 LKrWG Verpflichtete nicht in Anspruch genommen wer-

den, haben diese Körperschaften die Abfälle zusammenzutragen und dem öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger an der folgenden Anlaufstelle zu überlassen: 

 

Kreismülldeponie Schneeweiderhof 

 

Der Landkreis legt noch weitere Anlaufstellen fest. Die Entscheidung über die Einrich-

tung der zusätzlichen Anlaufstellen trifft der Kreisausschuss.  
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2) Rechtswidrig abgelagerte Abfälle, die auf Straßen außerhalb der Ortsdurchfahrten anfal-

len, sind von der zuständigen Straßenbaubehörde zusammenzutragen und dem öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträger an folgender Anlaufstelle zu überlassen: 

 

Kreismülldeponie Schneeweiderhof 

 

§ 10 

Eigentumsübergang 

1) Der Abfall geht mit dem Verladen auf den Abfuhrwagen in das Eigentum des Landkrei-

ses über. Wird Abfall nach §§ 15, 16 und 17 vom Erzeuger oder Besitzer oder für diese 

durch einen Dritten zu einer Anlage des Landkreises gebracht, geht dieser Abfall mit 

dem gestatteten Abladen in das Eigentum des Landkreises über. 

 

2) Der Landkreis ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen oder wertvollen Gegen-

ständen zu suchen. 

 

3) Unbefugte dürfen bereitgestellte Abfallbehältnisse oder Abfälle nicht durchsuchen oder 

entfernen. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Verwerten und Beseitigen 

 

§ 11 

Formen des Einsammelns 

1) Im Rahmen des Bringsystems (Aufstellen von Sammelbehältern) sind vom Abfallerzeu-

ger oder Abfallbesitzer folgende Abfälle zu überlassen: 

 

1. Problemabfälle aus privaten Haushaltungen (Umweltmobil) 

2. Elektronikschrott (Elektroschrottsammelstellen) 

3. Baum-, Rasen- und Strauchschnitt, Laubabfälle (Grünschnittsammelstellen) 

 

2) Im Rahmen des Holsystems (Abholung am angeschlossenen Grundstück) sind vom Ab-

fallerzeuger oder Abfallbesitzer zu überlassen: 

 

1. Restabfall 

2. Bioabfall 

3. Sperrmüll 

4. Papier, Pappe und Kartonage 

 

3) Die Systeme nach Absatz 1 und 2 können auch kombiniert eingerichtet werden.  

 

§ 12 

Anzeige- und Auskunftspflichten, Nachweis- und Duldungspflichten 

1) Der Pflichtige im Sinne des § 6 muss dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger jedes 

anschlusspflichtige Grundstück schriftlich anzeigen. Er hat ferner über Art und Umfang 

der hierauf anfallenden und überlassungspflichtigen Abfälle sowie die Zahl der auf dem 

Grundstück wohnenden Personen bzw. die ausgeübte gewerbliche oder industrielle 

Nutzung sowie die Anzahl der Beschäftigten Auskunft zu geben. Beim Wechsel sind so-

wohl der bisherige als auch der neue Pflichtige anzeigepflichtig. Eine derartige Anzeige 

ist auch dann zu erstatten, wenn Änderungen eingetreten sind. 

 

2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfäl-

le anfallen, sind verpflichtet, das Aufstellen zur Erfassung notwendiger Behältnisse so-

wie das Betreten des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwa-

chung der Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen zu dulden (§ 19 Abs. 1 KrWG).  
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3) Soweit es die Überwachung der Verpflichtungen nach dem KrWG, dem Abfallverbrin-

gungsgesetz (AbfVerbrG) vom 19.07.2007 (BGBl. I S. 1462) in der jeweils gültigen Fas-

sung, dem Batteriegesetz (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I S. 1580) in der jeweils gülti-

gen Fassung, dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) vom 16.03.2005 

(BGBl. I S. 762) in der jeweils gültigen Fassung oder dem LKrWG erfordert, kann der öf-

fentlich-rechtliche Entsorgungsträger Einsicht in die Unterlagen nach § 47 KrWG neh-

men. 

 

§ 13 

Vorhalten und Benutzen der Abfallbehältnisse 

 

1) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger stellt die zur Aufnahme des abzuholenden 

Abfalls vorgeschriebenen Abfallbehältnisse in ausreichender Zahl zur Verfügung. Der An-

schlusspflichtige hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehältnisse ordnungsgemäß benutzt 

werden können. Die zur Verfügung gestellten Abfallbehältnisse sind schonend und sach-

gemäß zu behandeln. Feste Abfallbehältnisse sind bei Bedarf zu reinigen; Reparaturen 

dürfen nur durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder den von ihm hiermit 

beauftragten Unternehmen vorgenommen werden. Beschädigungen oder Verlust von fes-

ten Abfallbehältnissen sind dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen.  

 

2) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bestimmt, welche Behälter vorzuhalten sind.  

 

3) Für anschlusspflichtige bewohnte Grundstücke ist, soweit keine Ausnahme nach § 7 vor-

liegt, mindestens ein Behältnis für Abfälle zur Verwertung und ein Behältnis für Abfälle zur 

Beseitigung vorzuhalten. Pro Woche und Haushalt sind bei bewohnten Grundstücken 

mindestens 30 Liter Gefäßvolumen für Abfälle zur Verwertung (Bioabfälle) vorzuhalten. 

Für Abfälle zur Beseitigung sind pro Woche und Person bei bewohnten Grundstücken 

mindestens 7,5 Liter Gefäßvolumen vorzuhalten. Grundsätzlich wird jedem Haushalt ein 

Abfallgefäß für Abfälle zur Verwertung und ein Abfallgefäß für Abfälle zur Beseitigung zu-

geteilt. Die Größe und Anzahl der erforderlichen Behälter richtet sich nach der Zahl der 

Bewohner. Als Bewohner zählt jede Person, die sich tatsächlich ohne Rücksicht auf die 

Meldepflicht auf dem Grundstück aufhält (z.B.: Angehörige der US-Streitkräfte). Für be-

wohnte Grundstücke sind mindestens folgende Restabfallgefäße vorzuhalten: 
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  für 1-2 Personen-Grundstücke                        60-Liter-Gefäße 

für 2-4 Personen-Grundstücke                      120-Liter-Gefäße 

für 5-6 Personen-Grundstücke                      180-Liter-Gefäße 

für 7-8 Personen-Grundstücke                      240-Liter-Gefäße 

 

Ab dem 9. Bewohner pro Grundstück wird unter Berücksichtigung von 60-, 120- und 240-

Liter-Gefäßen und eines vierwöchigen Abfuhrrhythmus ein Mindestgefäßvolumen von 7,5 

Litern pro Bewohner und Woche zugrunde gelegt. Das benötigte Behältervolumen wird 

jeweils durch die geringste mögliche Anzahl von Behältnissen bereitgestellt. Das benötig-

te Behältervolumen für Bioabfall (60-Liter-Gefäße, 120-Liter-Gefäße oder 240-Liter-

Gefäße) kann vom Anschlusspflichtigen nach den individuellen Gegebenheiten selbst be-

stimmt werden. Wertstoffsäcke werden dem Anschlusspflichtigen in der erforderlichen 

Zahl zur Verfügung gestellt. 

 

4) Für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als Haushalten ist grund-

sätzlich ein zusätzliches Behältnis mit ausreichendem Behältervolumen je Betriebseinheit 

(Betrieb, Geschäft, Büro, Praxis usw.) vorzuhalten. Die Bestimmung der vorzuhaltenden 

Behältergröße erfolgt nach Prüfung der Plausibilität der vom Anschlusspflichtigen vorzu-

legenden Daten und Unterlagen (§ 12 Abs. 1). Die Mindestgröße des Restabfallgefäßes 

beträgt bei einem 4-wöchigen Abfuhrrhythmus 60 Liter. Kann die Plausibilität nicht festge-

stellt werden, wird für Anfallstellen von gewerblichen Siedlungsabfällen zur Beseitigung 

die Restmüllbehälterkapazität pro Woche unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwer-

ten ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindestvolumen von 7,5 Litern pro Woche 

zur Verfügung gestellt. Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festge-

stellt: 

Unternehmen / Institution 
Je Platz / Beschäftig-

ten / Bett 

Einwohner-  

gleichwert 

Krankenhäuser / Kliniken u.ä. Einrichtungen je Platz 1 

öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, 

Versicherungen, selbständig Tätige der freien Berufe, selbstän-

dige Handels-, Industrie- und Versicherungsvertreter 

je 3 Beschäftigte 1 

Speisewirtschaften, Imbisstuben je Beschäftigten 4 

Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert 

sind, Eisdielen 
je Beschäftigten 2 

Beherbergungsbetriebe, Campingplätze, Ferienhäuser ,  

Ferienwohnungen 
je 4 Betten/Stellplätze 1 

Lebensmitteleinzel- und Großhandel je Beschäftigten 2 

Sonstiger Einzel- und Großhandel je Beschäftigten 0,5 

Industrie, Handwerk und übrige Gewerbe je Beschäftigten 0,5 

 



Satzung über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling, die Verwertung und Beseitigung von Abfäl-
len im Landkreis Kusel (Abfallsatzung) 

 
Seite 14 von 22 

Werden auf einem Grundstück mehrere Nutzungsarten von einem Inhaber ausgeübt, 

gelten diese als eine Betriebseinheit. Ergeben sich bei der Veranlagung Bruchteile von 

Einwohnergleichwerten, ist ab einer ersten Nachkommastelle von 5 auf einen vollen 

Einwohnergleichwert auf- und im Übrigen auf einen vollen Einwohnergleichwert abzu-

runden. 

 

5) Für Grundstücke, die sowohl Wohn- als auch Gewerbezwecken dienen, sind neben den 

für den Wohnteil erforderlichen Mindestbehältnissen zusätzlich die für den Gewerbeteil 

erforderlichen Mindestbehältnisse vorzuhalten. Zusätzliche Abfallbehältnisse entfallen, 

wenn die für den Wohnzweck ausgewählten Behältnisse zur Entsorgung des gesamten 

Abfalls objektiv ausreichen. 

 

6) Auf Antrag stellt der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger weitere Behältnisse zur Ver-

fügung. Wird festgestellt, dass die vorhandenen festen Abfallbehältnisse für die Auf-

nahme des regelmäßigen Abfalls nicht ausreichen und sind zusätzliche Abfallbehältnis-

se nicht beantragt worden, so haben die Anschlusspflichtigen nach schriftlicher Auffor-

derung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die erforderlichen Abfallbe-

hältnisse entgegenzunehmen und zu benutzen. 

 

7) Für mehrere benachbarte anschlusspflichtige Grundstücke können auf Antrag für diese 

gemeinsame Abfallbehältnisse mit entsprechender Kapazität zugelassen werden, soweit 

die örtlichen Gegebenheiten dies erfordern. Das gleiche gilt für Wohngrundstücke mit 

mehreren Wohnungen oder Haushalten. 

 

8) In die Behälter für Restabfälle dürfen nur diejenigen Abfälle eingefüllt werden, die nicht 

nach § 5 von der Entsorgung bzw. von der Pflicht zum Einsammeln und Befördern aus-

genommen oder nach § 8 und § 16 getrennt bereitzustellen oder zu den Sammelstellen 

zu bringen sind. 

 

9) In die grauen Behälter mit grünem Deckel für Bioabfälle müssen alle organischen Abfäl-

le, wie z.B. Küchenabfälle, Essensreste, Fleisch-und Fischabfälle, Küchenkrepp, ge-

ruchs- und feuchtigkeitsbindendes Papier, Eierschalen, Eier-Pappkartons usw., einge-

füllt und zur Abfuhr bereitgestellt werden.  

 
10) Können Grundstücke mit dem Abfuhrwagen nicht angefahren werden und bedeutet die 

Bereitstellung der festen Abfallbehältnisse an der nächsten befahrbaren Straße für den 

Anschlusspflichtigen eine unzumutbare Härte, kann der öffentlich-rechtliche Entsor-

gungsträger die Benutzung von zum einmaligen Gebrauch bestimmten Abfallsäcken zu-
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lassen. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger legt die Bereitstellungsorte für die 

Abfallsäcke fest. 

 

11) Für sonstige bebaute und zum Aufenthalt von Personen bestimmte, aber nicht ständig 

bewohnte Grundstücke (z.B. Wochenendhäuser, Ferienwohnungen), sind die Abfälle in 

den vom Landkreis zugelassenen Abfallbehältnissen zur Abfuhr an den vom öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger bestimmten Aufstellplätzen bereitzustellen. Für diese 

Grundstücke können auch gemeinsame Abfallbehältnisse mit entsprechender größerer 

Kapazität zugelassen werden. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bestimmt im 

Einzelfall, welche Abfallbehältnisse vorzuhalten sind. 

 

12) Für die Sammlung von Abfällen, insbesondere wenn diese vorübergehend verstärkt an-

fallen, dürfen neben den festen Abfallbehältnissen nur die für den einmaligen Gebrauch 

bestimmten Abfallsäcke mit der Aufschrift "Landkreis Kusel“ verwendet werden, die bei 

den vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger beauftragten Vertriebsstellen käuflich 

zu erwerben sind. Die auf den Abfallsäcken aufgedruckten Verwendungsvorschriften 

sind zu beachten. 

 

13) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bestimmt Form und Umfang der Benutzung 

der zugelassenen Abfallbehältnisse. 

 

14) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kann für die Standplätze der Abfallbehältnis-

se Regelungen treffen. 

 

15) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ist berechtigt, mit den Eigentümern von 

Mietwohngrundstücken mit häufigem Mieterwechsel aus Gründen der Verwaltungsver-

einfachung eine an der Durchschnittsbelegung orientierte Pauschalveranlagung zu ver-

einbaren. 

 

 

§ 14 

Sammeln und Transport 

 

1) Die vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu entsorgenden Abfälle werden unbe-

schadet des Absatzes 7 und der §§ 16 bis 18 dieser Satzung an dem Grundstück, an 

dem die Abfälle angefallen sind oder, sofern es erforderlich ist, an einem anderen ge-

eigneten Abholort durch Aufladen der Abfälle oder Entleeren bzw. Mitnahme der bereit-
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gestellten und für die betreffende Abfallart zugelassenen Abfallbehältnisse entsorgt. An-

dere als die zugelassenen Abfallbehältnisse werden nicht entleert bzw. mitgenommen. 

 

2) Beistellungen sind unzulässig. Hiervon ausgenommen ist die Beistellung von nach die-

ser Satzung zugelassener Gartenabfallsäcke zu den Bioabfallbehältnissen, von nach 

dieser Satzung zugelassener Restabfallsäcke zu den Restabfallbehältnissen sowie Pa-

pier-, Pappe- und Kartonagenbündel zu den blauen Wertstoffsäcken. 

 
 

3) Die Biotonnen und Bioabfallsäcke sowie die Wertstoffsäcke für Abfälle zur Verwertung 

von Papier/Karton und Leichtverpackungen werden regelmäßig 14-täglich abgefahren.  

Abfallbehältnisse für Abfälle zur Beseitigung und Wertstoffsäcke zur Verwertung von 

Mischglas werden regelmäßig 4-wöchentlich abgefahren.Die Windelsacktour findet an 

den Tagen statt, an  denen ausschließlich Bioabfälle abgefahren werden. Die Entleerung 

bzw. die Abfuhr der Müllgroßbehälter nach § 4 Abs. 1 Ziff. 3 erfolgt auf Abruf. Der für die 

Abfuhr vorgesehene Wochentag wird gem. § 3 Abs. 3 bekannt gegeben. Der öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger kann im Einzelfall oder für Abfuhrbereiche einen längeren 

oder kürzeren Zeitraum für die regelmäßige Abfuhr festlegen; in diesem Fall gilt Satz 4 

entsprechend. Muss der Zeitraum der regelmäßigen Abfuhr aus besonderen Gründen 

verlegt werden, soll dies rechtzeitig veröffentlicht werden. Unterbleibt dies, können hie-

raus keine Ansprüche, insbesondere Gebührenerstattungen, hergeleitet werden. 

 

4) Die Abfallbehältnisse sind von den Überlassungspflichtigen am Abfuhrtag bis spätestens 

6:00 Uhr, frühestens am Vorabend, so bereitzustellen, dass der Abfuhrwagen an die 

Aufstellplätze heranfahren kann und das Laden sowie der Abtransport ohne Schwierig-

keiten und Zeitverlust möglich ist. Der Überlassungspflichtige muss hierzu erforderli-

chenfalls die Abfallbehältnisse zu einem geeigneten Aufstellort bringen. Die Aufstellung 

muss so erfolgen, dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert oder gefährdet wer-

den. Weisungen der Beauftragten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers hin-

sichtlich der Aufstellplätze sind zu befolgen. 

 
 

5) Nach der Leerung oder wenn die zugelassenen Abfallbehältnisse nicht zu dem festge-

legten Zeitpunkt abgefahren, bzw. entleert wurden, ist der Überlassungspflichtige ver-

pflichtet, die Abfallbehältnisse von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen und zu 

sichern. 
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6) Die Abfallbehältnisse sind stets geschlossen zu halten. Die festen Abfallbehältnisse dür-

fen nur so gefüllt werden, dass ihre Deckel noch gut schließen und eine spätere ord-

nungsgemäße Entleerung möglich ist; insbesondere ist ein Einstampfen und Ein-

schlämmen sowie das Einfüllen von brennenden, glühenden oder heißen Abfällen nicht 

erlaubt. Entsprechende Weisungen der Beauftragten des öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgers sind zu befolgen. 

 

7) Abfallbehältnisse, die zu schwer sind oder bei denen die geltenden Befüllungs-, Verpa-

ckungs- oder Verwendungsvorschriften nicht beachtet sind, werden nicht entleert bzw. 

abgefahren. 

 

8) Können Abfallbehältnisse aus einem vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht 

zu vertretenden Grund nicht entleert oder abgefahren werden, so erfolgt die Entleerung 

oder Abfuhr erst am nächsten regelmäßigen Abfuhrtag. 

 

9) Bei Straßenbauarbeiten oder sonstigen Straßensperrungen haben die Überlassungs-

pflichtigen die Abfallbehältnisse an die nächste befahrbare Straße zu verbringen. 

 

10) Bei sonstigen vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen und 

Ausfällen der Abfuhr, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, betriebsnotwendigen 

Arbeiten, behördlichen Verfügungen oder höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf 

Schadenersatz oder Entschädigung. 

 

§ 15 

Abfuhr sperriger Abfälle 

1) Sperrige Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen in 

haushaltsüblichen Menge, die infolge ihrer Größe oder Beschaffenheit auch nach einer 

Zerkleinerung nicht in die zugelassenen Abfallbehältnisse aufgenommen werden können 

oder das Entleeren erschweren, können auf der Deponie Schneeweiderhof angeliefert 

werden oder werden auf fernmündlichen oder schriftlichen Antrag abgefahren (Einzel-

abruf). Beim Einzelabruf setzt der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger den Termin zur 

Abholung der sperrigen Abfälle fest.  

 

2) Entsorgt werden jährlich wahlweise 2 x 2 cbm oder 1 x 4 cbm Sperrmüll. Die Entsor-

gungsberechtigung ist nicht übertragbar. 
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3) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kann verlangen, dass verwertbare sperrige 

Abfälle getrennt nach Wertstoffarten bereitzustellen sind. 

 

4) Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger entscheidet im Zweifelsfall, welche Gegen-

stände als Sperrmüll entsorgt werden. Zum Sperrmüll gehören insbesondere nicht: 

 

1. Bauschutt bzw. Teile, die von Bau- und Umbauarbeiten herrühren, wie Steine, Holzgebälk, 

       Ziegel, Tapetenreste, 

2. Altglas, Altpapier, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Grünabfälle, 

3. mit Schadstoffen verunreinigte Gegenstände, 

4. ungereinigte Öltanks und Ölfässer, 

5. Altreifen, Autowracks, Autoteile, Motorräder, Mopeds,  

6. Häuslicher Abfall (nicht-sperriger Hausmüll), 

7. gewerbliche Abfälle aller Art, 

8.  Erde, Straßenkehricht, Steine. 

 

5) Von der Abfuhr ausgenommen sind sperrige Abfälle, die aufgrund ihrer Einzelgröße 

(Höchstbreite 1,70 m, Höchstlänge 2,00 m) oder ihres Einzelgewichts (Höchstgewicht 50 

kg) nicht verladen werden können. Das gleiche gilt, wenn von einer Zerkleinerungsmög-

lichkeit kein Gebrauch gemacht wurde oder Abfälle bereitgestellt werden, die in die für 

das Grundstück zugelassenen Abfallbehältnisse verfüllt werden können. 

 

6) Für sperrige Abfälle, die die in Absatz 1 und 5 genannten Voraussetzungen nicht erfül-

len, können besondere Vereinbarungen getroffen werden. 

 

7) Soweit sperrige Abfälle durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht abge-

fahren werden bzw. auf der Kreismülldeponie Schneeweiderhof nicht angenommen 

werden können, gilt § 5 Abs. 3 Satz 2 und 3. 

 

8) Die sperrigen Abfälle sind an den jeweiligen Abfuhrtagen so bereitzustellen, dass nie-

mand gefährdet wird und die Straßen nicht verschmutzt werden können. 

 

9) Für die Abfuhr sperriger Abfälle gilt § 14 Abs. 4, 5, 8, 9 und 10 entsprechend. 
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§ 16 

Getrennte Überlassung von Problemabfällen 

 

1) Problemabfälle, die anzunehmen der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach § 4 

Abs. 3 LKrWG verpflichtet ist, sind getrennt zu überlassen. § 12 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-

sprechend. 

2) Für die getrennte Überlassung der Abfälle nach Abs. 1 setzt der öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger Sammelfahrzeuge ein. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

bestimmt, welche Abfälle mit Sammelfahrzeugen eingesammelt werden. Die Abfälle sind 

von dem Erzeuger oder dem Besitzer bzw. einem von ihm Beauftragten zu übergeben. 

Beim Einsammeln mit Sammelfahrzeugen ist der Zeitpunkt der Einsammlung  mindes-

tens eine Woche vorher zu veröffentlichen. § 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

 

§ 17 

Selbstanlieferung von Abfällen 

 

1) Abfälle, insbesondere sperrige Abfälle, Flüssigkeiten, Altautos Altreifen, Erdaushub, 

Bauschutt, Klärschlamm mit mindestens 35% Trockensubstanz, Fäkalschlamm, Stra-

ßenaufbruch sowie Abfälle, die nicht in zugelassenen Abfallbehältern gesammelt werden 

können, können im Rahmen der Benutzungsordnung und unter Beachtung weiterer Re-

gelungen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu der von dieser bestimmten 

Anlage oder Sammelstelle verbracht oder einem vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger beauftragten Dritten überlassen werden. Der öffentlich–rechtliche Entsorgungs-

träger kann verlangen, dass Abfälle getrennt nach Wertstoffarten angeliefert werden. 

Der Transport hat in geschlossenen oder gegen den Verlust des Abfalls in sonstiger 

Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen. Beim Ablagern sind die Weisungen der Be-

auftragten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu befolgen. 

 

2) Mit der Übergabe der Abfälle übernehmen sowohl der Anlieferer als auch der Transpor-

teur die Gewähr, dass ihre Fahrzeuge keine ausgeschlossenen Abfälle enthalten; sie 

haften unbeschadet der Haftung Dritter für Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung die-

ser Bestimmung ergeben. 

 

3) Die Benutzungsordnung kann hinsichtlich der Abnahmeverpflichtung des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers oder sonstiger von diesem beauftragter Dritter Be-
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schränkungen vorsehen. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kann im Übrigen 

die Anlieferung im Einzelfall regeln. 

 

4) §§ 53 ff. KrWG bleibt unberührt. 

 

§ 18 

Elektro- und Elektronikaltgeräte 

 

1) Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinne des ElektroG (Elektroaltgeräte) 

aus privaten Haushaltungen sind verpflichtet, diese einer vom restlichen Abfall getrenn-

ten Erfassung zuzuführen. 

 

2) Elektroaltgeräte können von Endnutzern an den vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger bestimmten Sammelstellen abgegeben werden. Der öffentlich-rechtliche Entsor-

gungsträger kann das bestehende System um weitere Erfassungswege erweitern. 

 

3) Elektroaltgeräte, die aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit oder 

Sicherheit der Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers darstellen, sind 

von der Annahme und der Abholung ausgeschlossen. 
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DRITTER ABSCHNITT 

Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

 

1) Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 5 der Landkreisordnung handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig 

1. entgegen einer vollziehbaren Anordnung auf Grund des § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 

einen Nachweis nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig erbringt und 

die Anordnung auf diese Bußgeldbestimmung verweist, 

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 nicht für die Beförderung der Abfälle zu der vom Land-

kreis bestimmten Anlage sorgt, 

3. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 3 seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt, 

4. entgegen § 6 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die Abfallentsorgung des Landkreises 

anschließt, 

5. entgegen § 8 Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung nicht getrennt 

überlässt, 

6. entgegen § 10 Abs. 3 bereitgestellte Abfallbehältnisse oder Abfälle durchsucht oder 

entfernt, 

7. entgegen § 11 Abs. 1 im Bringsystem Abfälle nicht in der vorgeschriebenen Weise 

überlässt, 

8. entgegen § 12 Abs. 1 seiner Anzeige- oder Auskunftspflicht nicht, nicht rechtzeitig, 

nicht vollständig oder unrichtig nachkommt, 

9. entgegen § 13 Abs. 1 die zur Verfügung gestellten Abfallbehältnisse nicht schonend 

und sachgemäß behandelt, eine Beschädigung oder den Verlust nicht unverzüglich 

anzeigt, 

10. entgegen § 13 Abs. 3 oder 9 Abfallbehältnisse nicht in ausreichendem Umfang vor-

hält, 

11. entgegen § 13 Abs. 14 den vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger getroffe-

nen Regelungen für die Standplätze der Abfallbehältnisse nicht nachkommt, 

12. entgegen § 14 Abs. 4 oder 6 Abfallbehältnisse sowie entgegen § 15 Abs. 8 oder 9 

sperrige Abfälle nicht rechtzeitig, nicht ordnungsgemäß oder entgegen den getroffe-

nen Regelungen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers bereitstellt, 

13. entgegen § 14 Abs. 5 Abfallbehältnisse oder entgegen § 15 Abs. 9 sperrige Abfälle 

nicht von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt und sichert, 
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14. entgegen § 17 Abs. 1 Abfälle auf den vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

bestimmten Abfallentsorgungsanlagen ablagert, 

15. entgegen § 18 die dort genannten Abfälle nicht bei der jeweiligen Sammelstelle an-

liefert, 

16. entgegen § 1 Abs. 3 Abfälle, welche nicht aus dem Gebiet des Landkreises Kusel 

stammen, in den vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger vorgehaltenen Ent-

sorgungseinrichtungen entsorgt.    

 

2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- € geahndet werden. 

 

3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist die Kreisverwaltung. 

 

 

VIERTER ABSCHNITT 

Inkrafttreten 

 

§ 20 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallwirtschaftssatzung des 

Landkreises Kusel vom 10.03.2010 außer Kraft. 

 

 

Kusel, den 17.10.2018 

Kreisverwaltung Kusel  

 

 

 

Otto Rubly 

Landrat 

 



 

              Birkenfeld, im Oktober 2015 
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1 Vorbemerkung 

Der Landkreis Kusel ist als öffentlicher-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) nach dem Kreis-

laufwirtschaftsgesetz (§ 21 KrWG) und dem Landeskreislaufwirtschaftsgesetz Rheinland-

Pfalz (LKrWG) dazu verpflichtet, Abfallwirtschaftskonzepte (AWK) über die Verwertung, ins-

besondere der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings sowie der Beseiti-

gung, der in seinem Gebiet anfallenden und ihm zu überlassenden Abfälle, unter Beachtung 

des Abfallwirtschaftsplans, aufzustellen. Dieses ist der oberen Abfallwirtschaftsbehörde im 

Abstand von fünf Jahren vorzulegen.1  

Die Abfallwirtschaftskonzepte haben nach § 6 Abs. 2 LKrWG zu enthalten: 

 Die Ziele der Kreislaufwirtschaft und des kommunalen Stoffstrommanagements 
 Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen der Vermeidung, der Vorbe-

reitung zur Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen Verwertung und zur 
Beseitigung von Abfällen in ihrer zeitlichen Abfolge und unter Bewertung ihrer Um-
weltverträglichkeit 

 Begründung der Notwendigkeit der Abfallbeseitigung, insbesondere Angaben zur 
mangelnden Verwertbarkeit aus den in § 7 Abs. 4 KrWG genannten Gründen 

 Darlegung der vorgesehenen Entsorgungswege sowie Angaben zur notwendigen 
Standort- und Anlagenplanung und ihrer zeitlichen Abfolge 

 Die Kostenschätzung der geplanten Maßnahmen 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz setzt zur Zielerreichung, bei der Abkehr von der klas-

sischen Abfallwirtschaft hin zu einer Rohstoffwirtschaft, auf das Instrument Stoffstromman-

agement. Ein nachhaltiges Stoffstrommanagement zeichnet sich hierbei aus durch: 

 Reduzierung des Rohstoffverbrauchs 
 Erschließung eigener Rohstoffpotenziale 
 Kaskadische Nutzung von Rohstoffen 
 Nutzung von Abfällen als Sekundärrohstoffe 
 Einsatz erneuerbarer Energien 
 Verbesserung der Energieeffizienz 
 Dezentralisierung der Energieversorgung  
 Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen zum kommunalen Stoff-

strommanagement, insbesondere zur Identifikation von Stoffstrompotenzialen auf ört-
licher und überörtlicher Ebene sowie zur Schaffung und Vernetzung von Erfassungs- 
und Verwertungsstrukturen und der handelnden Akteure 

Um dieser Anforderung nachzukommen, beauftragte der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis 

Kusel das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement der Hochschule Trier mit Sitz am 

Umwelt-Campus in Birkenfeld mit der Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes. Als 

Grundlage dieser Fortschreibung dienten u. a. das Abfallwirtschaftskonzept aus dem Jahr 

                                                 
11 Vgl. (LKrWG 2013) § 6 Abs. 2:  vom 22. November 2013 
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2013, die Abfallbilanzen des Landkreises aus den Jahren 2008 bis 2014 und die Deponiesta-

tistik aus den Jahren 2013 und 2014 

Die Schwerpunkte werden auf die Diskussion möglicher zukünftiger Strategien vor dem Hin-

tergrund der Novelle des KrWG gelegt. Das Abfallwirtschaftskonzept dient weiterhin als 

Grundlage der kommunalen Abfallwirtschaftsplanung und dazu, die Entsorgungssicherheit 

aufzuzeigen. 
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2 Abfallwirtschaftliche Zielstellung des Landkreis Kusel 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) setzt die europarechtlichen Vorgaben der Abfallrah-

menrichtlinie in nationales Recht um. Demnach ist neben der Vermeidung und Wiederver-

wertung eine sortenreine Erfassung der Reststofffraktionen, sofern dies für deren Verwer-

tung vorteilhaft ist, umzusetzen. In diesem Kontext hat sich der Landkreis Kusel für die Fort-

schreibungsperiode des Abfallwirtschaftskonzeptes zum Ziel gesetzt, sein Abfallmanage-

ment dahin gehend zu modifizieren, dass die Abfallvermeidung und die getrennte Erfassung 

von Bioabfällen sowie deren hochwertige energetisch-stoffliche Verwertung im Fokus stehen.  

Die Abfallvermeidung ist ein wichtiges Ziel in der Abfallwirtschaft. Das Bestreben des Land-

kreises Kusel konzentriert sich hierbei auf die Vermeidung von Lebensmittelabfällen und 

Abfallvermeidung durch Mehrfachnutzung von Produkten. Um die Bürger zu sensibilisieren 

und die Entstehung von Abfall zu vermeiden werden Maßnahmen im Bereich der Öffentlich-

keitsarbeit präferiert.  

Bioabfall ist eine wichtige Ressource, die energetisch und stofflich hochwertig verwertet wer-

den sollte. Diesbezüglich hat sich der Landkreis Kusel das Ziel gesetzt, die Sammlung und 

Verwertung der Ressourcen Biogut und Grüngut zu optimieren. 

Das Ziel im Bereich der Bioguterfassung ist es, den gesetzlichen Anforderungen der Ge-

trennterfassungspflicht nachzukommen und damit auch eine Entfrachtung der Restmülltonne 

zu erreichen. Im Hinblick auf die Verwertung wird eine hochwertige energetische und stoffli-

che Nutzung angestrebt. Zur Erreichung dieses Ziels ist zunächst die Implementierung eines 

auf die Bedürfnisse des Landkreis Kusel abgestimmtes Sammelsystem einzuführen. Weiter-

hin sind eine Harmonisierung der Behandlungsverträge und eine umfangreiche Information 

der Bürger von besonderer Bedeutung.  

Im Bereich der Grüngutverwertung setzt sich der Landkreis das Ziel holziges Grüngut einer 

regionalen energetischen Nutzung zuzuführen. Hier ermöglicht eine zentrale Grüngutaufbe-

reitung eine hochwertige Verwertung des Ausgangsmaterials als Brennstoff und Bodenhilfs-

stoff. 

Darüber hinaus werden weitere Erfassungsmöglichkeiten zusätzlicher Wertstoffe und die 

Etablierung eines Wertstoffhofes geprüft. Neben angestrebten Verbesserungen der Abfall-

wirtschaft ist auch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Deponien ein kontinuierliches 

Anliegen des Landkreises Kusel. 
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3 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen regeln die Aufgaben der 

Abfallwirtschaft. Für deren Umsetzung im Entsorgungsgebiet des Landkreises Kusel ist der 

Landkreis aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung verantwortlich. Die wesentlichen 

Rahmenbedingungen, welche die abfallwirtschaftliche Situation beeinflussen, sind nachfol-

gend, beginnend bei der obersten Hierarchieebene (EU- Recht, Bundesrecht, Landesrecht 

und Landeskreisrecht bzw. Satzungsrecht) kurz erläutert.  

 Europarecht 3.1

Die oberste Ebene des Abfallrechts stellen die rechtlichen Vorgaben seitens der EU dar. Die 

übergeordneten Ziele sind für alle Mitgliedstaaten direkt und verbindlich, jedoch in ihrer kon-

kreten Umsetzung und Ausgestaltung dem Rechtsapparat der Mitgliedsstaaten obliegen. 

Neben vielfältigen Verordnungen und Richtlinien, beispielsweise zur Abfallverbringung (Ab-

fallverbringungsverordnung), Abfallverbrennung (Abfallverbrennungsrichtlinie), Deponierung 

(Deponierichtlinie), zum Umgang mit Altautos (Altautorichtlinie), Altöl und Batterien (Altöl-

richtlinie), Verpackungen (Verpackungsrichtlinie) zur Rücknahme von Elektronikaltgeräten 

(WEEE) etc., hat vor allem die EU-Abfallrahmenrichtlinie-ARRL (2008/98/EG) eine herausra-

gende Rolle. Die ARRL stärkt die Bestrebungen hin zu einer nachhaltigen Abfallwirtschaft 

und definiert die Hauptziele zur Harmonisierung der europäischen Abfallwirtschaft, die durch 

entsprechende Maßnahmen bis zum 12 Dezember 2010 in nationales Recht umzusetzen 

waren. 

Inhaltliche Schwerpunkte der ARRL betrafen vor allem: 

 Umstellung der dreistufigen auf eine fünfstufige Abfallhierarchie (Abbildung 3-1) 
(Art. 4), 

 Kriterien für die Beendigung der Abfalleigenschaft, besonders wichtig bei Wertstoffen 
wie Papier, Glas oder Kompost (Art. 6), 

 Die Einführung einer getrennten Erfassung; zumindest von Papier, Metall, Glas und 
Kunststoff bis zum Jahr 2015 (Art. 11), 

 Die Einführung von Recyclingquoten für verschiedene Abfälle bis 2020 (Art. 11), 
 Mehr Herstellerverantwortung (Art. 15), 
 Die Gewährleistung der Entsorgungsautarkie der Mitgliedstaaten (Art. 16), 
 Die Förderung der Bioabfallsammlung zu dem Zweck, sie zu kompostieren oder ver-

gären zu lassen (Art. 22), 
 Die Einführung eines Energieeffizienzkriteriums für die thermische Behandlung von 

Hausmüll (Art. 23). 
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Abbildung 3-1: Fünfstufige Abfallhierarchie der EU-ARRL 

Die fünfstufige Abfallhierarchie fokussiert insbesondere die Vermeidung, Wiederverwendung 

und Recycling von Abfällen vor einer energetischen Verwertung. Voraussetzung und Indika-

tor für die Förderung dieses höheren Nutzungsweges sind insbesondere die getrennte Er-

fassung der verschiedenen Abfallfraktionen und die angestrebten Recyclingquoten. Letztere 

sehen vor, dass bis 2020 mindestens 50 Gewichtsprozent von Papier, Metall und Glas aus 

Hausmüll und ähnlichen Abfallströmen und mindestens 70 Gewichtsprozent der nicht gefähr-

lichen Bau- und Abbruchabfälle wieder stofflich verwendet oder recycelt werden. 

 Bundesrecht 3.2

Die Überführung dieser verbindlichen Vorgaben seitens der EU erfolgte in Deutschland in 

vielfältigen gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerken auf Bundesebene (z.B. Batte-

riegesetz, Abfallverzeichnisverordnung, Altölverordnung, Bioabfallverordnung, etc.), vor al-

lem aber mittels einer umfassenden Novellierung des „Gesetzes zur Förderung der Kreis-

laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen“ (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG). 

 Kreislaufwirtschaftsgesetz- KrWG 3.2.1

Das KrWG vom 01 Juni 2012 konzentriert sich in Anlehnung an die EU-ARRL auf: 

 Die Harmonisierung der Begriffsbestimmungen und der Etablierung/Einhaltung der 
fünfstufigen Abfallhierarchie (§ 6), 

 Schaffung einer verordnungsrechtlichen Grundlage für die Einführung einer „Wert-
stofftonne für Verpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen“ (§ 10),  

 Einführung einer flächendeckenden Getrenntsammlung von Bioabfällen (bis 2015) (§ 
11), 

 Die Ausgestaltung der dualen Entsorgungsverantwortung, insbesondere bezüglich 
der „gewerblichen“ Sammlung von Wertstoffen aus Haushaltungen und der Art und 
Weise der Abfallüberlassung (§ 25), 
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 Die Schaffung eines Abfallvermeidungsprogrammes (§33). 
 

Der besondere Fokus auf die Sammelquote von 50% der Papier-, Metall- und Glasabfälle 

aus privaten Haushalten bis 2020 entfällt in Deutschland, da diese bereits erreicht wurde.  

Die fünfstufige Abfallhierarchie sieht zwar prinzipiell die Prävalenz der stofflichen Verwertung 

von Abfällen vor der energetischen Verwertung vor, wird in Deutschland jedoch bei einem 

einzuhaltenden mindest Heizwert des einzelnen Abfalls von mindestens 11.000 kJ/kg aufge-

hoben (§8 KrWG). 

Auch das grundlegende Verhältnis zwischen örE und Privatwirtschaft ist in § 20 bis § 22 

KrWG festgelegt. So ist die Abfallentsorgungspflicht in vollem Umfang dem öffentlich-

rechtlichen Entsorger zuzuordnen und wird auch bei Beauftragung eines Dritten zur Durch-

führung nicht an diesen abgetreten. Vor allem vor dem Hintergrund der erwarteten Wertstei-

gerung der Wertstofftonnenabfälle weist diese Zuordnung der Zuständigkeit Konfliktpotenzial 

auf. 

Diesem Kontext entsprechend stehen die bundesweiten Regelungen zur „Wertstofftonne“ 

derzeit aus, da die Zuständigkeiten zwischen öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger und 

Privatwirtschaft nicht abschließend geklärt sind. Hierzu wurde ein Eckpunktpapier erstellt und 

im Bundestag beschlossen. Dieses sieht inhaltlich ökologisch anspruchsvolle Verwertungs-

anforderungen, Effizienz und Verbrauchernähe, Erweiterung der bestehenden Produktver-

antwortung der Hersteller und Vertreiber und bessere Einflussmöglichkeiten der öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger als Maxime vor. 

Unter der Prämisse der Leistungssteigerung seitens der privaten Entsorger bei gleichzeitig 

ausbleibender Beeinträchtigung des öffentlich-rechtlichen Entsorgers, gestaltet sich die an-

gestrebte Öffnung der „gewerblichen“ Sammlungen problematisch. 

Besonders relevant auf Bundesebene ist außerdem, einhergehend mit dem Ziel der Einfüh-

rung einer flächendeckenden Getrenntsammlung von Bioabfällen, die am 01 Mai 2012 in 

Kraft getretene, novellierte Bioabfallverordnung (BioAbfV), mit der für einige Bioabfälle, wie 

beispielsweise Grüngut, die Anforderungen an die Verwertung geändert wurden. Betroffen 

davon sind Behandlungs- und Untersuchungspflichten, Bodenuntersuchungen und umfang-

reichere Dokumentations- und Nachweispflichten auch für unbehandelte Bioabfälle. Verwer-

tungsseitig ist zudem die Düngemittelverordnung (DüMV) relevant, die Bioabfälle in ihrer 

Verwendung nach Düngekomponenten und Zusammensetzung klassifiziert und einer be-

stimmten Verwendung zuordnet (beispielsweise als Bodenhilfsstoff oder Düngemittel). 
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 Gesetz zur Novellierung des Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Elekt-3.2.2

roG)  

Das ElektroG vom 16 März 2005 setzte die EU-Richtlinie (WEEE-Richtlinie) in nationales 

Recht um. Das Gesetz legt Anforderungen an die Produktverantwortung nach §23 KrWG für 

Elektro- und Elektronikgeräte fest und bezweckt vorrangig die Vermeidung von Abfällen und 

darüber hinaus die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen 

der Verwertung, um die zu beseitigende Abfallmenge zu reduzieren und dadurch die Effizi-

enz der Ressourcennutzung zu verbessern (§1 ElektroG). 

Im Jahr 2012 wurde die WEEE-Richtlinie novelliert (RL 2012/19/EU). Es galt die Änderungen 

bis zum 14 Februar 2014 in nationales Recht zu übernehmen. 

Das Bundeskabinett hat am 11 März 2015 neue Regelungen zur Rücknahme und umwelt-

verträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten beschlossen und damit die 

Novellierung der EU-WEEE-Richtlinie umgesetzt2. Ziele sind die Sammelmengen zu stei-

gern, wertvolle Metalle rückzugewinnen und eine umweltgerechte Entsorgung der Reststoffe 

zu  gewährleisten. 

Der Gesetzentwurf sieht im Vergleich3 zur bestehenden Rechtslage folgende Neuerungen 

vor: 

 Erhöhung der Recycling- und Verwertungsquoten um fünf Prozent ab Mitte 2015  
(Berechnung der Sammelquote), 

 Stufenweise Anhebung der Sammelziele  
(ab 2016 mindestens 45%, ab 2019 mindestens 65% jeweils des durchschnittlichen 
Gewichts der in den letzten 3 Jahren in Verkehr gebrachten Geräte), 

 Zusammenstellung der Sammelgruppen mit Blick auf die Erfordernisse des Recyc-
lings (Ausweitung der Erfassung von Kleingeräten), 

 Aufnahme von Photovoltaik-Modulen sowie Leuchtmitteln aus privaten Haushalten, 
 Ausweitung des Optierungszeitraumes auf zwei Jahre (bisher ein Jahr), 
 Verlängerung der erforderlichen Anzeigefrist vor Aufnahme der Optierung auf sechs 

Monate (bisher drei Monate), 
 Umfang der Herstellerverantwortung (Rücknahme durch den Handel):  

o Aufnahme einer Rücknahmepflicht für "Großvertreiber" (Verkaufsfläche > 400 
m²) sowohl beim Neukauf eines gleichartigen Neugeräts (sog. 1:1-
Rücknahmepflicht), 

o als auch für sehr kleine Altgeräte (Kantenlänge < 25 cm) ohne Neukauf eines 
gleichartigen Neugeräts (sog. 0:1-Rücknahmepflicht), 

 Anzeigepflicht für zertifizierte Erstbehandlungsanlagen und Veröffentlichung einer 
Liste aller zertifizierter Erstbehandlungsanlagen, 

 Konkretisierung der Anforderungen an die Behandlung und die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung von Altgeräten, 

                                                 
2 Vgl. (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2015) 
3 Vgl. (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2015) 
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 Erhöhung der Transparenz bei Mengenströmen und Sammelstellen, 

 Eindämmen illegaler Exporte von Elektro- und Elektronikaltgeräten. 

In der Praxis spielen für den örE zunächst vor allem die Themen Beraubung und Optierung 

sowie die Anzahl an bereitzustellenden Sammelgruppen an den Übergabestellen eine wich-

tige Rolle. 

 Landesrecht 3.3

 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) Rheinland-Pfalz  3.3.1

Das LKrWG ist am 01 Januar 2014 in Kraft getreten. Das Gesetz befasst sich mit: 

 Der Förderung der Kreislaufwirtschaft, 
 Die Darstellungen der Bestimmungen und die Aufgaben der örE. Hierzu zählt die Er-

stellung von Satzungen, Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen, 
 Die Betrachtung der Entsorgung von Sonderabfällen, 
 Das Anfertigen von Abfallvermeidungsprogrammen sowie das Aufstellen des Abfall-

wirtschaftsplans. 
 

Im § 6 des LKrWG ist ausgeführt, welche Punkte in Abfallwirtschaftskonzepten enthalten 

sein müssen. 

 Abfallwirtschaftsplan - Teilplan Siedlungsabfälle Rheinland-Pfalz 3.3.2

Wie § 30 des KrWG auf Bundesebene gemäß dem Föderalismusprinzip vorsieht, ist auf 

Landesebene ein Abfallwirtschaftsplan zu erstellen, der primär die Ziele der Abfallvermei-

dung und -verwertung sowie die zur Sicherung der Inlandsbeseitigung erforderlichen Abfall-

beseitigungsanlagen konkretisiert. Trotz legislativer Landeshoheit sind auch Gemeinden und 

Landkreise zu involvieren und die finalen Abfallwirtschaftspläne mit den übrigen Bundeslän-

dern abzustimmen. 

Konkrete Bestimmungen des Abfallwirtschaftsplanes RLP sind: 

 Die Ausweisung von zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen, 
 Die Ausweisung von geeigneten Flächen für Abfallbeseitigungsanlagen zur Endabla-

gerung von Abfällen (Deponien) sowie für sonstige Abfallbeseitigungsanlagen, 
 Die Ausweisung des vorgesehenen Entsorgungsträgers entsprechend der erforderli-

chen Abfallbeseitigungsanlage seitens der Beseitigungspflichtigen, 
 Die Darstellung der zu erwartenden Entwicklung des Bedarfs an Abfallentsorgungs-

kapazitäten und 
 Die Pflicht die Pläne mindestens alle sechs Jahre auszuwerten und bei Bedarf fortzu-

schreiben. 
Der derzeit gültige Abfallwirtschaftsplan laut LKrWG wurde im Dezember 2013 vom Ministe-

rium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz herausgege-
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ben und beinhaltet folgende Prämissen, die auch in kommunale Abfallwirtschaftskonzepte 

mit einzufließen haben: 

 Autarkie und Nähe, 
 Minimierung und Optimierung von Abfalltransporten, 
 Energie- und Ressourceneffizienz und 
 Fokus auf Maßnahmen und ortsnahe Beratung zur Abfallvermeidung und Sekundär-

verwertung. 
Der Abfallwirtschaftsplan enthält u. a. eine Abfallmengenprognose für alle Kreise und kreis-

freien Städte. Das vorliegende AWK nimmt Bezug darauf. 

 Bund-Länder-Arbeitsgruppe - BioAbfV 3.3.3

Die kompetenzrechtlich dem Bund zuzuordnende BioAbfV wurde im Rahmen einer Bund-

Länder-Arbeitsgruppe bis 2014 auf Landesebene umgesetzt, indem Hinweise zum Vollzug 

der novellierten Bioabfallverordnung herausgegeben wurden. Speziell den Umgang mit Bio-

abfällen landesweit betreffend, richten sich Dokumentationspflichten, die freie Zugänglichkeit 

der Plätze, die Notwendigkeit der Annahmekontrolle und die Erforderlichkeit einer Behand-

lung und Untersuchung der Stoffe, je nach zuständigem Entsorger und verantwortlichem 

Träger und Art der Sammlung. 

 Untergesetzliche Regelungen 3.4

Nachdem auf Landesebene grundsätzliche Rahmenbedingungen eines Abfallwirtschaftskon-

zeptes festgelegt sind, gibt es spezifisch für den Landkreis Kusel die Satzung über die Ver-

meidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen vom 10. März 2010 sowie die Satzung 

über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung (Gebühren-

satzung) vom 3. Dezember 2014.  

Neben Grundsätzlichem, welches sich inhaltlich mit den Zielen aus dem KrWG deckt, finden 

sich in Erstgenanntem zusätzlich: 

 Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in Bezug auf die Aufgaben des 
Landkreises, 

 Umfang der Verwertungs- und Beseitigungspflicht,  
 Beschreibung der Zusammenarbeit zwischen Kreis-, Stadt-, Verbandsgemeinde- und 

Gemeindeverwaltungen und  
 Definition spezifischer Abfallbegriffe. 

Die abfall-produzierenden Einwohner des Landkreises unterliegen einem Anschlusszwang 

für Grundstücke an das Abfallentsorgungsnetz und der Pflicht der Abfalltrennung, sodass die 

Abfälle nach Reststoffgruppen getrennt dem jeweiligen Entsorger überlassen werden müs-

sen. Hierfür werden entsprechende Bringsysteme zu Sammelplätzen und Holsysteme den 

Anschlusspflichtigen Personengruppen bereitgestellt. Außerdem wird die Vorgehensweise 
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bei Sammlung und Transport, Abfuhr sperriger Abfälle und getrennte Überlassung von Prob-

lemabfällen und Sonderabfällen festgesetzt.  

Die Gebührensatzung regelt weiterführend alle rechtlichen Belange im Bezug zu den Gebüh-

ren der Abfallentsorgung. Es werden die Höhe der Gebühren, der Maßstab und das Verhält-

nis zwischen Gebührenschuldner und –empfänger etc. festgehalten. 

 Strategische Umweltprüfung  3.5

Nach dem „Gesetzt über die Umweltverträglichkeitsprüfung“ (UVPG) § 14 b Abs. 1 Nr. 24 

sind Abfallwirtschaftskonzepte einer strategischen Umweltprüfung zu unterziehen, sofern sie 

für solche Vorhaben einen Rahmen setzen für die künftig eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

notwendig werden kann. Eine Rahmensetzung liegt dann vor, wenn das AWK Festlegungen 

mit Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen, insbesondere zum Bedarf, zur Grö-

ße, zum Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingungen von Vorhaben oder zur Inan-

spruchnahme von Ressourcen, enthalten. 

Das AKW für den Landkreis Kusel beinhaltet keine rechtsverbindlichen Festlegungen mit 

Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen und bedarf insofern keiner strategischen 

Umweltprüfung.5 

                                                 
4 (UVPG 2015) 
5 Vgl. (Versteyl 2012); S. 537. 
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4 Ausgangssituation Landkreis Kusel 

 Räumliche Lage 4.1

Rheinland Pfalz und das Saarland sind die deutschen Gebiete in der Großregion Saar-Lor-

Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie. Der Landkreis Kusel, welcher im Südwesten von Rheinland-

Pfalz liegt, grenzt im Süden an die saarländischen Landkreise St. Wendel, Neunkirchen und 

den Saarpfalz-Kreis. In Rheinland-Pfalz wird der Kreis Kusel von den Landkreisen Birkenfeld 

(Nordwesten), Bad Kreuznach (Norden), Donnersbergkreis (Osten) und Kaiserslautern (Sü-

den) eingefasst. Die folgende Grafik zeigt die Lage der Gebietskörperschaft in der Großregi-

on.  

 

Abbildung 4-1 Lage des Landkreis Kusel in der Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie 

Der Landkreis Kusel gliedert sich in die sechs Verbandsgemeinden Waldmohr, Schönen-

berg-Kübelberg, Glan-Münchweiler, Kusel, Altenglan und Lauterecken-Wolfstein. Die ländlich 

geprägte Region umfasst eine Fläche von rund 573 km²6. Die bedeutendsten Gewässer des 

Landkreises sind der Glan und die Lauter. Der Glan entspringt im Saarland und fließt durch 

fünf Verbandsgemeinden im Kreis Kusel (Waldmohr, Glan-Münchweiler, Kusel, Altenglan 

und Lauterecken-Wolfstein). Die Lauter durchquert die Verbandsgemeinde Lauterecken-

Wolfstein und mündet bei Lauterecken in den Glan. Weiterhin umfasst die Verkehrsinfra-

struktur im Südwesten einen Abschnitt der Autobahn A62 und beschränkt sich auf die Bun-

desstraßen B420, B423 und B270. 

                                                 
6 Vgl. (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2015)  
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Abbildung 4-2: Übersicht: Landkreise Kusel und angrenzende Gebietskörperschaften 

Das Kreisgebiet ist geprägt durch die Forst- und Landwirtschaft. Im Landkreis hat die 

Waldfläche einen Anteil von etwa 36% an der Gesamtfläche. Die Landwirtschaft 

bewirtschaftet etwa 51% der Gesamtfläche. Die verbleibenden 13% verteilen sich auf 

Siedlungs-,Verkehrs-, Wasser- und sonstige Flächen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die 

Flächenstruktur im Landkreis.  

 

Abbildung 4-3: Flächenstruktur Landkreis Kusel 

Siedlungs- und 
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 Einwohnerentwicklung, Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur 4.2

Die Datengrundlage der Einwohnerentwicklung, Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur wurde 

dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz sowie der Bundesagentur für Arbeit entnom-

men und bezieht sich auf die Jahre 2012 bis 2014. Im Berichtszeitraum ist die Einwohne-

rentwicklung rückläufig. Betrug im Jahr 2012 die Bevölkerung 71.766 EW, sind es im Jahr 

2013 noch 71.098 EW, was einer Einwohnerdichte von 123,6 EW/km² entspricht.  

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung gab es in der kurzen Berichtsperiode keine 

entscheidenden Veränderungen. Im Kreisgebiet liegt die Anzahl der sozialversicherungs-

pflichtigen Personen am Arbeitsort bei 12.021 Personen (Stand Dezember 2013)7. Die fol-

gende Grafik zeigt die Tätigkeitsfelder der Beschäftigten. 

 

Abbildung 4-4 SV-Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen im Landkreis Kusel 

                                                 
7 Vgl. (Bundesagentur für Arbeit 2014)  
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5 Kreislaufwirtschaft im Landkreis Kusel 

 Organisation und Struktur 5.1

Die Abfallwirtschaft Landkreis Kusel als örE ist für die Sammlung und Entsorgung der über-

lassungspflichtigen Abfälle aus Haushalten und sonstigen Herkunftsbereichen im Kreisgebiet 

zuständig. In der Kreisverwaltung ist die Abfallwirtschaft der Abteilung 5 (Umwelt, Planung 

und Bauen) zugeordnet. Das Referat 51 (Abfallwirtschaft) beschäftigt acht Mitarbeiter. Das 

folgende Organigramm zeigt die Zuordnung der Abfallwirtschaft sowie die Aufgabengebiete 

der Mitarbeiter.  

 

Abbildung 5-1: Ausschnitt Organigramm Kreisverwaltung Kusel 

Im Hinblick auf die operativen Entsorgungsleistungen (Sammlung, Beförderung, Behand-

lung) beauftragt der Landkreis Drittunternehmen. Die folgende Tabelle listet die Leistungen 

der Fremdvergabe. 

  

Kreisverwaltung Kusel
Landrat 

Herr Dr. Hirschberger

Dezernat II Dezernat III

Abteilung 5
Umwelt, Planung und Bauen

Hr. Zimmer

Ref. 52
Deponien

Ref. 53 Ref. 54Ref. 51
Abfallwirtschaft

Ref. 55

Dezernat I

Ref. 50

Verwaltung 

Illegale 
Abfallablagerung

Hr. Becker

Buchhaltung 
Fr. Schoentaube

Deponieleiter 
Schneeweiderhof 

Hr. Weber

Mahnwesen 
Fr. Marshall

Abfallwirtschaft, 
Abfallberatung

Hr. Dell
Fr. Cattarius-Mensch

Abfallgebührenveranlagung

Fr. Ludwig Fr. FinkbohnerHr. Stoll

Deponie 
Schneeweiderhof
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Tabelle 5-1: Entsorgungsdienstleistungen 

 

  

Abfallart Erfassungssystem Umschlag Verwertung

Restabfall 
Holsystem
2-wöchentliche Abfuhr
(Fa. Remondis)

Umschlagsstationen 
Deponie Schneeweiderhof
Südkreis Zweibrücken 

Aufbereitung zu EBS
Thermische Verwertung 

Biogut
Im Restmüll
Einführung getrennte 
Erfassung 2019

Offen
Mit der Umsetzungsphase erfolgt eine 
Ausschreibung

Grüngut
Bringsystem 
(33 Annahmestellen)

Verarbeitung erfolgt an der 
Annahmestelle

Stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft
Energetische Verwertung 
(BGA-Veolia BIR / Heizung 
Schule Schönenberg-Kübelberg)

Sperrmüll
Holsystem (Auf Abruf)
zwei mal im Jahr (Fa. Remondis)
Bringsystem Schneeweiderhof

Sperrmüll 
Kaiserslautern ZAK
Restsperrmüll 
Umschlag Zweibrücken

Brennbarere Anteile (Holz; Stoffreste) 
thermisch

Papier / 
Kartonage

Holsystem 
(Bündelsammlung)
2-wöchentliche Abfuhr
(Fa. Preis)

Zwischenlager Fa. Preis Recycling 

Verpackungen
(DSD)

Holsystem 
(Sacksammlung)
2-wöchentliche Abfuhr
(Fa. Preis)

Zwischenlager Fa. Preis Recycling 

Glas

Holsystem 
(Sacksammlung)
4-wöchentliche Abfuhr
(Fa. Preis)

Zwischenlager Fa. Preis Recycling 

Elektro-/ 
Elektronik-
altgeräte

Bringsystem 
Deponie Schneeweiderhof
3 Firmen: Preis; Zahn; Ranker

Direktanlieferung
Private Unternehmen und 
Deponie Schneeweiderhof

Recycling 

Bau und 
Abbruchabfälle

Bringsystem 
(4 Annahmestellen)
(Firmen: Melaphry; NATRA; 
Hartsteinwerke Gihl; Ranker) 

Direktanlieferung
Private Unternehmen und 
Deponie Schneeweiderhof

Recycling und Deponierung

Problemabfälle

Holsystem (Umweltmobil) in den 
Ortsgemeinden
vier mal im Jahr Mobile 
Schadstoffsammlung

Entsorgung



                       Kreislaufwirtschaft im Landkreis Kusel 

© IfaS 2015 16 

 Abfallerfassungssysteme und Entsorgungswege im Betrachtungs-5.2

gebiet  

Den überlassungspflichtigen Abfallerzeugern stehen im Landkreis verschiedene Erfassungs-

systeme zur Verfügung. Diese lassen sich in Hol- und Bringsysteme unterscheiden. Der 

Restmüll aus Haushalten und Kleingewerbe, Altpapier, Altglas und Leichtverpackungen wer-

den im regelmäßigen Turnus direkt am Grundstück abgeholt. Bei Sperrmüll, Schrott/Metall 

und Altholz erfolgt die Abholung auf Abruf ebenfalls im Holsystem. Für Grüngut, Bauschutt 

und Elektroaltgeräte stehen eine Vielzahl dezentral eingerichteter Sammelstellen (Bringsys-

tem) im gesamten Landkreis zur Verfügung. Zu beseitigende Abfälle können bei der Deponie 

Schneeweiderhof angeliefert werden. Für Problemabfälle steht ein Schadstoffmobil (mobile 

Sammlung) zur Verfügung. 

Alle aktuell bestehenden Hol- und Bringsysteme fasst nachstehende Abbildung zusammen: 

 

 

Abbildung 5-2: Erfassungssysteme im Landkreis Kusel 

Nachfolgend werden die im Betrachtungsgebiet zur Verfügung stehenden Erfassungssyste-

me genauer beschrieben und die Entsorgungswege der einzelnen Abfallfraktionen aufge-

zeigt. 

 Abfallströme mit Erfassung im Holsystem und deren Entsorgungswege 5.2.1

Restmüll aus Haushalten und Kleingewerbe 

Der Restmüll umfasst alle zu beseitigenden Abfälle aus privaten Haushalten sowie gewerbli-

che Siedlungsabfälle aus Kleingewerbe, die dem örE zur Beseitigung zu überlassen sind. Bei 

den gewerblichen Siedlungsabfällen handelt es sich um Abfälle, die in Gewerbebetrieben, 

Holsysteme Bringsysteme

LVP:
 Gelber Wertstoffsack 

 Abholung 2-wöchentlich

Altglas:
 Transparenter Wertstoffsack                       

 Abholung 4-wöchentlich

Altpapier (PPK):

 Blauer Wertstoffsack und Beistellungen     

 Abholung 2-wöchentlich

Restmüll:
 Graue Abfalltonne und rote Restabfallsäcke

 Abholung alle 14 tage

Sperrmüll (Altholz/Metall/Restsperrmüll):
 Abfuhr auf Abruf 

 Abholung 2 mal im Jahr

Bauschutt/Baureststoffe:
 Bauschuttaufbereitung/Deponien an 4 Standorten 

über private Firmen 

Grüngut:
 33 Sammelstellen im gesamten Landkreis 

Problemabfälle:
 Schadstoffmobil

 Sonderabfallzwischenlager der HSTG

Elektroaltgeräte:
 4 Sammelstellen im gesamten Landkreis 

Sonstiges:
 Containerdienste über 5 private Unternehmen 
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Dienstleistungsbetrieben und öffentlichen Einrichtungen anfallen und aufgrund hausmüllähn-

licher Eigenschaften und Inhalte gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden können.  

Für die Sammlung des Restmülls aus Haushalten und Kleingewerbe stehen Abfallbehälter in 

unterschiedlichen Größen (20 l bis 240 l) zur Verfügung. Das Mindestbehältervolumen be-

trägt grundsätzlich 20 Liter für jede Person im Haushalt bei 14-tägiger Leerung. Reicht die-

ses Volumen nicht aus, kann der Haushalt ein größeres Volumen beantragen. Darüber hin-

aus besteht für die privaten Haushalte die Möglichkeit, zusätzlich zur grauen Restabfallton-

ne, den Restmüll über rote Restabfallsäcke zu entsorgen, indem diese den Restmüllbehäl-

tern beigestellt werden. 

Gemäß § 7 Gewerbeabfallverordnung sind die Erzeuger gewerblicher Siedlungsabfälle dazu 

verpflichtet, ein Restabfallgefäß des örE zu nutzen. Den Gewerbebetrieben stehen soge-

nannte Gewerbegefäße mit einem Volumen von 80 l, 120 l, 240 l, oder 1.100 l zur Verfü-

gung. Die Leerung der Gewerbegefäße kann im Rhythmus von 2 Wochen über 4 Wochen 

bis hin zu 6 Wochen je nach Bedarf variiert werden. Container mit einem Volumen von 

1.100 Liter können darüber hinaus bis zu zweimal pro Woche geleert werden. Soweit es sich 

um Kleinunternehmen handelt, kann auf Antrag von der Bereitstellung eines speziellen Ge-

werbegefäßes abgesehen werden. In diesen Fällen wird auf die Behälter für die privaten 

Haushalte zurückgegriffen und das Gefäßvolumen für Restabfälle um 20 Liter bei 14-tägiger 

Leerung erhöht.  

Für die Sammlung und den Transport des Restmülls bedient sich der Landkreis eines Ab-

fuhrunternehmens. 

Die Anschlussnehmer- und Behälterverwaltung weist zum 31 Dezember 2012 und zum 

31 Dezember 2014 folgende Anzahl an Behältern aus: 
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Tabelle 5-2: Behälteraufstellung im Landkreis Kusel 2012 und 2014 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass im Entsorgungsgebiet überwiegend 20, 40, 60 und 

80 Liter-Restabfallbehälter genutzt werden. Die Anzahl aller Behälter zum 31 Dezember 

2014 beträgt in Summe 32.330 Stück.  

Die gesammelten Restabfälle werden zunächst zur Deponie Schneeweiderhof, bzw. der 

Restmüll aus dem Südkreis nach Zweibrücken, transportiert und umgeladen. Die verbleiben-

den Restmüllmengen werden der Sortieranlage Reichenbach zugeführt. Dort werden die 

Abfälle in eine heizwertreiche und eine nicht heizwertreiche Fraktion getrennt. Die heizwert-

reiche Fraktion wird dann zum Industrieheizkraftwerk Andernach transportiert und dort als 

Ersatzbrennstoff verwertet. Die nicht heizwertreiche Fraktion wird zu den Müllheizkraftwer-

ken nach Laar und Zorbau transportiert, in denen die Abfälle einer fachgerechten thermi-

schen Verwertung zugeführt werden. 

  

Behältergröße Anzahl der Behälter
(zum 31.12.2014)

20 Liter 6.082

30 Liter 241

40 Liter 9.590

60 Liter 6.517

80 Liter 5.542
90 Liter 303

100 Liter 1.536
120 Liter 1.292
140 Liter 136
150 Liter 47
160 Liter 178
180 Liter 31
200 Liter 54
210 Liter 4
220 Liter 8
240 Liter 683

1.100 Liter 86
Anzahl Gesamt 32.330 Stück
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Sekundärabfälle 

Dem Landkreis Kusel werden Sekundärabfälle aus der thermischen Verwertung des Rest-

mülls zur Entsorgung überlassen. Die bei der thermischen Behandlung des Restmülls ent-

stehende Schlacke wird zur Deponie Schneeweiderhof transportiert. Eine Schlacke-

Aufbereitung erfolgt seit dem 01.01.2015 nicht mehr. Seit diesem Zeitpunkt werden nur auf-

bereitete Schlacken abgelagert. Der dazugehörige Vertrag läuft noch bis zum 31 Dezember 

2023. Zusätzlich besteht eine einseitige Option des Landkreises auf Verlängerung des Ver-

trages bis zum 31.12.2025. 

Biogut 

Biogut meint an dieser Stelle die Getrennterfassung von Küchenabfällen und krautigen Gar-

tenabfällen mittels Biotonne. Mit dem Ziel, für das anfallende Biogut im Landkreis Kusel ein 

entsprechendes Entsorgungssystem zur Verfügung zu stellen, wird aktuell ein Sammelsys-

tem für Biogut erarbeitet und zum 01 Januar 2019 eingeführt. Die damit einhergehende Ent-

frachtung des Restmülls aus Haushalten und Kleingewerbe wird dabei mit ökologischen und 

ökonomischen Überlegungen begründet und durch gesetzliche Bestimmungen vorgegeben.  

Das Biogut wird aktuell noch zusammen mit dem Restmüll erfasst und thermisch verwertet. 

Sperrmüll 

Der Sperrmüll besteht aus den Einzelfraktionen Restsperrmüll, Altholz und Schrott/ Metalle. 

Für die Erfassung und Entsorgung des Sperrmülls wird den privaten Haushalten im Land-

kreis Kusel eine haushaltsnahe Abholung auf Abruf angeboten. 

Die Sperrmüllsammlung erfolgt seit 2012 für alle Haushalte zweimal jährlich nach telefoni-

scher oder schriftlicher Anmeldung. Die Kreisverwaltung setzt dann die Abholtermine fest. 

Für die Abfuhr des Sperrmülls besteht eine Mengenbegrenzung von 2 m³ pro Abfuhr. Jeder 

Haushalt hat somit die Möglichkeit maximal 4 m³/a Sperrmüll zur Entsorgung abholen zu 

lassen. Zusätzlich zur haushaltsnahen Abholung auf Abruf können die genannten Abfälle 

auch direkt an der Deponie Schneeweiderhof angeliefert werden. 

Darüber hinaus wurde auf der Internetseite des Landkreises ein Verschenkmarkt eingerich-

tet. Hierbei handelt es sich um eine Online-Tauschbörse, auf der noch brauchbare Gegen-

stände, die sonst über den Sperrmüll entsorgen werden müssten, kostenlos angeboten wer-

den können. 

Das für die Restmüllabfuhr im Betrachtungsgebiet zuständige Unternehmen führt derzeit 

auch die Sperrmüllabfuhr im Landkreis durch. Die Holzabfälle werden in Abhängigkeit ihrer 

Qualität unterschiedlichen Behandlungsanlagen zur Verwertung zugeführt. Gesammelt wird 

bei der Holzsperrmüllabfuhr ausschließlich eine Mischholzfraktion, ohne A IV-Hölzer, welche 
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entsprechend ihrer Schadstoffkategorie (behandeltes / unbehandeltes Material) und Be-

schaffenheit sortiert und einer energetischen Nutzung zugeführt werden. Restsperrmüll bzw. 

vermischter Sperrmüll wird ohne eine weitere Sortierung einer thermischen Verwertung in 

einem Müllheizkraftwerk (MHKW) zugeführt. 

Schrott und metallische Gegenstände werden bei den Sperrmüllsammlungen getrennt er-

fasst und einem privaten Unternehmen überlassen. Die daraus erzielten Erlöse werden dem 

Gebührenhaushalt gutgeschrieben. 

Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) 

Im Betrachtungsgebiet werden Verpackungen getrennt vom Restabfall und entsprechend der 

Materialart erfasst. Grundsätzlich unterliegen die gebrauchten Verkaufsverpackungen der 

Verpackungsverordnung. Für deren Entsorgung sind demnach nicht die örE, sondern die 

Hersteller und Vertreiber bzw. die dualen Systembetreiber zuständig. 

Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonnagen werden im Landkreis Kusel gemeinsam 

mit dem Altpapier (Druckerzeugnisse) gesammelt und verwertet. Die Papiererfassung erfolgt 

im Betrachtungsgebiet flächendeckend und haushaltsnah alle zwei Wochen im blauen Wert-

stoffsack plus Beistellungen. Die für die Wertstofferfassung erforderlichen Säcke werden seit 

dem Jahr 2008 direkt entsprechend der Personenzahl an die Haushalte einmal jährlich aus-

geliefert. Die Auslieferung wird von einer durch den Landkreis beauftragten Firma durchge-

führt. Eine kostenfreie Nachbestellung der Wertstoffsäcke ist jederzeit möglich. 

Für die Verwertung der Nichtverpackungen ist der Landkreis Kusel verantwortlich, während 

der Verpackungsanteil in der Verantwortung der dualen Systeme liegt. Das Verhältnis zwi-

schen kommunalem Altpapier und Verkaufsverpackungen ist vertraglich vereinbart. Im Be-

trachtungsgebiet beträgt der örE-Anteil 86% der Gesamterfassungsmenge. 

Die aus der Vermarktung des Altpapiers erzielten Erlöse fließen in die Kalkulation der Abfall-

gebühren und sorgen für eine Entlastung des Abfallgebührenhaushalts.  

Leichtverpackungen (LVP) 

Leichtverpackungen werden im Betrachtungsgebiet mittels der Sammlung im gelben Sack 

durch die „Duales System Deutschland GmbH“ (DSD) erfasst. Die Abholung der gelben Sä-

cke erfolgt alle zwei Wochen. 

Stoffgleiche Nichtverpackungen 

Stoffgleiche Nichtverpackungen umfassen u.a. Haushaltswaren, Werkzeuge, Heimwerker-

bedarf, Spielzeug, Sport- und Freizeitartikel, Tierzubehör, Büroartikel und Schreibwaren so-

wie Garten- und Blumenartikel. Eine separate oder gemeinsame Erfassung dieser Abfälle mit 

der LVP-Fraktion existiert bislang im Landkreis Kusel nicht. Aktuell erfolgt die Entsorgung 
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dieser Abfälle über den Restmüll oder den Restsperrmüll. Beide Abfallfraktionen werden ei-

ner thermischen Verwertung zugeführt. 

Altglas 

Altglas wird im Betrachtungsgebiet flächendeckend mittels transparenten Wertstoffsäcken 

erfasst. Die für die Erfassung des Altglases erforderlichen Säcke werden ebenfalls entspre-

chend der Personenzahl einmal jährlich an die Haushalte ausgeliefert. Die Abholung der 

transparenten Wertstoffsäcke erfolgt alle vier Wochen über eine durch den Landkreis beauf-

tragte Firma. Für die Verwertung des Altglases ist die DSD zuständig. 

 Abfallströme mit Erfassung im Bringsystem und deren Entsorgungswe-5.2.2

ge 

Elektroaltgeräte 

Die Sammlung der Elektroaltgeräte erfolgt im Landkreis Kusel an insgesamt vier eingerichte-

ten Sammelstellen. Diese befinden sich bei der Kreismülldeponie Schneeweiderhof, bei der 

Fa. Zahn in Lauterecken, bei der Fa. Preis in Konken sowie bei der Fa. Ranker in Schönen-

berg-Kübelberg. Bei der Sammlung des Elektronikschrotts steht die Schadstoffentfrachtung 

und Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe im Vordergrund. Auf der Grundlage der geteilten 

Produktverantwortung sind alle Kommunen verpflichtet, flächendeckende Sammelsysteme 

für Elektro- und Elektronikaltgeräte einzurichten. Der Landkreis Kusel kommt dieser Pflicht 

mittels der vier eingerichteten Sammelstellen nach. Die Abgabe der Elektroaltgeräte an den 

Sammelstellen ist, unter Beachtung des jeweiligen Annahmenkatalogs, grundsätzlich gebüh-

renfrei. Daneben können die Bürger alte Elektro- und Elektronikgeräte auch im Fachhandel 

kostenlos zurückgeben. Der bei den Sammelstellen angelieferte Elektroschrott wird von ei-

nem durch den Landkreis beauftragten Unternehmen zu seiner Betriebsstätte nach Baum-

holder transportiert, dort sortiert und anschließend einem Verwerter bzw. der Stiftung Elekt-

ro-Altgeräte-Register (EAR) überlassen. Die Verwertungserlöse der Sammelgruppen 1, 3 

und 5 erhält der Landkreis. 

Bau- und Abbruchabfälle  

Bauschutt, auch unsortiert, kann im Landkreis Kusel gegen Gebühr bei der Deponie 

Schneeweiderhof angeliefert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mineralischen 

Bauschutt, hierunter fallen unbelasteter Bauschutt, unbelasteter Straßenaufbruch sowie un-

belasteter Erdaushub, in den Steinbrüchen in Ehrweiler, Lauterecken und Pfeffelbach abzu-

geben.  

Für die Verwertung des mineralischen Bauschutts sind vier private Unternehmen zuständig. 

Das Material wird in mobilen Recyclinganlagen aufbereitet und einer Verwertung zugeführt. 
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Darüber hinaus betreibt ein privates Unternehmen in Schönenberg-Kübelberg eine geneh-

migte Bauschuttrecyclinganlage. Die Baureststoffe werden dort zu hochwertigem Material 

recycelt, das z. B. im Straßenbau seine Wiederverwendung findet.  

Grüngut 

Zur Fraktion Grüngut zählen biogene Gartenabfälle und Parkabfälle wie beispielsweise Ra-

senschnitt, Hecken, Sträucher, Äste sowie Baumschnittmaterial und Laub. Diese können 

über ein Bringsystem entsorgt werden. Für die Erfassung des Grünguts stehen aktuell 33 

eingerichtete Sammelstellen im gesamten Landkreis zur Verfügung. Betreiber der Sammel-

stellen sind neben dem Landkreis, viele Ortsgemeinden sowie landwirtschaftliche Betriebe 

und ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb. 

Das an den Sammelstellen und an der Kompostierungsanlage Schneeweiderhof erfasste 

Grüngut wird dezentral behandelt. Die Behandlung wird durch den Maschinen-

Betriebshilfsring Westpfalz e.V. durchgeführt. Bei der Grüngutaufbereitung werden an größe-

ren Sammelstellen holzige Anteile abgetrennt und einer energetischen Nutzung zugeführt. 

Im Hinblick auf die dezentrale Aufbereitung ist, bedingt durch das geringe Mengenaufkom-

men an kleinen Sammelstellen, eine umfassende Brennstoffbereitstellung aus dem Material 

nicht möglich. Eine vorbildliche Verwertung der holzigen Fraktion wird am Sammelplatz in 

Ohmbach durchgeführt. Hier wird aus dem holzigem Grüngut ein Brennstoff generiert, der für 

die Beheizung des kreiseigenen Schulzentrums in Schönenberg-Kübelberg eingesetzt wird. 

Alternativ zur Grüngutsammlung, können Private Haushalte die anfallenden organischen 

Abfälle grundsätzlich auch auf dem eigenen Grundstück kompostieren und verwerten. Hier-

für bietet die Kreisverwaltung „Schnellkomposter“ zum Selbstkostenpreis bei Lieferung frei 

Haus an. Zudem werden alle Schulen und Kindergärten im Landkreis kostenlos mit Schnell-

komposter ausgestattet. 

Problemabfälle (gefährliche Abfälle) 

Problemabfälle von privaten Haushalten, Gewerbetreibenden und öffentlichen Einrichtungen, 

für die keine Verwertungsmöglichkeiten existieren, sind dem örE zu überlassen. Bei den 

Problemabfällen handelt es sich um Abfälle, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften eine Gefahr 

für die Gesundheit und die Umwelt darstellen. Dazu zählen z. B. Arzneimittel, Chemikalien, 

Farben, Lacke, asbesthaltige Baustoffe und Altbatterien.  

Die Erfassung dieser Abfälle erfolgt im Landkreis Kusel im Rahmen einer mobilen Schad-

stoffsammlung. Durch ein beauftragtes Unternehmen werden viermal jährlich in allen Orts-

gemeinden Sammlungen für die Problemabfälle durchgeführt. Um Berufstätigen die Abgabe 

von Problemabfällen zu ermöglichen, wird ein Abfuhrtermin samstags durchgeführt. Das 

Sammelfahrzeug steht dabei für eine gewisse Zeit, in der Regel 20 Minuten bis zu einer 
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Stunde, an zentral gelegenen öffentlichen Plätzen. In diesem Zeitraum können die Bürger 

ihre Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen, bis zu 50 kg, entsorgen.  

Der örE unterstützt ebenfalls die separate Erfassung und Verwertung von Batterien. Neben 

kostenlosen Rücknahmestellen im Handel, bietet auch das Schadstoffmobil eine Rücknah-

memöglichkeit. 

Alle entgegengenommenen Problemabfälle werden einer umweltgerechten Entsorgung zu-

geführt. 

Altreifen 

Altreifen von Nutz- und Kraftfahrzeugen sind in erster Linie zum Zweck der Verwertung im 

Zuge eines Neukaufs zurückzugeben. Im Betrachtungsgebiet besteht die Möglichkeit, Altrei-

fen bei der Deponie Schneeweiderhof abzugeben. Die Selbstanlieferung ist jedoch gebüh-

renpflichtig. 

 Entsorgungseinrichtungen  5.3

Im Landkreis Kusel befinden sich drei kommunale Deponien, die Bauschuttdeponie in 

Waldmohr und die Kreismülldeponien Lauterecken und Schneeweiderhof. Für die Kreismüll-

deponien ist der Landkreis verantwortlich. Im Hinblick auf die kreiseigene Deponie Schnee-

weiderhof unterhält der Landkreis Behandlungsanlagen zur Sickerwasserreinigung und De-

poniegasbeseitigung. Für die Bauschuttdeponie in Waldmohr ist die Verbandsgemeinde zu-

ständig. Im Folgenden werden die Deponien kurz dargestellt: 

Bauschuttdeponie Waldmohr 

Im Hinblick auf die Deponienachsorge der seit 1998 geschlossen Deponie hat der Landkreis 

eine Vertragsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde abgeschlossen. Im Zuge dieser Ver-

einbarung wurde im Jahr 2012 eine Rekultivierungsmaßnahme durchgeführt. Weiterhin be-

inhaltet die Deponienachsorge die regelmäßige Beprobung des Grundwassers sowie das 

Mähen der Grünflächen.  

Kreismülldeponie Lauterecken 

Die Stilllegung der ehemaligen Hausmülldeponie begann im Jahr 1993. Seit Beginn der 

Nachsorgephase wurde die ehemalige Hausmülldeponie saniert (Bescheid der SGD Süd 

vom 10 April 2001), um die gesetzlichen und umwelttechnischen Anforderungen zu gewähr-

leisten. Die Sanierungsmaßnahme endete im Jahr 2002. Mit dem Bescheid der SGD Süd 

vom 31. Oktober 2006 wurde die Deponie in die endgültige Stilllegung entlassen. Für das 

Monitoring der Nachsorge wurde ein privates Unternehmen beauftragt. Eine Sickerwasser-

behandlung erfolgte nicht am Standort. Das belastete Wasser wurde gesammelt und an der 

Deponie Schneeweiderhof in der Sickerwasserbehandlungsanlage gereinigt.  
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Die kontinuierlichen Untersuchungen (von 2002 bis 2012) über die Sickerwasserbelastung 

haben gezeigt, dass die Wasserbelastung erheblich zurückgegangen ist. Das Dränagenwas-

ser kann, auf Grund des niedrigen Belastungsgrades, in die öffentliche Kanalisation abge-

führt werden. Diesbezüglich wurde ein Antrag bei der Genehmigungsbehörde gestellt. Mit 

dem Bescheid vom 22 August 2012 hat die SGD Süd der Umsetzung zugestimmt. Der An-

schluss an das bestehende Kanalsystem wurde im Jahr 2013 hergestellt.  

Kreismülldeponie Schneeweiderhof 

Im Planfeststellungsverfahren wurde die Deponiekapazität, unter Berücksichtigung der topo-

grafischen Gegebenheiten und neuen gesetzlichen Anforderungen, auf 1.410.000 m³ be-

grenzt. Mit dem Beschluss der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 09 November 1989 

wurde die Kreismülldeponie genehmigt. Der Ausbau der Deponiekapazität verteilte sich auf 

drei Deponieabschnitte. Die folgende Tabelle zeigt die ursprünglich geplanten Ablagerungs-

volumen der einzelnen Deponieabschnitte.  

Tabelle 5-3: Ursprünglich geplantes Ablagerungsvolumen der Deponie Schneeweiderhof 

 

Die Inbetriebnahme des ersten Deponieabschnittes erfolgte im Jahr 1992. In diesem Bereich 

des Deponiekörpers wurde bis 2005 unbehandelter Haus- und Sperrmüll aus dem Landkreis 

abgelagert. Mit Beginn der Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kaisers-

lautern (ZAK) wurden ab dem Jahr 2003 und darüber hinaus mechanisch-biologisch vorbe-

handelte Abfälle aus dem Nachbarlandkreis eingebaut. Seit dem 01 Juni 2005 werden keine 

unbehandelten Hausmüllfraktionen mehr abgelagert. Ausgehend von einer weiteren Zu-

sammenarbeit mit dem ZAK und der damit einhergehenden vertraglichen Verpflichtungen 

wurde im Jahr 2004 mit dem Bau des Deponieabschnittes II begonnen. Zwei Jahre nach der 

Fertigstellung des Deponieausbaus ist die Zusammenarbeit mit dem ZAK beendet worden. 

Seit 2012 werden verstärkt Ablagerungsmengen akquiriert. Zum jetzigen Zeitpunkt werden 

im Deponieabschnitt I Schlacken aus Verbrennungsanlagen, Asbestzementabfälle und 

Gleisschotter eingebaut. Die Kreismülldeponie ist eine der wenigen DK II Deponien im Land 

Rheinland-Pfalz.  

Während des Deponiebetriebs kam es zu Verschiebungen im Ablagerungsvolumen. Das 

Volumen des Deponieabschnitt I von 440.000 m³ hat sich auf 531.200 m³ erhöht, wohinge-

gen sich der Deponieabschnitt II von dem geplanten Ablagerungsvolumen von 320.000 m³ 

auf 240.000 m³ reduziert hat. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gegebenheiten der Depo-

niekapazitäten und der ausgeschöpften Ablagerungsvolumina der Deponieabschnitte I + II. 

Deponie-
abschnitt I

Deponie-
abschnitt II

Deponie-
abschnitt III

Summe

m³ m³ m³ m³
440.000 320.000 650.000 1.410.000

Genemigtes Ablagerungsvolumen
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Tabelle 5-4 Deponiekapazitäten 

 

Deponiegasverwertung an der Kreismülldeponie Schneeweiderhof 

Im derzeitigen Deponiekörper sind Gasdränageleitungen verlegt und werden entsprechend 

dem Ablagerungsvolumen kontinuierlich erweitert. Das System wurde zwischen 2002 und 

2006 analysiert und optimiert. Die abgesaugten Gasmengen, mit 24 m³/h, sind relativ gering 

und werden zukünftig auch auf diesem Niveau bleiben bzw. absinken. Diesbezüglich wurde 

Anfang des Jahres 2011, zur Beseitigung des Deponiegases eine Hochtemperaturfackel in 

Containerbauweise auf dem Gelände der Kreismülldeponie installiert. 

Sickerwasserreinigung an der Kreismülldeponie Schneeweiderhof 

Bis zum 24. August 2004 erfolgte die Behandlung der anfallenden Sickerwassermengen in 

einer externen Behandlungsanlage in Hoppstädten-Weiersbach. Hierbei war die Entsor-

gungssicherheit nur bedingt gewährleistet. Aus diesem Grund wurde eine Sickerwasserreini-

gungsanlage im November 2003 am Standort, über ein Contracting, realisiert. Der zu Beginn 

auf fünf Jahre befristete Vertrag wurde, auf Grund der verbesserten wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen und den guten Erfahrungen, bis zum Jahr 2019 verlängert. 

In der niederschlagsreichen Jahreszeit oder bei Starkregenereignissen, ist es vereinzelt zu 

Engpässen in den Sickerwasserrückhaltebecken gekommen. Um eine kostenintensive Si-

ckerwassernotentsorgung zu vermeiden, wurde im Jahr 2013 eine Erweiterung der Sicker-

wasserpufferkapazität um 600 m³ vorgenommen. 

Kompostierungsanlage an der Kreismülldeponie Schneeweiderhof 

Im Zuge der Errichtung des Deponieabschnittes II wurde im nordwestlichen Teil der Betriebs-

fläche die Installation einer Kompostanlage vorbereitet. Ein entsprechender Antrag wurde bei 

der Genehmigungsbehörde eingereicht und mit dem Bescheid vom 21 September 2005 hat 

die SGD Süd die Kompostanlage genehmigt. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 

2006, nach Abnahme durch die Fachbehörden.  

Langzeitlager für Erdaushub 

Im Hinblick auf die Rekultivierung der Deponie wurde ein Langzeitlager für unbelastete Bö-

den eingerichtet. Die Genehmigungsbehörde hat im Juni 2012 die Anlage mit einem Lager-

volumen von 50.000 m³ nach BimschV genehmigt. Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung lie-

gen am Standort rund 36.000 m³ unbelasteter Erdaushub.  

Jahr 2012 2013 2014
Ablagerung [m³] 19.820 23.555 48.287
Verfüllungsstand [m³] 392.357 415.912 464.734
Restvolumen [m³] 378.843 355.288 307.001
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  Das Gebührenmodell der Abfallentsorgung  5.4

Ein Gebührensystem kann, je nach Ausgestaltung, das Entsorgungsverhalten der Bürger 

beeinflussen. Werden die anfallenden Kosten der Abfallentsorgung möglichst verursacherge-

recht umgelegt, bietet dies für den Einzelnen einen großen Anreiz, Abfälle zu vermeiden. 

Indirekte Lenkungsinstrumente, z. B. über intensive Öffentlichkeitsarbeit zur Getrennthaltung 

von Wertstoffen aus Haushaltsabfällen, können sich zusätzlich positiv auf das Entsorgungs-

verhalten der Bürger und damit einhergehend auf die Gebührenhöhe der einzelnen Haushal-

te auswirken. 

Der Landkreis Kusel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger erhebt zur Deckung der ent-

stehenden Kosten, für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung, Abfallentsor-

gungsgebühren. Die Höhe der Gebühren ist in der jeweils gültigen Abfallgebührensatzung 

des Landkreises Kusel geregelt. Es handelt sich ausschließlich um kommunalabgabenrecht-

lich kalkulierte Gebühren. Die Abfallentsorgungsgebühren werden jährlich für die Entsorgung 

der Abfälle aus privaten Haushalten, Gewerbebetrieben, öffentliche Einrichtungen und sons-

tigen Anfallstellen (z. B. Sport- und Freizeitstätten, Campingplätze) erhoben.  

Die Gebühr für die Abfallentsorgung aus privaten Haushalten bestimmt sich nach der Zahl 

der in den Haushalten wohnenden Personen und nach der Größe des Restmüllbehälters.8 

Die Abfuhr erfolgt regelmäßig alle 14 Tage für alle Behältergrößen. 

Die Behältergebühr in Abhängigkeit der Haushalts- und Behältergröße ist in nachfolgender 

Tabelle dargestellt:9 

  

                                                 
8 Vgl. (Landkreis Kusel (Abfallgebührensatzung) 03.12.2014) § 4  
9 Vgl. (Landkreis Kusel (Abfallgebührensatzung) 03.12.2014) § 5  
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Tabelle 5-5: Behältergebühr 2015 im Landkreis Kusel 

 

Weitere Gebühren sind darüber hinaus für die Annahme und Entsorgung von Abfällen an der 

Deponie Schneeweiderhof und teilweise an den Annahmestellen zu entrichten. Die Ermitt-

lung der fälligen Gebühren richtet sich dabei nach der Art und Menge der angelieferten Ab-

fälle. Für rote Restabfallsäcke wird aktuell eine Gebühr von 3,00 € erhoben. 

Die Abfallgebühren umfassen im Landkreis Kusel folgendes Leistungsspektrum: 

 Sammlung, Transport und Entsorgung der Abfälle (Hausmüll inkl. Biogut, Sperrmüll, 
Altpapier, Grün- und Gartenabfall, Bauschutt, Problemabfälle, illegale Ablagerungen) 

 Verwaltungs- und Organisationsaufwendungen 
 Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit 
 Unterhaltung der Kreismülldeponie Schneeweiderhof 
 Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der stillgelegten Hausmülldeponien im Zu-

ständigkeitsbereich des Landkreises 

Die Fixkosten (Grundgebühr) sowie die mengenabhängigen variablen Kosten sind getrennt 

ermittelt und den Haushaltstarifen zugeordnet. Durch diese Vorgehensweise ergibt sich eine 

mengenbezogene Haushaltsgebühr, die sich an den Gefäßgrößen und der Personenzahl 

orientiert. Die so ermittelte Gebühr ist verursachergerecht und fördert den Grundsatz der 

Abfallvermeidung. 
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Die Gebühren für die Beseitigung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen, die dem 

Landkreis Kusel überlassen werden, bzw. die Gebühren für ein zusätzliches Abfallgefäß im 

Sinne des § 14 Abs. 4 der aktuellen Abfallsatzung ist in folgender Tabelle dargestellt: 

Tabelle 5-6: Gebühren für die Beseitigung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen in Abhängigkeit von 

Behältergröße und Abfuhrrhythmus 

 

Behälter über 1.100 Liter Behältervolumen können durch den Abfallerzeuger bei einem der 

im Landkreis Kusel zugelassenen Containerfirmen bestellt werden. Die Erhebung der Abfall-

beseitigungsgebühr erfolgt aufgrund eines Wiegescheins der Kreisverwaltung. Die Gebühr 

beträgt aktuell 118,00 € pro Gewichtstonne. 

Seit dem letzten Abfallwirtschaftskonzept im Jahr 2013 gab es innerhalb des Gebührensys-

tems eine wesentliche Änderung. Die Gebühren wurden zum 01. Januar 2015 gesenkt. Die 

Entwicklung der Abfallgebühren zeigt folgende Abbildung: 

 



                       Kreislaufwirtschaft im Landkreis Kusel 

© IfaS 2015 29 

Abbildung 5-3: Abfallgebühren bei unterschiedlichen Haushaltsgrößen im LK Kusel  

Ein Vergleich der Abfallgebühren zwischen den Jahren 2013 und 2015 zeigt eine durch-

schnittliche Änderung von rund -7% (Abbildung 5-3) 

 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit 5.5

Für die Themen Abfallvermeidung und sortenreine Erfassung von Wertstoffen sind Maß-

nahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation unabdingbar. Als wesentli-

che Elemente der Öffentlichkeitsarbeit ist die Homepage als Informationsplattform, der Ab-

fallkalender und der Bürgerservice zu nennen.  

Über die Homepage erhalten Bürger ausführliche Auskünfte über das Dienstleistungsportfo-

lio, Rechtsgrundlagen der Abfallbewirtschaftung, beauftragte Unternehmen und das Gebüh-

rensystem. Weiterhin können sich die Nutzer über Maßnahmen zur Abfallvermeidung infor-

mieren. Ein Element der Abfallvermeidung im der Landkreis Kusel ist der online Tausch- und 

Verschenkmarkt. Im Hinblick auf webbasierte Serviceleistungen bietet der Landkreis seinen 

Bürgern einen digitalen Erinnerungsservice über die Abfuhrtermine an.  

Über die persönliche Abfallberatung können sich Bürger und Unternehmen über abfall- und 

umweltrelevante Themen informieren. Der Bereich der fernmündlichen Abfallberatung erfolgt 

über den zentralen Bürgerservice des Landkreises sowie über weitere Kontaktpersonen in-

nerhalb der Kreisverwaltung. Die nachfolgende Tabelle fasst die Elemente der Öffentlich-

keitsarbeit der Abfallwirtschaft im Landkreis Kusel zusammen:  

Tabelle 5-7: Maßnahmen und Elemente der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit 

 

Maßnahmen und Elemente der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit

Abfallberatung für Bürger und Unternehmen

Tausch- und Verschenkmarkt Kusel

Sammelsysteme und Recycling  

Internetpräsenz mit vielfältigen Informationen zur Abfallwirtschaft / Beratung über Bürgerservice

Abfall-ABC und Abfallkalender

Informationen über Abfuhrtermine  inkl. Erinnerungsservice auf Homepage

Informationen über die Auswirkungen der achtlose entsorgen von Abfällen 

Informationen über die sortenreinen Erfassung von Wertstoffen

Informationen über Sammelstellen (E-Schrott; Grüngut; Bau- und Abbruchrestsstoffe; Problemabfälle)

Transperenz in der Abfallbewirtschaftung

Satzungen zur Abfallentsorgung (Abfallsatzung, Gebührensatzung, Betriebsatzung

Informationen über beauftragte Unternehmen bei der Abfallbewirtschaftung

Informationen über Ansprechpartner bei der Abfallwirtschaft Kusel
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6 Abfallmengen der Jahre 2012 bis 2014  

Im Rahmen der Ermittlung des Abfallaufkommens für den Landkreis Kusel wurde zwischen 

wesentlichen Abfallmengen, sonstigen Abfallmengen und Problemmengen unterschieden. 

Wie die einzelnen Abfallströme zuzuordnen sind, zeigt folgende Tabelle. 

Tabelle 6-1: Einteilung der einzelnen Abfallströme 

 

 Wesentliche Abfallmengen 6.1

Alle einzelnen Abfallströme, die den wesentlichen Abfallmengen zugeordnet sind, sollen im 

folgenden erläutert und die Mengenentwicklung im Zeitverlauf dargestellt werden. 

 Rest- und Sperrmüll 6.1.1

Restmüll  

Die Gesamtmenge des Restmüllaufkommens ist im Betrachtungszeitraum der Jahre 2012 

bis 2014 von rund 12.460 t/a auf 12.130 t/a gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von 

ca. 3%. Bezogen auf das einwohnerspezifische Aufkommen wurden im Jahr 2012 

173,6 kg/EW erfasst, während die Menge im Jahr 2014 einem spezifischen Aufkommen pro 

Einwohner von 170,6 kg/EW entspricht. Hieraus ergibt sich ein Rückgang um ca. 2%. Die 

Mengenentwicklung im Zeitverlauf sowie ein direkter Vergleich der Jahre 2012 und 2014 

zeigt folgende Abbildung: 

 



                              Abfallmengen im Landkreis Kusel 

© IfaS 2015 31 

Abbildung 6-1: Mengenentwicklung Restmüll im Zeitraum 2012 - 2014 

Im Trend des Landes Rheinland-Pfalz, abgeleitet aus den Landesabfallbilanzen der Jahre 

2008 bis 2013, ist im Bereich der Restabfälle ein Rückgang um 22,5% bezogen auf die abso-

lute Menge zu verzeichnen. Der einwohnerspezifische Wert zeigt im Trend auf Landesebene 

dagegen einen Rückgang um 21,4%. Der Landkreis Kusel weist mit seinen erfassten Men-

gen im Zeitverlauf einen wesentlich geringeren Rückgang auf, als der Landestrend. Vergli-

chen mit der mittleren Erfassungsmenge von Rheinland-Pfalz von ca. 127,0 kg/EW im Jahr 

2013, wird im Landkreis Kusel aktuell (170,6 kg/EW im Jahr 2014) rund 43,6 kg/EW mehr 

Restmüll erzeugt.10 Die im Vergleich doch sehr hohe Restmüllmenge im Landkreis Kusel ist 

darauf zurück zuführen, dass aktuell noch keine Getrenntsammlung der Bioabfälle erfolgt. 

Ein entsprechendes Konzept ist jedoch in Bearbeitung und die Einführung einer Biotonne 

zum Jahr 2019 vorgesehen. Mit Einführung der Biotonne wird der Restmüll entfrachtet. Die 

Mengenentwicklung sowie die Stoffstromumlenkung ist in Kapitel 8 beschrieben.  

Sperrmüll: 

Der Zuspruch zur Systemumstellung „Abfuhr auf Abruf“ hat seit 2012 weiterhin zugenom-

men, denn die erfasste Menge ist seit 2012 angestiegen. So ist die erfasste Sperrmüllmenge 

im Jahr 2012 von ca. 2.571 t auf rund 3.009 t im Jahr 2014 gestiegen. Dies entspricht einer 

Zunahme von rund 17%. Bezogen auf das einwohnerspezifische Aufkommen wurden im 

Jahr 2012 35,8 kg/EW erfasst, während die Menge im Jahr 2014 einem einwohnerbezoge-

nen Aufkommen von 42,3 kg/EW entspricht. Hieraus ergibt sich ein Anstieg von ca. 18%. Die 

Mengenentwicklung im Zeitverlauf sowie ein direkter Vergleich der Jahre 2012 und 2014 

zeigt folgende Abbildung. 

 

Abbildung 6-2: Mengenentwicklung Sperrmüll im Zeitraum 2012 – 2014 

                                                 
10 Die Zahlen aus der Landesabfallstatistik 2013 (Mittelwert Rheinland-Pfalz) und die erfasste Menge 2014 des LK Kusel sind 
nur bedingt vergleichbar, da z.T. unterschiedliche Annahmen hinterlegt sind. So erfolgt z. B. die Erfassung der Einwohner in der 
Landesabfallstatistik immer zum 30.06. Darüber hinaus werden in der Statistik auch immer die nichtmeldepflichtigen Einwohner 
(z. B. US-Streitkräfte) mit erfasst. 
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Unter Berücksichtigung der Entwicklungen seit dem Jahr 2008 wird deutlich, dass die erfass-

ten Mengen bis zum Jahr 2012 einen rückläufigen Trend aufweisen. Im Jahr 2012 ist sogar 

ein gewisser Mengeneinbruch zu verzeichnen. Grund hierfür kann u. a. die Systemumstel-

lung von der Regelabfuhr zur „Abfuhr auf Abruf“ sein. Die dargestellte Mengensteigerung seit 

dem Jahr 2012 lässt jedoch darauf schließen, dass die Einführungsphase der Systemumstel-

lung überwunden ist, da die Erfassungsmenge das Niveau von 2011 wieder erreicht hat.  

Im Trend des Landes Rheinland-Pfalz (2008 bis 2013) ist im Bereich der sperrigen Abfälle 

ein Anstieg um 8,2% bezogen auf die absolute Menge zu verzeichnen. Die einwohnerspezi-

fische Menge zeigt im Trend auf Landesebene dagegen einen Anstieg von 10,1%. Der 

Landkreis Kusel weist mit seinen erfassten Mengen im Zeitverlauf bis zum Jahr 2012 einen 

eher gegenläufigen Trend auf. Ab dem Jahr 2012 ist jedoch wieder ein Anstieg zu verzeich-

nen. Verglichen mit der mittleren Erfassungsmenge des Landes Rheinland-Pfalz von ca. 

52,5 kg/EW im Jahr 2013 wird im Landkreis Kusel aktuell (42,3 kg/EW im Jahr 2014) rund 

10,2 kg/EW weniger Sperrabfall erzeugt.11 

 Bioabfall 6.1.2

Biogut 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung erfolgt keine Getrennterfassung von Biogut. Die ge-

trennte Bioguterfassung wird zum Jahr 2019 eingeführt. Die Einführung der Biotonne und die 

damit einhergehenden Stoffstromumlenkungen sind in Kapitel 8 näher erläutert.  

Grüngut 

Die Mengenbestimmung des Grüngutes erfolgt über eine Aufmessung des Shreddergutes. 

Das ermittelte Volumen wird über einen Dichtefaktor in die Gewichtseinheit überführt. Am 

Ende der Berichtsperiode (2014) wurde dieser Faktor von 0,4 auf 0,5 t/m³ hoch gesetzt. Die-

se Veränderung hat einen erheblichen Einfluss auf die gewichtsbezogenen Werte. Um eine 

Vergleichbarkeit mit den Vergangenheitswerten zu gewährleisten, wird in diesem Kapitel für 

das Jahr 2014 eine Dichte von 0,4 t/m³ angesetzt.  

An den dezentralen Sammelstellen wurden im Jahr 2012 insgesamt ca. 9.100 t/a Grüngut 

erfasst. Die Sammelmenge hat sich im Betrachtungszeitraum nicht wesentlich verändert und 

lag im Jahr 2014 bei etwa 9.200 t/a, was einem Anstieg von ca. 1% entspricht. Bezogen auf 

das einwohnerspezifische Aufkommen wurden im Jahr 2012 126,7 kg/EW erfasst, während 

die Sammelmenge im Jahr 2014 einem einwohnerbezogenen Aufkommen von 129,2 kg/EW 

entspricht. Die bedeutet einen Anstieg um ca. 2%. Die Mengenentwicklung im Zeitverlauf 

sowie ein direkter Vergleich der Jahre 2012 und 2014 zeigt die folgende Abbildung: 

                                                 
11 S. Ebd. 
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Abbildung 6-3: Mengenentwicklung Grüngut im Zeitraum 2012 – 2014 

Im Trend des Landes Rheinland-Pfalz (2008 bis 2013) ist im Bereich der Gartenabfälle ein 

Anstieg um 14,3% bezogen auf die absolute Menge zu verzeichnen. Der einwohnerspezifi-

sche Wert zeigt im Trend auf Landesebene dagegen einen Anstieg von 16,1%. Der Land-

kreis Kusel weist mit seinen erfassten Grüngutmengen im Zeitverlauf ungefähr einen glei-

chen, leicht steigenden Trend auf. Verglichen mit der mittleren Erfassungsmenge des Lan-

des Rheinland-Pfalz von ca. 73,5 kg/EW im Jahr 2013 hat der Landkreis Kusel aktuell 

(129,2 kg/EW im Jahr 2014) eine überdurchschnittlich hohe Erfassung in diesem Bereich.12 

 Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) 6.1.3

Die Gesamtmenge an PPK ist im Betrachtungszeitraum der Jahre 2012 bis 2014 von 

ca. 5.842 t/a auf rund 6.000 t/a gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 3%. Die 

Sammelmenge von rund 6.000 t/a im Jahr 2014 liegt im Durchschnitt der letzten Jahre. Be-

zogen auf das einwohnerspezifische Aufkommen wurden im Jahr 2012 81,4 kg/EW erfasst. 

In der Berichtsperiode wurde die einwohnerbezogene Menge um ca. 4% gesteigert und er-

reicht im Jahr 2014 eine spezifische Erfassungsmenge von rund 84,2 kg/EW. Die Mengen-

entwicklung im Zeitverlauf sowie ein direkter Vergleich der Jahre 2012 und 2014 zeigt fol-

gende Abbildung: 

                                                 
12 S. Ebd. 
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Abbildung 6-4: Mengenentwicklung PPK im Zeitraum 2012 – 2014 

Im Trend des Landes Rheinland-Pfalz (2008 bis 2013) ist im Bereich PPK ein Rückgang um 

1,3% bezogen auf die absolute Menge zu verzeichnen. Die einwohnerspezifische Menge 

zeigt im Trend auf Landesebene dagegen einen geringfügigen Anstieg von 0,2%. Die Sam-

melmenge im Landkreis Kusel blieb im Zeitverlauf relativ konstant. Verglichen mit der mittle-

ren Erfassungsmenge des Landes Rheinland-Pfalz von ca. 85,6 kg/EW im Jahr 2013 wird im 

Kreisgebiet aktuell (84,2 kg/EW im Jahr 2014) annähernd die gleiche Menge Altpapier er-

fasst.13 

 Leichtverpackungen (LVP) 6.1.4

Die Mengenerfassung der LVP erfolgt über die DSD im Holsystem. Die erfasste LVP Menge 

betrug im Jahr 2012 ca. 2.750 t/a. Im Jahr 2014 lag die Erfassungsmenge bei rund 2.640 t/a, 

was einem Rückgang von ca. 4% entspricht. Bezogen auf das einwohnerspezifische Auf-

kommen wurden im Jahr 2012 38,3 kg/EW gesammelt, während die erfasste Menge im Jahr 

2014 einem einwohnerbezogenen Aufkommen von 37,2 kg/EW entspricht. Hieraus ergibt 

sich ein leichter Rückgang um 3%. Die Mengenentwicklung im Zeitverlauf sowie ein direkter 

Vergleich der Jahre 2012 und 2014 zeigt folgende Abbildung: 

                                                 
13 Die Zahlen aus der Landesabfallstatistik 2013 (Mittelwert Rheinland-Pfalz) und die erfasste Menge 2014 des LK Kusel sind 
nur bedingt vergleichbar, da z.T. unterschiedliche Annahmen hinterlegt sind. So erfolgt z. B. die Erfassung der Einwohner in der 
Landesabfallstatistik immer zum 30.06. Darüber hinaus werden in der Statistik auch immer die nichtmeldepflichtigen Einwohner 
(z. B. US-Streitkräfte) mit erfasst. 
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Abbildung 6-5: Mengenentwicklung LVP im Zeitraum 2012 – 2014 

Im Trend des Landes Rheinland-Pfalz (2008 bis 2013) ist im Bereich der LVP-Sammlung ein 

Anstieg um 4,2% bezogen auf die absolute Menge zu verzeichnen. Der einwohnerspezifi-

sche Wert zeigt im Trend auf Landesebene dagegen einen Anstieg von 5,7%. Der Landkreis 

Kusel weist mit seinen Erfassungsmengen im Zeitverlauf einen eher konstanten Trend auf. 

Verglichen mit der mittleren Sammelmenge des Landes Rheinland-Pfalz von ca. 33,2 kg/EW 

im Jahr 2013 wird im Landkreis Kusel aktuell (37,2 kg/EW im Jahr 2014) ca. 4 kg/EW mehr 

an LVP erfasst.14 

 Altglas 6.1.5

Die erfasste Menge Altglas betrug im Jahr 2012 rund 1.700 t/a. Im Jahr 2014 wurde annä-

hernd die gleiche Menge gesammelt. Bezogen auf das einwohnerspezifische Aufkommen 

wurden im Jahr 2012 23,8 kg/EW erfasst, ein Wert der im Betrachtungszeitraum konstant 

blieb. Die Mengenentwicklung im Zeitverlauf sowie ein direkter Vergleich der Jahre 2002 und 

2014 zeigt folgende Abbildung: 

 

Abbildung 6-6: Mengenentwicklung Altglas im Zeitraum 2012 – 2014 

                                                 
14 S. Ebd. 
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Im Trend des Landes Rheinland-Pfalz (2008 bis 2013) ist im Bereich Altglas ein leichter An-

stieg um 1,6% bezogen auf die absolute Menge zu verzeichnen. Die einwohnerspezifische 

Sammelmenge zeigt im Trend auf Landesebene dagegen einen Anstieg von 3,4%. Die Er-

fassungsmenge im Betrachtungsraum blieb im Zeitverlauf konstant. Verglichen mit der mittle-

ren Erfassungsmenge des Landes Rheinland-Pfalz von ca. 27,5 kg/EW im Jahr 2013 wird im 

Landkreis Kusel aktuell (23,8 kg/EW im Jahr 2014) rund 3,7 kg/EW weniger Altglas erfasst.15 

 Zusammenfassung der wesentlichen Abfallmengen 6.1.6

Die dem örE überlassenen Abfallmengen schwanken im Zeitverlauf zwischen 34.000 t/a und 

36.000 t/a. Die Schwankungen im Gesamtabfallaufkommen der wesentlichen Abfallmengen 

sind daher als gering anzusehen. Die folgende Abbildung fasst das Gesamtabfallaufkommen 

der wesentlichen Abfallmengen noch einmal zusammen: 

 

Abbildung 6-7: Aufkommen der wesentlichen Abfallmengen 2008 – 2014 

Wenngleich die Absolutmenge der wesentlichen Abfallströme im Betrachtungszeitraum von 

2008 bis 2014 auf einem konstanten Niveau von etwa 35.000 t liegt, hat sich die spezifische 

Menge pro Einwohner von 476 kg/EW*a auf 489 kg/EW*a erhöht. Eine Übersicht zum Pro-

Kopf-Aufkommen (kg/EW) stellt folgende Abbildung dar:  

                                                 
15 S. Ebd. 
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Abbildung 6-8: Pro-Kopf-Aufkommen der wesentlichen Abfallmengen 2008 – 2014 

 Sonstige Abfallmengen 6.2

Unter die sonstigen Abfallmengen fallen die Abfallströme Elektronikschrott, Flachglas, Altrei-

fen, gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Baustoffe auf Gipsbasis und Kork. Die sonstigen 

Abfallmengen wurden für das Jahr 2014 erfasst. Daraus ergibt sich folgende Darstellung: 

 

Abbildung 6-9: Sonstige erfasste Abfallmengen im Landkreis Kusel 
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Die Sammelmenge der sonstigen Abfallfraktionen beträgt im Ergebnis ca. 683 t/a. Mit rund 

86% hat der E-Schrott den größten Anteil an der Gesamtmenge, gefolgt von den gemischten 

Bau- und Abbruchabfällen mit einem Anteil von rund 7%. Die restlichen Abfallströme liegen 

jeweils in Kleinstmengen vor und haben zusammen einen Anteil von rund 7% an der Ge-

samtmenge. 

 Problemmengen 6.3

Unter die Problemmengen fallen die Abfallströme asbesthaltige Baustoffe, illegale Ablage-

rungen, Problemabfälle und belasteter Boden. Die Problemmengen wurden für das vorlie-

gende Konzept ebenfalls nur in der Menge für das Jahr 2014 erfasst. Daraus ergibt sich fol-

gende Darstellung: 

 

Abbildung 6-10: Erfasste Problemmengen im Landkreis Kusel 

Die Gesamtmenge der erfassten Problemmengen beträgt im Ergebnis ca. 257 t/a. Mit rund 

48% haben die illegalen Ablagerungen den größten Anteil an der Gesamtmenge. Die ver-

bleibenden 52% verteilen sich auf die Fraktionen der Problemabfällen (25%), asbesthaltige 

Baustoffe (16%) und belasteter Boden (11%). 
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7 Umgesetzte Maßnahmen bei der Abfallbewirtschaftung seit 2012 

 Maßnahmen im Gebühren- und Servicebereich  7.1

Serviceleistung und Gebührensystem 

Der Ausbau einer gezielten Abfallberatung bei Haushalten und Gewerbe und ein nutzer-

freundliches Erfassungssystem sollen die Wertstofferfassung verbessern. Der Landkreis bie-

tet seinen Bürgern eine hohe Serviceleistung (z. B. Holsysteme bei Altpapier, LVP, Glas), um 

Fehlwürfe z. B. in die Restmülltonne zu vermeiden. Weiterhin wurde die Aufstellung von 

Sammelbehältnissen privater Anbieter verhindert, um den Erlös aus der Verwertung des Alt-

papiers zu sichern. Im Hinblick auf das Gebührensystem konnte der Landkreis zum Jahr 

2015 eine Gebührensenkung durchführen. Dies lässt darauf schließen, dass die Dienst- und 

Entsorgungsleistungen den aktuellen Bedürfnissen angepasst sind.  

Sperrmüllsammlung (Ausbau der Serviceleistung) 

Das bisherige Sammelsystem „Abfuhr auf Abruf“ wurde beibehalten. Um jedoch den Service 

für die Bürger zu erweitern, besteht seit 2014 zusätzlich die Möglichkeit, den Sperrmüll an 

der Kreismülldeponie selbst anzuliefern. 

Sachgerechte Entsorgung von Problemabfällen 

Ziel in diesem Bereich war es, Fehlwürfe in andere Sammelsysteme und Illegalentsorgungen 

der Problemstoffe zu vermeiden. Um eine sachgerechte Entsorgung zu erreichen, wurden 

die Bürger verstärkt darauf hingewiesen, dass z. B. Batterien, Medikamente und Altöl im 

Handel zurückgegeben und ausgetrocknete Dispersionsfarben im Restmüll entsorgt werden 

können. 

 Veränderungen im Bereich der Kreismülldeponien 7.2

Kreismülldeponie Lauterecken 

Das schadstoffbelastete Sickerwasser wurde bisher in einem Staukanal unterhalb des Stütz-

körpers am Deponiefuß gesammelt und mit einem Tankfahrzeug zur Deponie Schneewei-

derhof verbracht. Anschließend wurde es in der dort vorhandenen Sickerwasserreinigungs-

anlage gereinigt. Da das anfallende Sickerwasser aufgrund von Abbauprozessen im Depo-

niekörper zwischenzeitlich nicht mehr so stark belastet ist, soll das anfallende Sickerwasser 

in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. Die SGD Süd genehmigte den entspre-

chenden Antrag mit Bescheid vom 22.08.2012, sodass der Anschluss an das bestehende 

Kanalsystem noch im Jahr 2013 erfolgte. 
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Kreismülldeponie Schneeweiderhof 

Aufgrund der Tatsache, dass es in der Vergangenheit vor allem in der niederschlagreichen 

Zeit immer wieder zu Engpässen des bestehenden Sickerwasserrückhaltevolumens (400 m³) 

kam, und im Hinblick auf die damit verbundene kostenintensive Sickerwassernotentsorgung 

wurde eine Erweiterung der Sickerwasserpufferkapazität um 600 m³ geplant. Die Erweite-

rung um 600 m³ durch ein zusätzliches Betonbeckens wurde im Jahr 2013 umgesetzt. 

 Etablierung eines Stoffstrommanagements 7.3

Um die Landesziele aus den Bereichen Abfallwirtschaft und Klimaschutz konsequent umzu-

setzen, hat der Landkreis Kusel eine Hausmüllanalyse sowie ein Teilkonzept „Klimafreundli-

che Abfallentsorgung“ in Auftrag gegeben. Auf Grundlage der Hausmüllanalyse wurden im 

Klimaschutzteilkonzept Möglichkeiten zur getrennten Bioguterfassung eruiert und diskutiert. 

Der Umwelt- und Abfallausschuss sprach dabei die Empfehlung aus, die Biotonne einzufüh-

ren. Weiterhin wurde in dem Teilkonzept die stofflich-energetische Nutzung von Grüngut ge-

prüft und bewertet. Die Entwicklung eines regionalen Stoffstrommanagements wird konse-

quent weiterverfolgt. So hat sich Mitte des Jahres 2015 eine mögliche Nutzung für aufberei-

tetes holziges Grüngut ergeben. Der Landkreis steht hier in engem Kontakt mit den regiona-

len Akteuren, um eine Umsetzung des Vorhabens zu prüfen und zu unterstützen. Hierfür 

werden bereits umgesetzte Projekte geprüft und entsprechende Anlagen besichtigt. 
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8 Abfallmengenprognose 2015 - 2025 

Die Entwicklung der Abfallmengen wird durch verschiedene Faktoren unterschiedlich stark 

und z. T. wechselseitig beeinflusst. Viele Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen auf einen 

bestimmten Abfallstrom sind nicht direkt messbar und oft nur schwer abzuschätzen. Daraus 

folgt, dass Prognosen immer mit einer großen Unsicherheit behaftet sind. Die nachfolgende 

Abbildung gibt einen Überblick über unterschiedliche Einflussfaktoren der Abfallwirtschaft. 

 

Abbildung 8-1 Einflussfaktoren der Abfallwirtschaft 

Die Abfallmengenprognose für das Jahr 2025 für den Landkreis Kusel erfolgt auf Basis der 

Realdaten der Jahre 2008 – 2014, die von der Abfallwirtschaft Landkreis Kusel zur Verfü-

gung gestellt wurden. Hier wird davon ausgegangen, dass die Abfallmengenentwicklung der 

letzten sieben Jahre unterschiedlichen Einflussfaktoren unterlag. Diese Einflussfaktoren ha-

ben auch künftig einen Einfluss auf den jeweiligen Mengenstrom. Darüber hinaus wird die 

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis als wesentlicher, messbarer Einflussfaktor angese-

hen, der die künftige Abfallmengenentwicklung beeinflussen wird. Zur Prognose des Abfal-

laufkommens der wesentlichen Abfallmengen von 2015 - 2025 wird die potenzielle Trend-

fortschreibung der Vergangenheitswerte (2008 – 2014) herangezogen. Der Einfluss der Be-

völkerungsentwicklung auf das Abfallaufkommen wird auf Grundlage der bevölkerungsberei-

nigten Vergangenheitswerte potenziell fortgeschrieben. Zur Berechnung des Gesamtauf-

kommens (t/a) erfolgt die Hochrechnung des potenziellen Trends (bevölkerungsbereinigt) 

mittels der Demografiestudie RLP 2060.  

Die nachstehende Grafik zeigt die Prognose der wesentlichen Abfallmengen (potenzieller 

Trend / Trend bevölkerungsbereinigt) im Landkreis Kusel für die Jahre 2015 - 2025. Ab 2019 

ist als zusätzlicher Mengenstrom der Bioabfall aufgeführt, da zum 01.01.2019 eine Sys-

temumstellung (Einführung Biotonne) erfolgt und somit Biogut getrennt erfasst wird.  
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Abbildung 8-2 Prognose der wesentlichen Abfallmengen 2015 - 2025 

Bioguterfassung  

Die zum 01.01.2019 geplante Systemumstellung der Bioguterfassung entfrachtet zum einen 

die Restmülltonne und hat zum andern Einfluss auf die Grüngutmenge. Zur Ermittlung der 

Biogutpotenziale aus der Restmülltonne wurde die bestehende Hausmüllanalyse (HMA) des 

Landkreis Kusel herangezogen. Die HMA weist ein Organikaufkommen im Hausmüll von 

rund 59,4 kg/EW*a aus.16  

In Anlehnung an Oetjen-Dehne/Krause ist bei einem Vergleich diverser Sortieranalysen in 

Entsorgungsgebieten mit bzw. ohne Biotonne davon auszugehen, dass bei intensiver Nut-

zung der Biotonne bis zu 20 kg/EW*a an Organik im Restabfall verbleiben.17 Unter Berück-

sichtigung, dass zum Zeitpunkt der Konzepterstellung einzelne Faktoren der Systemumstel-

lung nur abgeschätzt werden können, wird bei der Prognose Biogut ein Minimal- und Maxi-

malszenario erstellt.  

Im Minimalszenario wird angenommen, dass ein Organikanteil von 30 kg/EW*a im Restab-

fall verbleibt. Ferner ist davon auszugehen, dass 20% der anfallenden Grünschnittmassen im 

Landkreis über die Biotonne erfasst werden.18  

Im Maximalszenario wird eine intensivere Nutzung der Biotonne zugrunde gelegt. In dem 

Szenario wird angenommen, dass ein Organikanteil von etwa 20 kg/EW*a im Restmüll ver-

bleibt und etwa 25% der Grüngutmasse über die Biotonne entsorgt wird.  

Die Biotonne wird für alle Haushalte eingeführt, somit beträgt die Anschlussquote in beiden 

Szenarien 100%.  

                                                 
16 Vgl (Sabrowski-Hertrich-Consult GmbH 2014); S. 33ff 
17 Vgl. (R.Oetjen-Dehne 2014); S. 121ff 
18 Vgl. (Institut für angewandtes Stoffstrommanagement 2015); S. 13 
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Unter den getroffenen Annahmen der beiden Szenarien, ergeben sich folgende Mengen-

prognosen für die Abfallströme Restmüll und Grünschnitt: 

Tabelle 8-1: Getrennterfassung Biogut: Mengenentwicklung Grünschnitt und Restmüll 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Restmüllmenge bei Einführung der Biotonne deutlich 

zurückgeht. Unter Anwendung der dargestellten Methodik (Stoffstromumlenkung und Bevöl-

kerungsentwicklung) wird im Jahr 2019 zwischen 2.000 – 2.700 t/a an Organik aus der 

Restmülltonne in die Biotonne überführt. Bis zum Jahr 2025 ist die Biogutmenge durch den 

Einfluss der Bevölkerungsentwicklung leicht rückläufig und liegt am Ende des Zeitraums zwi-

schen 1.900 – 2.500 t/a. 

 

Abbildung 8-3: Vorgehen Prognose Restmüll 

Die prognostizierte Menge der Grünschnittmassen weist deutliche Veränderungen auf, die in 

Kapitel 6.1.2 erläutert wurden. Um zukünftige Fortschreibungen vergleichbar zu machen, 

Jahr Trend Min. Szenario Max. Szenario Trend Min. Szenario Max. Szenario
2015 10.970           12.153           

2016 10.990           12.024           

2017 10.999           11.899           

2018 10.999           11.778           

2019 8.793             8.243             9.669             8.992             

2020 8.781             8.232             9.569             8.897             

2021 8.763             8.216             9.471             8.805             

2022 8.742             8.195             9.374             8.714             

2023 8.716             8.172             9.279             8.624             

2024 8.688             8.145             9.186             8.536             

2025 8.656             8.115             9.094             8.449             

Getrennterfassung Biogut : Abfallmengenentwicklung Grünschnitt und Restmüll
Mengenentwicklung Grüngut

[t/a]
Mengenentwicklung Restmüll 

[t/a]
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wurde das Grüngutaufkommen von 2008 – 2014 mit dem Dichtefaktor aus 2014 (0,5 t/m³) 

berechnet und der Prognose zu Grunde gelegt.  

Unter den getroffenen Annahmen und in Abhängigkeit der Bevölkerungsentwicklung wird im 

Jahr 2019 zwischen 2.200 – 2.800 t an Grüngut über die Biotonne erfasst. Bis zum Jahr 

2025 ist diese Menge leicht rückläufig und liegt am Ende des Zeitraums zwischen 2.100 – 

2.700 t/a.

 

Abbildung 8-4: Vorgehen Prognose Grünschnitt 

Im Ergebnis werden über die Biotonne zwischen 4.100 – 5.400 t/a Biogut erfasst. Eine erste 

Abschätzung der Biogutzusammensetzung ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

Tabelle 8-2: Getrennterfassung Biogut, Abfallmengenerfassung Biotonne 

 

Wertstoffe (Altpapier, LVP, Altglas) 

Unter den getroffenen Annahmen bleiben die zu erfassenden Wertstoffe nahezu unverän-

dert. Im Hinblick auf die einzelnen Reststoffarten Glas, LVP und PPK gibt es geringfügige 

Veränderungen. Die Prognose zeigt, dass der Wertstoff Glas einem gleichbleibenden Trend 

unterliegt. Im Jahr 2025 liegt das Mengenaufkommen bei etwa 1.650 t – 1.750 t. Die LVP-

Organik 
(Restmüll) 

[t/a]
Grüngut

[t/a]
Gesamt

[t/a]

Organik 
(Restmüll) 

[t/a]
Grüngut

[t/a]
Gesamt 

[t/a]

2019 1.990             2.198             4.188             2.667             2.748             5.415             

2020 1.974             2.195             4.169             2.645             2.744             5.389             

2021 1.958             2.191             4.149             2.624             2.739             5.362             

2022 1.942             2.185             4.127             2.602             2.732             5.334             

2023 1.926             2.179             4.105             2.581             2.724             5.305             

2024 1.910             2.172             4.082             2.559             2.715             5.274             

2025 1.894             2.164             4.058             2.538             2.705             5.243             

Getrennterfassung Biogut : Abfallmengenerfassung Biotonne

Minimumszenario Maximumszenario

Jahr
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Sammlung hingegen zeigt einen leicht ansteigenden Trend auf. Die erfassten Leichtverpa-

ckungen im DSD werden gegen Ende des Prognosezeitraums eine Erfassungsmenge von 

ca. 2.600 t – 2.800 t erreichen. Bei der PPK-Erfassung zeichnet sich durch die Bevölke-

rungsentwicklung ein leicht rückläufiger Trend ab. Bei unverändertem Sammelsystem (Blau-

er Wertstoffsack und Beistellungen) liegt die erfasste Menge im Jahr 2025 bei ca. 5.400 – 

5.800 t/a.  

Es ist davon auszugehen, dass es bei der Wertstofferfassung (Altpapier, LVP, Glas) keine 

bedeutsamen Veränderungen der Sammelmengen geben wird.  

Sperrmüll: 

Die Prognose des Sperrmüllaufkommens (Restsperrmüll, Altholz (I-IV), Schrott/Metall) zeigt 

bis 2025 einen leicht rückläufigen Trend. Wurden im Jahr 2014 ca. 3.000 t gesammelt, liegt 

das Sperrmüllaufkommen 2025 bei ca. 2.200 – 2.400 t. 

9 Künftige Handlungsfelder der Abfallwirtschaft im Landkreis 

Die vollzogenen und die noch zur Diskussion stehenden Änderungen in der Rechtslage so-

wie das Ziel der Landesregierung, die klassische Abfallwirtschaft in eine nachhaltige Roh-

stoffwirtschaft zu transformieren, stellen die Abfallwirtschaftsbetriebe vor neue Herausforde-

rungen. Ausgehend von diesen Gegebenheiten werden für die vierte Fortschreibung des 

Abfallwirtschaftskonzeptes folgende übergeordnete Handlungsfelder definiert:  

 Optimierung der Erfassungssysteme und Logistik, 
 Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutzes, 
 Anpassung der Sammel-, Behandlungsverträge und des Gebührensystems  
 Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung. 

Ausgehend von den Zielen werden entsprechende Handlungsfelder für den Landkreis Kusel 

abgeleitet und kurz dargestellt. Weiterhin werden für die Berichtsperiode prioritäre Maßnah-

men hervorgehoben und beschrieben.  

 Optimierung der Erfassungssysteme und Logistik 9.1

Einführung der Biogutsammlung  

Aufgrund der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 2012 ist die getrennte Bioab-

fallerfassung verpflichtend einzuführen und damit das bisherige Verwertungskonzept für 

Biogut zu überdenken. Aufgrund der Tatsache, dass zum heutigen Zeitpunkt keine getrennte 

Erfassung des Biogutes erfolgt, muss die Biogutsammlung bis zum Jahr 2019 eingeführt 

werden. 
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Angesichts der stark ländlich geprägten Region bestehen bei der Sammlung von biogenen 

Reststoffen Herausforderungen bezüglich einer geringen Sammelmenge bei weiten Trans-

portentfernungen. Aus diesem Grund gilt es ein System zur Bioguterfassung zu etablieren, 

bei dem die Nutzer keine oder nur eine geringfügige Gebührenerhöhung tragen müssen. Um 

ein auf die regionalen Gegebenheiten angepasstes Erfassungssystem zu etablieren, wurden 

im letzten Jahr zunächst verschiedene Möglichkeiten der Biogutsammlung geprüft und disku-

tiert. Aufbauend auf den Analyseergebnissen wurde aus der Vorauswahl von Sammelsyste-

men mit dem Umwelt- und Abfallausschuss abgesprochen, eine Biotonne für jeden Haushalt 

einzuführen.  

Einhergehend mit der Einführung der Biotonne erhalten die Bürger Informationen zum The-

ma Biogutsammlung, diese enthalten z. B. Informationen über das Sammelgut („Was gehört 

in die Biotonne“); das Sammelsystem usw. Die Abfallwirtschaft möchte im Vorfeld die Abfall-

verursacher auf die sortenreine Erfassung und die Herausforderungen (z. B. Zusammenhang 

Kosten und Störstoffanteile) bei der Sammlung aufmerksam machen, um langfristig Fehlwür-

fe zu reduzieren und eine bestmögliche Erfassungsquote bei der Einführung der Biogut-

sammlung zu erzielen. 

Grüngutsammlung (Gesetzesgrundlage: BioAbfV / DüMV / DüV und BBodschV) 

Im Hinblick auf die Lagerung und Behandlung von Bioabfällen, welche Garten und Parkabfäl-

le einschließen, werden die neuen Anforderungen der BioAbfV berücksichtigt. Ebenfalls hat 

sich der Landkreis das Ziel gesetzt, holziges Grüngut als Brennstoff aufzubereiten und zur 

Wärmeerzeugung einzusetzen. Zur Sicherstellung einer hochwertigen Brennstoffqualität und 

um eine schadlose Lagerung der nährstoffreichen Bestandteile des Grüngutes zu gewähr-

leisten, wird die getrennte Erfassung von krautigem und holzigem Grüngut präferiert. Das 

Erfassungssystem wird als prioritäre Maßnahme in Kapitel 10 beschrieben.  

Novelle des ElektroG (Gesetzesentwurf vom 11. März. 2015) 

Aktuell erfolgt eine Novelle des ElektroG vom 16.05.2005. Ziele der Änderungen des Elekt-

roG sind eine gesteigerte Recyclingquote von Elektroaltgeräten und eine Minderung der ille-

galen Exporte dieser Rohstoffpotenziale. Mit Inkrafttreten der Gesetzesnovelle werden auch 

die Sammelgruppen neu strukturiert. Weiterhin wird eine neue (sechste) Sammelgruppe für 

PV-Module hinzukommen. Der Verlauf des Novellierungsprozesses wird weiter verfolgt und 

mit den entsprechenden Partnern abgestimmt.  

Prüfung Erfassungsmöglichkeiten zusätzlicher Wertstoffe 

Die aktuelle Diskussion um ein einheitliches Wertstoffgesetz hat zum Ziel stoffgleiche Nicht-

verpackungen in das bestehende Erfassungs- und Recyclingsystem (DSD) aufzunehmen. 

Aufgrund der unklaren Situation (Wertstoffgesetz / Duales System) wird zum heutigen Zeit-
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punkt keine Änderung in der Erfassungsstruktur bei den Holsystemen erfolgen. Jedoch wird 

der ökonomische und ökologische Nutzen einer gemeinsamen Sammlung von Verpackun-

gen und stoffgleichen Nichtverpackungen als hoch eingestuft. Aus diesem Grund wird die 

Diskussion über das Wertstoffgesetz weiter verfolgt. Ferner werden im Vorfeld verschiedene 

Sammelsysteme zur gemeinsamen Erfassung von trockenen Wertstoffen eruiert und gegen-

übergestellt, um einen ersten Eindruck über die Sammlung von stoffgleichen Nichtverpa-

ckungen zu erhalten. Im Hinblick auf die Wertstofferfassung im Bringsystem wird die Etablie-

rung eines Wertstoffhofes geprüft.  

 Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz 9.2

Stoffstrommanagement: 

Unter Stoffstrommanagement (SSM) wird das zielorientierte, verantwortliche, ganzheitliche 

und effiziente Beeinflussen von Stoffsystemen (unter Berücksichtigung ökologischer, öko-

nomischer und sozialer Zielvorgaben) verstanden19. Somit werden in einem System ver-

schiedene Akteure und Sektoren sowie deren anhaftende Stoff- und Energieströme betrach-

tet und in ein nachhaltiges Gesamtsystem überführt. In Bezug auf die Abfallbewirtschaftung 

bedeutet die Etablierung eines Stoffstrommanagements, die vorhandenen Rohstoffpotenzia-

le möglichst sortenrein zu erfassen und in einen hochwertigen Verwertungsprozess zu integ-

rieren. Zudem sollen die vorhandenen Energiepotenziale effizient in die regionale Energie-

versorgungsstruktur eingebunden werden. Der Landkreis Kusel hat in den letzten zwei Jah-

ren begonnen, ein regionales SSM in der Abfallwirtschaft zu etablieren. Das Konzept bein-

haltet die Einführung der Biotonne und die regionale Verwertung von holzigem Brennstoff 

aus Grüngut. Durch die Biogutsammlung wird die Restmülltonne entfrachtet und der Rohstoff 

Biogut kann einer energetisch-stofflichen Nutzung zugeführt werden. Im Bezug auf die Grün-

gutnutzung hat der Landkreis das Ziel mit dem Rohstoff Holz fossile Energieträger zu substi-

tuieren. Hierfür ist der Landkreis im Gespräch mit regionalen Akteuren. Zukünftig soll das 

Stoffstrommanagement weiter ausgebaut werden. Hierfür werden Möglichkeiten zur hoch-

wertigen Nutzung der in der Abfallwirtschaft anfallenden Rohstoffe in Zusammenarbeit mit 

regionalen Akteuren geprüft und ausgebaut.  

Energetische Nutzung von holzigem Grüngut 

Die energetische Verwertung von holzigem Grüngut bietet die Möglichkeit, fossile Energie-

träger sowie Energieholz aus der Forstwirtschaft zu substituieren. Somit leistet die Maßnah-

me einen wesentlichen Beitrag zum Klima-, Ressourcen- und Umweltschutz. In der aktuellen 

Projektphase werden umgesetzte Grüngutkonzepte, wie beispielsweise die Grüngutnutzung 

des Rhein Hunsrück Kreis, besichtigt. Zeitnah erfolgen auch Aufbereitungsversuche, um eine 

                                                 
19 Vgl. (Heck 2002)S. 16. 
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Einschätzung über das holzige Material zuerhalten. Die energetische Nutzung von Grüngut 

wird als prioritäre Maßnahme in Kapitel 10 beschrieben. 

 Anpassung der Sammel-, Verwertungsverträge und des Gebühren-9.3

systems 

Sammel- und Verwertungsverträge 

Im Hinblick auf die Sammlung werden die Sammel- und Beförderungsverträge der Abfälle an 

die entsprechenden Behandlungsverträge angepasst. Dies bietet dem Landkreis Kusel zu-

künftig einen organisierten Systemwechsel bei der Sammlung oder Verwertung der Abfälle.  

Unter Beachtung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen werden die Behandlungskosten ge-

prüft und entsprechend modifiziert nach Vertragsende neu ausgeschrieben. Hier wird auch 

eine interkommunale Kooperation mit angrenzenden Landkreisen geprüft. Beispielsweise 

könnten durch eine gemeinsame Ausschreibung von Sammlung und Behandlung (z. B. eine 

Gesamtmasse in 2 oder 3 Losen) die Behandlungskosten ggf. reduziert werden.  

Gebührenanreize zur Unterstützung der abfallwirtschaftlichen Ziele  

Im Hinblick auf einen Ausbau der Erfassung von Biogut und die Entfrachtung der Restmüll-

tonne können Gebührenanreize eine Stoffstromumlenkung und damit die Bioguterfassung 

steigern. Im Bereich der Restmüllsammlung haben sich Identsysteme bewährt. Hier richtet 

sich die Restabfallgebühr entweder nach dem Gewicht der Tonne oder nach Anzahl der Lee-

rungen. Somit bieten beide Systeme die Möglichkeit, eine verursachergerechte Restmüllge-

bühr zu erheben. Diese Maßnahme wird in Zusammenhang mit der Einführung der Bioton-

nen geprüft.  

 Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung 9.4

Im weiteren Verlauf werden Handlungsfelder im Bereich der begleitenden Öffentlichkeitsar-

beit beschrieben. Damit Maßnahmen von den regionalen Akteuren nicht als Einzelaktionen 

wahrgenommen werden, ist es sinnvoll, diese in eine übergeordnete Kampagne zu integrie-

ren. Dadurch wird das strategische Handeln eines Abfallwirtschaftsbetriebes auch nach au-

ßen getragen. 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen 

Lebensmittelabfälle entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Eine Studie hat 

gezeigt, dass in Deutschland rund 11 Mio t/a Lebensmittel entsorgt werden. Hiervon entfallen 

rund 78% auf die Bereiche Großverbraucher und private Haushalte. Die Verbrauchergruppe 

der privaten Haushalte entsorgen rund 6,67 Mio. t/a Lebensmittelreste haben somit den 
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höchsten Anteil an den Nahrungsmittelabfällen.20 Die Studie zeigt weiterhin, dass der Anteil 

der vermeidbaren und teilweise vermeidbaren Lebensmittelabfälle am gesamten Abfallauf-

kommen der Lebensmittel rund 65% beträgt. Diese Lebensmittelverschwendung verursacht 

nicht nur negative Umwelteinflüsse, sondern hat auch finanzielle Nachteile. Vor diesem Hin-

tergrund wird angedacht die Bevölkerung im Bezug auf den sorgfältigen und bedachten Um-

gang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren. Diese Sensibilisierung findet vor allem auf Ebene 

der Öffentlichkeitsarbeit statt, hier kann auf bereits etablierte Instrumente zurückgegriffen 

werden, wie beispielsweise die Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz (BMELV) „Zu gut für die Tonne!“21. Diese beinhaltet diverse 

Informationen zum Thema Lebensmittelabfälle und zeigt konkrete Handlungsfelder auf, wie 

beispielsweise durch Anleitungen zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln und Aktionen 

wie „Restlos geniessen“ oder „Abfallarmes Frühstück“. Der Landkreis Kusel wird sich dem 

Thema widmen und entsprechende Informationen den Nutzern bereitstellen. 

Mehrweg statt Einweg 

Informationen über Mehrwegsysteme sollen die Nutzer sensibilisieren ihre Konsumgewohn-

heiten umweltgerecht zu gestalten. Hierbei sollten nicht nur Umweltaspekte im Vordergrund 

stehen, sondern auch Kostenvorteile, die ein Mehrwegsystem besitzt. Hierfür bieten Kam-

pagnen, Wochenmärkte (z. B. Plastikfreier Wochenmarkt) und Veranstaltungen (z. B. Einsatz 

von Mehrweggeschirr) sowie Informationskampagnen über Getränkebehälter auf der Web-

seite (z. B. Vorteile von Mehrwegflaschen) gute Möglichkeiten die Bevölkerung zu sensibili-

sieren. Für diese Aktionen werden regionale Akteure kontaktiert und eingebunden. In ver-

schiedenen Praxisbeispielen wurden solche Kampagnen mit der Verbraucherzentrale durch-

geführt. Weitere Partner wären auch Umweltverbände oder Vereine. Die folgende Tabelle 

listet bereits außerhalb des Landkreises umgesetzte Aktionen auf, um mögliche Handlungs-

felder aus diesem Bereich darzustellen.  

  

                                                 
20 (Kranert et al. 2012) S. 9ff 
21 (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2015) 
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Tabelle 9-1: Maßnahmen zur Abfallvermeidung22 

 

 Zusammenfassung und Zeitplan der Handlungsfelder für den Land-9.5

kreis 

Die dargestellten Handlungsfelder können aus vertraglichen Gründen oder wegen noch nicht 

in Kraft getretener Gesetzesvorlagen/-entwürfen nicht in vollem Umfang in der folgenden 

Fortschreibungsperiode umgesetzt werden. Dennoch sollten alle Handlungsfelder kontinuier-

lich überprüft und bei der folgenden Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes einer 

Erfolgsmessung unterzogen werden. Der angestrebte Zeitplan zur Umsetzung der Maßnah-

men ist in Abbildung 9-2 dargestellt. 

 

Abbildung 9-1: Zeitplan der Handlungsfelder 

                                                 
22 Vgl. (Naturschutzbund Deutschland (NABU) Bundesverband 2013)  
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Als prioritär eingestuft werden vor allem die Biogutsammlung, die Grünguterfassung und –

verwertung, die Optimierung der Sammel- und Behandlungsverträge sowie die Anpassung 

des Gebührensystems. Ausgehend von diesen im Fokus stehenden Änderungen ergeben 

sich weitere Modifikationen im System. So wird die Biogutsammlung die Stoffströme Rest-

müll und Grüngut beeinflussen.  

Weiterhin muss die Biogutsammlung organisiert und ausgeschrieben werden. Vor dem Hin-

tergrund, dass der Landkreis Kusel eine relativ geringe Sammelmenge generiert, könnte eine 

interkommunale Kooperation Vorteile und Synergieeffekte bieten. Im Hinblick auf die Sam-

mel- und Verwertungsverträge gilt es, die entsprechenden Verträge der Restmüll- und Grün-

gutbehandlung anzupassen. Die energetische Nutzung des holzigen Grüngutes könnte die 

Kosten- und/oder die Erlössituation im Bereich der Grüngutbehandlung verbessern. 

Alle Handlungsfelder des Maßnahmenplans, der im nachfolgenden Kapitel erläutert wird, 

inkludieren neben der Optimierung der Abfallwirtschaft auch einen hohen Beitrag zum Res-

sourcen-, Klima- und Umweltschutz. 
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10 Prioritäre Maßnahmen bis zum Jahr 2020 

Der Fokus in dieser Fortschreibungsperiode liegt auf der Bioabfallerfassung und –

behandlung. Um eine zielgerichtete Umsetzung zu ermöglichen, sind Erfassungs- und Be-

handlungsmöglichkeiten der Bioabfälle (Biogut und Grüngut) im Klimaschutzteilkonzept „Kli-

mafreundliche Abfallentsorgung“ eruiert und diskutiert worden. Die Ergebnisse aus dem 

Konzept werden in der folgenden Umsetzungsphase ökonomisch geprüft und bewertet, um 

in der Gesamtheit eine auf den Landkreis optimal angepasste Bioabfallsammlung und -

behandlung zu ermöglichen. Im Folgenden werden die Maßnahmen für den Bereich Bioabfall 

dargestellt. Diese gliedern sich in Maßnahmen der Biogutsammlung und –verwertung sowie 

in die regionale energetisch-stoffliche Nutzung von Grüngut.  

 Maßnahmen zur Einführung der Biogutsammlung und -verwertung  10.1

Mit der gesetzlich verpflichtenden Einführung der Biogutsammlung zum 01.01.2015 hat sich 

die Abfallwirtschaft Kusel der Herausforderung gestellt, in der stark ländlich geprägten Regi-

on die biogenen Reststoffe aus privaten Haushalten getrennt zu erfassen. Die Einführung 

eines Sammelsystems wird spätestens im Jahr 2019 erfolgen. Aufgrund der Empfehlung des 

Umwelt- und Abfallausschusses wird die Einführung der Biotonne favorisiert. Die Herausfor-

derungen des Tonnensystems sind die hohen Transportleistungen und die geringe Erfas-

sungsmenge bei der Sammlung in der ländlichen Region. Weiterhin besteht das Risiko, dass 

durch einen hohen Störstoffanteil zusätzliche Kosten bei der Behandlung entstehen können.  

Biogutsammlung und -verwertung 

Im Hinblick auf die Biogutsammlung wird das Sammelsystem einer ökonomischen Bewer-

tung unterzogen, um die Auswirkungen auf den Gebührenhaushalt zu identifizieren. Weiter-

hin werden die Behandlungsverträge geprüft und harmonisiert. Ferner werden Veranstaltun-

gen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit organisiert, um die Bürger über das Sammelsystem 

und das Sammelgut zu informieren. Mit Beendigung der Analysephase erfolgt die Einfüh-

rungsphase des Systems (Behältertausch). Nachdem der Behältertausch durchgeführt wur-

de, wird das Sammelgut und das Sammelergebnis beobachtet, um ggf. bei hohen Störstoff-

anteilen entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die sortenreine Erfassung von Biogut ist 

entscheidend für den Behandlungspreis. Aus diesem Grund wird sich der Landkreis im Vor-

feld über Kontrollsysteme zur Bioguterfassung (z. B. Sichtkontrolle oder Detektorsystem) 

informieren und eine erste Kostenabschätzung vornehmen, um bei Bedarf frühzeitig reagie-

ren zu können.  
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Im Hinblick auf die Ausschreibung der Behandlung von Biogut strebt der Landkreis eine 

hochwertige Verwertung an. In diesem Zusammenhang müssen Behandlungspreise ange-

fragt und verglichen werden. 

Vor dem Hintergrund, dass die Rahmenbedingungen bei der Ausschreibung am Markt unat-

traktiv sein können, weil z. B. nur geringe Mengen anfallen und hohe Transportentfernungen 

bestehen, könnte eine interkommunale Zusammenarbeit Vorteile bieten. Ferner könnte hier 

durchaus eine gemeinsame Behandlung interessant sein.  

Kostenabschätzung der Biogutsammlung und -verwertung: 

Die Kosten für die Biogutsammlung und -verwertung werden zum Zeitpunkt der Konzepter-

stellung angefragt und ausgewertet. Im Hinblick auf die Behandlung wird ein Behandlungs-

preis zwischen 60-80 €/t angestrebt. Vor allem im Hinblick auf eine Kooperation mit Nachbar-

landkreisen sollte es möglich sein, dieses Preisniveau zu erzielen. Ebenso könnte die Ko-

operation mit anderen Gebietskörperschaften nicht nur die Mengen erhöhen, sondern auch 

eine kommunal betriebene Anlage ermöglichen. Eine Machbarkeitsstudie zur ökonomischen 

und ökologischen Bewertung der Behandlungsoptionen über eine kommunale Abfallvergä-

rungsanlage setzt einen Richtpreis für die Studie von ca. 15.000 bis 20.000 € an.  

 Maßnahmen zur Grünguterfassung und –verwertung 10.2

Optimierung der Grünguterfassung  

Heute wird ein Großteil der Grüngutmassen meist als gemischte Fraktion (holzig/krautig) 

dem Entsorgungsweg angedient, wobei die einzelnen Grüngutfraktionen saisonalen 

Schwankungen unterliegen. Diese Schwankungen beziehen sich auf Biomassen wie z. B 

Grasschnitt, welche einen hohen Wassergehalt aufweisen und entsprechend der Vegetati-

onsperiode zwischen April und Oktober anfallen. Wohingegen holzige Materialien dem Sys-

tem über das gesamte Jahr angedient werden können.  

An sieben Standorten im Landkreis wird momentan holzige Biomasse vom Grüngut getrennt 

erfasst. Das Grüngut wird im Betrachtungsraum über ein Bringsystem gesammelt. Hierfür 

werden Sammelplätze, die meist nur eine befestigte Schotterdecke aufweisen, bereitgestellt. 

Bei den Sammelplätzen erfolgt die Aufbereitung zum Bodenverbesserer, der auf landwirt-

schaftlichen Flächen ausgebracht wird. In Bezug auf die BioAbfV, welche die baulichen Vo-

raussetzungen und Einrichtungen von Grüngutsammelplätzen vorgibt, wird geprüft, ob die 

vorhandene Infrastruktur diesen und weiteren rechtlichen Anforderungen (z. B. Gewässer-

schutz) künftig genügt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Sammel- bzw. Aufbe-

reitungsplatz für die Verwertung von Bioabfällen eine ordnungsgemäße und schadlose Be-
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handlung (z. B. Minimierung von Geruchs-, Staub- und Keimemissionen, Grundwasserschutz 

[Sicker- und Niederschlagswasser] usw.) gewährleisten muss.  

Ausgehend von dem beschriebenen Erfassungssystem würde eine landkreisweite getrennte 

Annahme von holzigem und krautigem Grüngut die Brennstoffqualität des Reststoffpro-

duktes verbessern und die schadlose Lagerung der nährstoffreichen Fraktion begünstigen. 

Holzige Biomassen ohne oder mit wenigen Blattanteilen unterliegen nicht den Anforderungen 

der BioAbfV, denn diese besitzen erfahrungsgemäß geringere Nährstoffgehalte als Rasen-

schnitt und ähnliche krautige Biomassen.23 Dies gilt auch für Produkte wie Brennstoff oder 

Bodenhilfsstoff. Hinsichtlich dieser Gegebenheit wird die Einführung einer getrennten An-

nahme von holzigen Grüngutfraktionen sowie die Auslegung der Rechtslage in Bezug auf 

das Ausgangsmaterial mit den entsprechenden Genehmigungsbehörden in Rheinland-Pfalz 

geprüft.  

Zur Erfassung der krautigen Grüngutfraktion würden Containermulden an den Sammel-

plätzen angebracht, die eine schadlose Lagerung dieser nährstoffreichen Fraktionen gewähr-

leisten. Gleichzeitig wird den Bürgern auch weiterhin ein nutzerfreundliches System geboten. 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung wird abgeschätzt, in welchem Umfang Sammelcontai-

ner für das krautige Güngutmaterial benötigt werden. Jedoch vor dem Hintergrund, dass die 

Biotonne auch krautige Fraktionen des Grüngutes erfasst, wird nach der Einführung der Bio-

tonne eine abschließende Massenbilanz über die nährstoffreiche Grüngutfraktion am dezent-

ralen Sammelplatz vorgenommen. Somit können Aussagen über die Qualität und Quantität 

des Materials getroffen werden und entbehrliche Investitionen in ein Erfassungssystem (z. B. 

Anzahl und Größe der Sammelbehältnisse) vermieden werden. Die Einführung der Samm-

lung von krautigem Grüngut an dezentralen Sammelplätzen erfolgt somit nach Einführung 

der Biotonne und der Auswertung der Analyseergebnisse.  

Aufbauend auf die getrennte Erfassung von Grüngut (holzig / krautig) wird eine zentrale 

Grüngutaufbereitung präferiert. Das Astmaterial sowie die verbleibenden biogenen Rest-

stoffe aus dem Bereich Grüngut sollen an ein Aufbereitungszentrum (oder an zwei Aufberei-

tungszentren) transportiert und mit der entsprechenden Aufbereitungstechnik zu Holzbrenn-

stoff und Kompost bzw. Bodenhilfsstoff aufbereitet werden. Das Zusammenführen des Grün-

guts bietet den Vorteil einer Eingangskontrolle (z. B. durch Verwiegen, Aufmaß über Contai-

nervolumen, Sichtkontrolle der einzelnen Chargen). Die zum Teil praktizierte Feldrandkom-

postierung würde ebenfalls entfallen, da lediglich an den Aufbereitungszentren (z. B. 

Schneeweiderhof und Ohmbach) der Feinanteil aus der Brennstoffaufbereitung und das 

krautige Material zu Kompost oder Bodenhilfsstoff weiterverarbeitet werden. Hierbei werden 

auch die lokalen Akteure eingebunden, um die bestehenden regionalen Synergieeffekte wei-

                                                 
23 Vgl. (Struktur und Genehmigungsdirektion Nord 2014) 
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terhin zu nutzen. Eine erste grobe Abschätzung der Kosten und Erlössituation wird zeitnah 

erfolgen. Aufbauend auf diese Abschätzung wird die Vorzugsvariante mit den regionalen 

Akteuren abgestimmt und ggf. modifiziert. Um letztendlich eine Umsetzungsvariante zu er-

halten, werden über eine Versuchsphase (Transportleistungen, Aufbereitung, Verwertung 

usw.) die ökonomischen Daten verifiziert und das System ggf. weiter angepasst. Grund hier-

für ist, dass durch den Systemwechsel möglicherweise Kostenpositionen höher oder niedri-

ger ausfallen können.  

Optimierung der Grüngutaufbereitung und -verwertung 

Gemeinsam mit den regionalen Akteuren wird die Optimierung der Grüngutaufbereitung 

ausgearbeitet. Vor dem Hintergrund ein möglichst hohes Energiepotenzial aus der holzigen 

Grüngutfraktion zu generieren, sollte die Aufbereitungstechnik geprüft werden. In der Regel 

werden für die Kompostproduktion bzw. für die landwirtschaftliche Ausbringung des Grüngu-

tes schnell laufende Zerkleinerer eingesetzt. Grund hierfür ist die intensive Zerkleinerung des 

Materials durch diese Aufbereitungstechnik. Dabei werden holzige Bestandteile in Längsrich-

tung der Holzfasern aufgerissen und ermöglichen somit, bedingt durch die größere Oberflä-

che, eine schnellere Zersetzung der organischen Substanz24. Die starke Beanspruchung des 

Materials hat zur Folge, dass ein relativ hoher Feinanteil (nach Absiebung 64% der Fraktion 

< 20 mm25) im Schreddergut enthalten ist. Aus diesem Grund werden zur Aufbereitung von 

holzigem Brennstoff aus minderwertigen Holzressourcen (z. B. Grüngut) eher langsam lau-

fende Aggregate eingesetzt. Hier wird das Material vorwiegend einer scherenden Beanspru-

chung unterzogen und somit entfallen ca. 40% des Materials (nach Absiebung) auf die Un-

terkornfraktion (< 20 mm). Dieses Beispiel zeigt, dass die Aufbereitungstechnik einen Ein-

fluss auf die abtrennbaren Brennstoffpotenziale hat. Diesbezüglich sollte mit der getrennten 

Erfassung von Grüngut auch die Aufbereitungstechnik geprüft und auf das Ausgangsmate-

rial angepasst werden, um eine höchstmögliche Ausbeute von holzigem Material auszu-

schleusen. Der Brennstoff aus Grüngut entspricht in der Regel nicht den Qualitätsnormen 

von Holzhackschnitzeln (aufgrund von z. B. Größe, Rindenanteile, Aschegehalte usw.). Aus 

diesem Grund muss in Bezug auf die energetische Verwertung von Grüngutholz eine auf den 

Brennstoff angepasste Kesseltechnik verwendet werden.  

Im Hinblick auf die energetische Verwertung der holzigen Grüngutfraktion steht der Land-

kreis Kusel in engem Kontakt mit regionalen Akteuren. Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung 

wird die energetische Nutzung von Grüngut an der Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel 

geprüft.  

Kostenabschätzung der Grüngutsammlung und -verwertung: 

                                                 
24 Vgl. (Hofmann 2011) S. 22f 
25 Vgl. (Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH 2010), S 28f 
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Eine Kostenabschätzung ist zum Zeitpunkt der Konzepterstellung nicht in vollem Umfang 

möglich. Aktuell werden mögliche Aufbereitungsplätze (z. B. Kaserne Kusel; Schneeweider-

hof usw.) eruiert, um die dazugehörigen Investitionen in die Infrastruktur zu vergleichen und 

eine bestmögliche Variante abzuleiten. 
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11 Zusammenfassung 

Der Landkreis Kusel ist bestrebt, sein Abfallmanagement kontinuierlich umwelt- und ressour-

cengerecht zu gestalten. Hierfür werden im wesentlichen Maßnahmen zur Abfallvermeidung, 

Bioabfallsammlung und –verwertung sowie Wertstofferfassung im Vordergrund.  

Um die Entstehung von Abfall zu vermeiden, sieht sich der Landkreis auch zukünftig in der 

Pflicht, die Bürger dahin gehend zu sensibilisieren, ihr Konsumverhalten umweltschonend zu 

gestalten. Diesbezüglich wird in dieser Fortschreibungsperiode das Angebot im Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung weiter ausgebaut. Hier stehen die Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen und der Einsatz von Mehrwegverpackungen im Vordergrund. 

Weiterhin ist nach dem KrWG für Bioabfälle aus privaten Haushaltungen eine getrennte Er-

fassung einzuführen. Der Landkreis Kusel präferiert, auf Grundlage vorangegangener Analy-

sen, eine Bioabfallsammlung mittels Biotonne. Diese getrennte Sammlung hat eine Entfrach-

tung des Restmülls zur Folge. Die Stoffstromumlenkung generiert zwischen 2.000 – 2.700 t/a 

biogene Reststoffpotenziale, die einer energetisch stofflichen Nutzung zugeführt werden.  

Im Hinblick auf die energetische Nutzung von holzigem Grüngut erfolgt eine Überprüfung der 

Grünguterfassung und der Aufbereitungstechniken. Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung 

wird in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren die thermische Grüngutnutzung an der Un-

teroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel betrachtet. Hier könnte ein Großteil der Brennstoffpoten-

ziale eingesetzt werden. Bei dieser Systemänderung werden auch die Anforderungen der 

novellierten Bioabfallverordnung und der damit einhergehenden Änderungen im Umgang mit 

Bioabfällen geprüft. Diese beinhalten die Dokumentationspflichten, die freie Zugänglichkeit 

der Plätze, die Notwendigkeit der Annahmekontrolle und die Erforderlichkeit einer Behand-

lung und Untersuchung der Stoffe bzw. Endprodukte.  

Mit der Überprüfung der Bioabfallströme und der angestrebten Systemänderung im Bereich 

der Bioabfallsammlung und -verwertung (Biogut und Grüngut) hat der Landkreis begonnen, 

ein Stoffstrommanagement bei der Abfallbewirtschaftung zu etablieren. Um einen weiteren 

Beitrag zum Klima und Ressourcenschutz zuleisten, wird die Einrichtung eines Wertstoffhof 

geprüft.  

Somit stellt sich der Landkreis Kusel den Anforderungen einer kontinuierlichen Verbesserung 

des Abfallmanagements unter stetiger Weiterentwicklung des etablierten Stoffstrommana-

gements. 

Darüber hinaus ist auch die Entsorgungssicherheit von mineralischen Abfällen und die ord-

nungsgemäße Bewirtschaftung der Deponien ein weiterer Bestandteil der Abfallwirtschaft 

des Landkreises Kusel. 
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A Bundesautobahn  

a Jahr 

A IV Altholzkategorie vier 

Abs. Absatz 

ARRL Abfallrahmenrichtlinie  

Art.  Artikel 

AWK Abfallwirtschaftskonzepte 

BBodschV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

BGA Biogasanlage 

BHKW Blockheizkraftwerk 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BIR Birkenfeld 

BioAbfV Bioabfallverordnung 

BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

bspw. Beispielsweise 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

d.h. das heißt 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DSD Duales System Deutschland 

DüMV Düngemittelverordnung 

DüV Düngeverordnung 
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ElektroG 
Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsor-
gung von Elektro- und Elektronikgeräten 

etc. et cetera 

EU Europäische Union 

evtl. eventuell 

EW Einwohner 

Fa. Firma 

g Gramm 

ggf. gegebenenfalls 

ggü. gegenüber 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GWh Gigawattstunden 

h Stunde 
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ha Hektar 

HMA Hausmüllanalyse 

HSTG Hunsrück-Sondertransport- GmbH 

i. d. R. in der Regel 

IfaS Institut für angewandtes Stoffstrommanagement 

Index el Elektrische Energie 

Index th Wärme 

inkl. Inklusive 

k.A. keine Angaben 

Kap. Kapitel 
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km² Quadratkilometer 

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz 

kW Kilowatt 

kWh Kilowattstunden 

l Liter 

lfd. laufend 

LK Landkreis 

LKrWG Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 

LVP Leichtverpackungen 

M Maßstab 

m² Quadratmeter 

m³ Kubikmeter 

Max. Maximum 

MHKW Müllheizkraftwerk 

Min. Minimum 

Mio. Millionen 

MVA Müllverbrennungsanlage 

MW Megawatt 

MWh Megawattstunden 

N Norden 

o. g. oben genannt 

öff. öffentlich  

örE öffentlich rechtlicher Entsorger 

PPK Papier/Pappe/Kartonage 

reg. regional 

RL Richtlinie 

RLP Rheinland-Pfalz 

S. Seite 

s.o. siehe oben 

SGD Struktur- und Genehmigungsdirektion  
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sog. sogenannt 

SSM Stoffstrommanagement 

SV Sozialversicherungspflichtige 

T Terra 

t Tonne 

t/a Tonnen pro Jahr 

t/m³ Tonnen pro Kubikmeter 

TM Trockenmasse 

ü. über 

u.a. unter anderem 

u.ä. und ähnlichem 

US United States  

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

vgl. vergleiche 

vs.  versus 

W Einheit der Leistung 

WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment 

www world wide web 

ZAK Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern 

z. B. zum Beispiel 

z.T. zum Teil 

Σ Summe 

% Prozent 

& und  

€ Euro 

€/t Euro pro Tonne 

§ Paragraph 
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Anlage 3 
RP020-LE 

09.04.2019 
 

Systembeschreibung 

 für den Landkreis Kusel ab dem 01.01.2020 bis 31.12.2022  

 

 

Leichtverpackungen (LVP) 

(bestehend aus Metallen, Kunststoffen und Verbunden) 

 

Erfassungssystem  Gelber Sack 

Die Sammelsäcke müssen aus HDPE-Folie in der 
Mindeststärke 19µ bestehen. Die Zugabe von 
Calciumcarbonat bei der Herstellung der Säcke ist 
unzulässig. 

 

Entleerungsrhythmus 14-täglich 

 

Besonderheiten 

Die LVP-Abfuhr hat in den einzelnen Abfuhrbezirken am gleichen Tag wie die 
PPK-Abfuhr zu erfolgen, soweit dies eine kontinuierliche Abfuhr an allen 
Arbeitstagen nicht behindert. 

 

Eine jährliche Verteilung der Sammelsäcke an die Endverbraucher in 
ausreichender Anzahl muss spätestens bis zum Ende des Vorjahres durchgeführt 
werden. Nachlieferungen für den Mehrbedarf sowie Erstauslieferungen, die z. B. 
durch einen Wohnsitzwechsel während des Jahres erforderlich werden, sind nach 
telefonischer Anmeldung innerhalb von 14 Tagen auszuführen. 

 



Anlage 3 
RP020-LE 

09.04.2019 
 

Anfallstellen gemäß § 3 Abs. 11 VerpackG 

für den Landkreis Kusel 

 

Diese Anfallstellen sind dem Bedarf der Anfallstelle entsprechend und für diese 
kostenfrei im Holsystem zu entsorgen. 

 

 

L
V
P
 Behälterart Anzahl Behälter Anzahl Anfallstellen Abfuhrrhythmus 

MGB 1.100l 9 5 7-/14-täglich 

 

 

Diese Angaben stammen von unseren Altvertragspartnern und stellen die 
Ausgestaltung der Erfassungslogistik im vierten Quartal 2018 dar. Unser 
Unternehmen übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben 
keine Gewähr. Auf die Verpflichtung, sich insbesondere zu Kalkulationszwecken 
und zur Leistungserbringung vor Ort mit den aktuellen Gegebenheiten des 
Vertragsgebietes und (technischen) Einzelheiten des bestehenden Systems 
vertraut zu machen, wird hingewiesen. 

 



Anlage 4  

RP020-GE  
  

  
  

Systembeschreibung  
  
  

Für den Landkreis Kusel, ab dem 01.01.2018  
  
  

Altglassammlung  
  

Erfassungssystem:     Sacksammlung von Mischglas  

            

Entleerungsrhythmus:   28-täglich  

  

  

Besonderheiten:     

  

Es sind transparente Sammelsäcke in der Größe 80 l mit den Abmessungen 300 x 280 
x 980 mm aus dem Material LDPE der Wandstärke 60 µ und mit eingearbeitetem 
Zugband zu verwenden.  
  

Eine jährliche Verteilung der Sammelsäcke an die Endverbraucher in ausreichender 
Anzahl muss spätestens bis zum Ende des Vorjahres durchgeführt werden. 
Nachlieferungen für den Mehrbedarf sowie Erstauslieferungen, die z. B. durch einen 
Wohnsitzwechsel während des Jahres erforderlich werden, sind nach telefonischer 
Anmeldung innerhalb von 14 Tagen auszuführen.    

Die Glas-Abfuhr hat in den einzelnen Abfuhrbezirken am Tag der PPK-Abfuhr zu 
erfolgen.  
  

An der Autobahnraststätte Waldmohr und am Bundeswehrstandort Kusel sind Container 
im ausreichenden Umfang einzusetzen.  
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Anlage 4 
 

Systemfestlegung 
 

für die Glaserfassung der dualen Systeme ab dem 01.01.2021 
 

im Gebiet des Landkreises Kusel (RP020) 
 
 
 
Sammelsäcke zur Erfassung für Mischglas 
  
Anteil: 100 % der Erfassungsmenge 
  
Gefäßtyp: Sammelsäcke 
  
Sammelrhythmus: 28-täglich 
  
Besonderheiten: Es sind transparente Sammelsäcke in der Größe 80 I mit den 

Abmessungen 300 x 280 x 980 mm aus dem Material LDPE der 
Wandstärke 60 µm und mit eingearbeitetem Zugband zu verwenden. 
 
Eine jährliche Verteilung der Sammelsäcke an die Endverbraucher in 
ausreichender Anzahl muss bis spätestens vier Wochen vor Ende des 
Vorjahres durchgeführt werden. Nachlieferungen für den Mehrbedarf 
sowie Erstauslieferungen, die z. B. durch einen Wohnsitzwechsel 
während des Jahres erforderlich werden, sind nach telefonischer 
Anmeldung innerhalb von 14 Tagen auszuführen. 
 
Die Glas-Abfuhr hat in den einzelnen Abfuhrbezirken am Tag der 
PPK-Abfuhr zu erfolgen. 
 
Zusätzlich sind am Hochhaus / in der Geschäftszone in Waldmohr 
Container in ausreichendem Umfang  (aktuell 1 St. 3-Kammer 
Depotcontainer) einzusetzen. Diese ersetzen nicht die 
Sacksammlung.  
 
Am Betriebshof des Leistungspartners können Container in 
ausreichendem Umfang eingesetzt werden. (aktuell 1 St. 3-Kammer-
Depotcontainer).  

  
  

 
Sofern das vom Landkreis eingerichtete (App-basierte) System zur Verteilung der 
Wertstoffsäcke vom Leistungspartner genutzt wird, fordert der Landkreis für die Organisation 
der Grundverteilung, der Aufnahme und Bearbeitung von Nachlieferungsaufträgen vom 
Leistungspartner eine jährliche Pauschale in Höhe von 10.000 € zuzüglich der gesetzlichen 
MwSt. 
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Stand: 09.11.2020 
 
Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung    
  
Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe 
und Karton (PPK) gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG  
 
Diese Anlage ist nur in Verbindung mit dem Haupttext der Abstimmungsvereinbarung gültig. 
 
 

   § 1 Geltendmachung des Mitbenutzungsanspruchs  
 
Der Landkreis Kusel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (im Folgenden: örE) betreibt ein 
Erfassungssystem für PPK entsprechend § 14 Abs. 1 VerpackG bei privaten Endverbrauchern im Sinne des § 3 
Abs. 11 VerpackG und macht den Anspruch auf Mitbenutzung seiner Sammelstruktur für Altpapier nach 
Maßgabe des in Anlage 5 zur Abstimmungsvereinbarung festgelegten Sammelsystems gem. § 22 Abs. 4 S. 1 
VerpackG geltend. Entsprechend § 22 Abs. 4 S. 6 – 8 VerpackG wird in diesem Zusammenhang zwischen den 
Parteien auch die Verwertungsseite für den Verpackungsanteil geregelt. 
 

  § 2 Parameter zum Verpackungsanteil  

1. Den Entgeltregelungen (§ 3) und den Regelungen zur Verwertungsseite (§ 4) liegen folgende Parameter zu 
Grunde: 

a) Der Masseanteil der Verpackungen in den Sammelbehältern beträgt 42,5 v.H. 

b) Der von den Systemen insgesamt zu tragende Kostenanteil beträgt 50,0 v.H.  Diese Festlegung gilt als Vorgabe 
des örE gem. § 22 Abs. 4 S. 5 VerpackG. 

2. Die Parameter nach Abs. 1 gelten bis zum 31.12.2022.  

  § 3 Mitbenutzungsentgelt für die Sammlung 

1. Für die Mitbenutzung seiner Sammelstruktur erhält der örE von den Systemen ein anteiliges 
Mitbenutzungsentgelt an den Erfassungskosten. Die Höhe dieses Anteils bestimmt sich nach § 2 Abs. 1 lit. b. 
Die Ermittlung der Erfassungskosten orientiert sich an den in § 9 des Bundesgebührengesetzes festgelegten 
Gebührenbemessungsgrundsätzen.  

Das von den einzelnen Systemen zu zahlende Entgelt wird für den jeweiligen Monat wie folgt berechnet:   

Monatliches Entgelt =  Systemmenge (Mg) x  127,08 €/Mg Sammelkosten (Mitbenutzungsentgelt) 
Systemmenge = im Vertragsgebiet im Abrechnungsmonat erfasste Gesamtmenge PPK x Kostenanteil 
gem. § 2 Abs. 1 lit b x  Planmengenanteil  des Systembetreibers. 

 

2. Eine Anpassung an die endgültigen Marktanteile der einzelnen Systeme nach § 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 15 VerpackG 
findet nicht statt. 

3. Planmengenanteil des Systems ist der von einem unabhängigen Dritten auf Grundlage der von der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister in der Regel vierteljährlich festgestellten und veröffentlichten vorläufigen 
Marktanteile gem. § 26 Abs. 1 S. 2 Nr. 14 VerpackG für ein Kalenderquartal ermittelte prozentuale Anteil eines 
Systems an der Fraktion PPK. Die Anteile teilen die einzelnen Systeme quartalsweise bis spätestens 15 Werktage 
nach Beginn eines Quartals in geeigneter Form mit. Für das 1. Quartal eines Jahres erfolgt die Mitteilung bis 
spätestens zum 31. Januar. 



   

    

4. Eine Anpassung an geänderte Kostenverhältnisse findet statt, wenn der örE die Sammelleistung neu vergibt. 
Ein Anpassungsverlangen ist mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens 3 Monaten mit Wirkung zum Beginn 
des nächsten Kalenderjahres geltend zu machen. Im Fall einer Neuvergabe informiert der örE zeitgleich die 
Systeme. 

  § 4 Regelung der Verwertungsseite  

1. Auf Grundlage der mit dem gemeinsamen Vertreter nach § 22 Abs. 7 S. 1 VerpackG in Abs. 2 und 3 verbindlich 
vereinbarten Konditionen steht jedem System ein Wahlrecht zwischen einer gemeinsamen Verwertung durch 
den örE (§ 22 Abs. 4 S. 6 VerpackG) und der Herausgabe eines seiner Systemmenge  entsprechenden Teils des 
Sammelgemischs (§ 22 Abs. 4 S. 7 VerpackG) zu für alle Systeme einheitlichen Konditionen zu.  

2. Im Falle der Entscheidung für eine gemeinsame Verwertung (§ 22 Abs. 4 S. 6 VerpackG) steht dem System 
entsprechend seinem nach § 3 berechneten Planmengenanteil eine Beteiligung an den Gesamterlösen aus der 
Vermarktung zu (Erlösbeteiligung).  

Der örE beteiligt die Systeme anhand. des Masseanteils der Verpackungen am Gesamtgemisch an den Erlösen 
aus der PPK-Vermarktung und gewährt eine Erlösbeteiligung. Die Höhe der Erlösbeteiligung setzt sich aus einem 
fixen und einem dynamischen (indexbasierten) Auf- oder Abschlag zusammen. 

Der fixe Anteil beträgt -2,32 €/Mg (zzgl. ges. Ust.). Der dynamische Auf-/Abschlag auf den fixen 
Erstattungsbetrag orientiert sich an der Entwicklung der in EUWID veröffentlichten Preisänderung in Euro/Mg 
für Altpapier (Gemischtes Altpapier 1.02). Übersteigt der absolute Wert dieser Preisänderung nach EUWID einen 
Betrag von 5,00 EUR/ Mg, so erfolgt ein 50 %-iger Aufschlag auf den fixen Betrag, in Höhe des den Betrag von 
5,00 EUR übersteigenden Betrags. Liegt dieser unterhalb von 0,00 EUR, so wird der fixe Anteil um den negativen 
Betrag der Preisänderung nach EUWID verringert 

Der daraus resultierende Gesamtbetrag ist dem jeweiligen System monatlich gutzuschreiben. Sofern sich aus 
der vorgenannten Berechnungsmethode ein negativer Wert ergibt, wird der resultierende Gesamtbetrag dem 
jeweiligen System monatlich berechnet. 

3. Eine Anpassung an geänderte Erlösverhältnisse findet statt, wenn der örE die Verwertungsleistung neu 
vergibt. Ein Anpassungsverlangen ist mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens 3 Monaten mit Wirkung zum 
Beginn des nächsten Kalenderjahres geltend zu machen. Im Falle einer Neuvergabe informiert der örE zeitgleich 
die Systeme. 

4. Im Falle der Entscheidung für eine Herausgabe nach § 22 Abs. 4 S. 7 VerpackG stellt der örE eine wie folgt 
ermittelte Teilmenge des Sammelgemischs dem System zur eigenen Vermarktung nach Maßgabe der in § 6 
vereinbarten operativen Bestimmungen zur Verfügung.  

Tatsächlich im Vertragsgebiet im jeweiligen Abrechnungsmonat erfasste Gesamtmenge PPK 

x Verkaufsverpackungsanteil gem. § 2 Abs. 1 lit. a 

x Planmengenanteil des Systembetreibers 

Im Gegenzug ersetzt das jeweilige System dem örE den durch die Herausgabe verursachten Verlust nach § 22 
Abs. 4 S. 8 VerpackG.  

Dieser Wertausgleich ist fix und beträgt 10,00 €/Mg 

 

5. Das Wahlrecht ist bis 31.12.2022 verbindlich auszuüben. Wird das Wahlrecht nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Abschluss dieser Vereinbarung ausgeübt, gilt die gemeinsame Verwertung als vereinbart. 

  § 5 Operative Regelungen bei gemeinsamer Verwertung nach § 4 Abs. 2  



   

    

1. Der örE ist verpflichtet, die erfassten und ggfs. sortierten restentleerten Verpackungen aus PPK zeitnah im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung und Gefahr zu verwerten. Die Verwertung muss den jeweils aktuellen 
Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), dem VerpackG, den Feststellungs- bzw. 
Genehmigungsbescheiden der Bundesländer, den Vorgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister sowie den 
Anforderungen der Umweltbehörden genügen. 

2. Der örE stellt sicher, dass in jedem Fall die jeweilige Systemmenge gem. § 3 Abs. 1 in der Verwertung 
nachgewiesen wird. 

  § 6 Operative Regelungen bei Herausgabe nach § 4 Abs. 3 

1. Der örE stellt die der Herausgabe unterliegenden Mengen in Höhe der jeweiligen Systemmenge gem. § 3 Abs. 
1 an einem Übergabeort bereit, den er dem jeweiligen System rechtzeitig vor der operativen Umsetzung der 
Herausgabe schriftlich mitteilt. Gleiches gilt für eine spätere Änderung des Übergabeorts. Der örE ist in der Wahl 
des Übergabeorts frei; der Übergabeort soll grundsätzlich im Vertragsgebiet liegen. 

2. Der örE stellt als Surrogat für restentleerte Verpackungen einen mengenmäßig entsprechenden Teil des 
Sammelgemischs in der durchschnittlichen Qualität bereit, wie sie im Bereitstellungsmonat am Übergabeort 
anfällt. Eine weitergehende Gewährleistung für die Beschaffenheit des Materials wird nicht übernommen. 

3. Der örE teilt dem jeweiligen System das Erreichen einer wirtschaftlichen Transporteinheit mit. Er stellt die lose 
Verladung sicher. Die Behältergestellung und Abholung hat innerhalb von 7 Werktagen nach der Mitteilung zu 
den üblichen Betriebszeiten des Übergabeorts zu erfolgen. Für abweichende Gestaltungen vereinbaren die 
Parteien ggfs. einen finanziellen Ausgleich. 

4. Der örE und das jeweilige System legen die genauen Modalitäten der Übergabe durch gesonderte 
Vereinbarung fest; insbesondere konkretisieren sie unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten des 
Übergabeorts und der vom System gewählten Abhollogistik den Begriff der wirtschaftlichen Transporteinheit 
gem. Abs. 3 S. 1.  

5. Abweichend von Abs. 1 - 3 können der örE und das jeweilige System zudem vereinbaren, dass der örE die 
herauszugebenden Mengen zusammen mit seinen eigenen und ggfs. den Mengen anderer Systeme nach 
Maßgabe des § 5 verwertet. Die Systeme räumen dem örE die Möglichkeit ein, dafür ein Angebot zu unterbreiten. 
Zahlungsansprüche nach § 4 Abs. 3 bleiben unberührt. 

  § 7 Nachweise 

1. Der örE ist verpflichtet, den einzelnen Systemen monatlich die von ihm im Rahmen dieser Vereinbarung 
erfassten und abgefahrenen sowie – im Fall des § 5 – von ihm der Verwertung zugeführten restentleerten 
Verpackungen aus PPK durch Wiegescheine nachzuweisen, um die Systeme in die Lage zu versetzen, den 
Mengenstromnachweis gem. § 17 VerpackG zu führen. 

2. Die Wiegescheine müssen den Anforderungen der zuständigen Stellen - insbesondere der jeweils geltenden 
Prüfleitlinie der Zentralen Stelle Verpackungsregister genügen und in jedem Fall Fraktion, Herkunft und 
Wiegedatum ausweisen. Sofern die Zentrale Stelle gem. § 17 Abs. 3 S. 2 VerpackG verlangt, die zugehörigen 
Dokumente im Original nachzureichen, hat der örE diese dem jeweiligen System oder mit dessen Einvernehmen 
der Zentralen Stelle unmittelbar zur Prüfung vorzulegen. Die Originale sind vom örE nach den jeweils gültigen 
Bestimmungen, mindestens jedoch drei Jahre aufzubewahren. 

3. Der örE stellt zur Gewährleistung einer revisionssicheren Buch- und Mengenstromprüfung sicher, dass den 
Systemen und / oder einem von ihnen beauftragten Dritten jeweils regelmäßig innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablauf eines Monats die monatlichen Mengendaten übermittelt werden. Diese Verpflichtung ist eine 
Hauptleistungspflicht des örE. 

4. Der örE stimmt die von ihm für einen Monat gemeldeten Mengendaten spätestens bis zum Ende des 
Folgemonats jeweils mit den Systemen ab.  

5. Die Meldungen der Mengendaten des örE sind mittels des von den Systemen einheitlich vorgegebenen EDV- 



   

    

Datenformats und Übertragungswegs abzugeben. Die Systeme stellen dem örE das Softwareprogramm und die 
Beschreibung des Datenformats zur Erfüllung dieser Vereinbarung kostenlos zur Verfügung. Die bereitgestellten 
Buchungsregelungen sind einzuhalten. Der örE ist verpflichtet, die generierten Daten regelmäßig auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen und ggfs. seine Mengenmeldungen zu korrigieren. Der örE kann auch eine 
eigene Software verwenden, wenn diese eine kompatible Schnittstelle beinhaltet. 

6. Der örE hat nach Abschluss des Leistungsjahres eine Jahresbilanz zu erstellen. Das jeweilige System wird diese 
Jahresbilanz nach Vorliegen sämtlicher zur Überprüfung notwendiger Daten überprüfen und ggfs. mit dem örE 
spätestens bis zum 15. März des Folgejahres abstimmen. Falls eine Abstimmung zwischen den Parteien nicht 
innerhalb von vier Wochen erfolgt ist, ist das jeweilige System berechtigt, einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer 
mit der Prüfung der Mengenbuchführung zu beauftragen. Die Kosten trägt die Partei, deren Mengenbuchführung 
von dem Ergebnis des unabhängigen Wirtschaftsprüfers abweicht oder Buchungslücken aufweist, bei 
beiderseitigen Differenzen tragen die Parteien die Kosten gemeinsam im Verhältnis der Differenzen. 

7. Sofern der örE das Erfassungssystem nicht selbst betreibt, hat er durch Vereinbarungen mit seinem 
Erfassungspartner sicherzustellen, dass er den vorgenannten Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen 
kann. 

   

  § 8 Rechnungslegung 

1. Der örE stellt die ihm zustehenden Entgelte nach § 3 Abs. 1 und ggfs. § 4 Abs. 3 zum Monatsende dem 
jeweiligen System in Rechnung. Sie sind für die Monate Januar bis November zum Ende des auf den 
Leistungsmonat folgenden Monats auszugleichen. Die Zahlung der Rechnungen für den Monat Dezember erfolgt 
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung und Abstimmung sämtlicher Nachweispflichten gem. § 7. 

2. Voraussetzung für die Fälligkeit der Vergütung nach Abs. 1 ist die fristgerechte Rechnungslegung. Sofern diese 
nicht fristgerecht erfolgt, tritt die Fälligkeit der Vergütung nach Abs. 1 erst 14 Tage nach Rechnungslegung ein. 
Kommt der örE seinen Nachweispflichten nach § 7 nicht nach, sind die Systeme berechtigt, die monatlichen 
Entgeltzahlungen bis zur fristgerechten und vollständigen Erfüllung auszusetzen. 

3. Die Rechnungslegung erfolgt mit Ausweis der Umsatzsteuer. Für den Fall, dass sich herausstellen sollte, dass 
die erbrachten Leistungen des örE entgegen der Einschätzung der Parteien bei Abschluss der Vereinbarung nicht 
der Umsatzsteuer unterliegen sollten, erfolgt die Rechnungslegung ohne Umsatzsteuerausweis. Sollte die 
Nichtsteuerbarkeit nachträglich festgestellt werden, sind bereits erteilte Rechnungen mit unberechtigtem 
Umsatzsteuerausweis nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes zu korrigieren. Der örE hat in dem Fall 
seinem Vertragspartner die zu Unrecht in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zurückzuzahlen. Der Vertragspartner 
verpflichtet sich im Gegenzug, seine insoweit geltend gemachten Vorsteuerbeträge zu korrigieren. 

4. Im Falle der Entscheidung für eine Herausgabe stellt der örE nach der Bereitstellung der herauszugebenden 
Mengen nach § 6 die ihm zustehenden Entgelte zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer  für den Wertausgleich und die 
Zusatzkosten der Übergabe nach § 4 Abs. 3 dem jeweiligen System in Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 
14 Tagen zur Zahlung fällig.  

5. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte wegen Zahlungsverzugs der Gegenseite bleiben unberührt. 

  § 9 Eigentum, Haftung, Gefahrübergang 

1. Mit der Miterfassung der restentleerten Verpackungen durch den örE bzw. durch einen von ihm beauftragten 
Dritten gehen Eigentum und Besitz vom privaten Endverbraucher direkt an den örE oder an den von ihm 
beauftragten Dritten über. Im Fall der Herausgabe nach § 22 Abs. 4 S. 7 VerpackG gehen mit der Verladung 
Eigentum und Besitz von dieser Teilmenge auf das jeweilige System oder den von ihm bestimmten Dritten über. 

2. Die Systeme übernehmen für Risiken des örE aus der Mitbenutzung seiner Sammelstrukturen keine Haftung. 

3. Im Falle der Herausgabe nach § 4 Abs. 3 geht die Gefahr mit der Verladung, spätestens jedoch mit Ablauf der 
Abholfrist nach § 6 Abs. 3 auf das jeweilige System über. Im Falle des Zahlungsverzugs eines Systems, der den 
örE zur Zurückbehaltung veranlasst, gilt für den Gefahrübergang der Zeitpunkt, zu dem ohne Zahlungsverzug der 



   

    

Gefahrübergang eingetreten wäre. 

 

  § 10 Altverträge 

Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung enden alle zwischen dem örE bzw. einem von ihm getragenen 
Unternehmen und den einzelnen Systemen abgeschlossenen Leistungsverträge für PPK, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. Verträge mit drittbeauftragten privaten Entsorgern werden die Systeme rechtzeitig beenden.
  
   

 

                           § 11 Vertragsdauer 

 

Diese Vereinbarung wird wirksam zum 01.01.2021 und endet am 31.12.2022. 

Diese Anlage ist als Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung ohne Unterschriften gültig.  

 



 

 

Zustimmung der vorgelegten Dokumente durch die Systeme: 

 

       stimmt zu 

 

 

BellandVision GmbH,  

Bahnhofstraße 9,  

91257 Pegnitz 

  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH,  

Edmund-Rumpler-Straße 7,  

51149 Köln 

  EKO-PUNKT GmbH & Co. KG, 

Waltherstraße 49-51 

51069 Köln 

  INTERSEROH Dienstleistungs GmbH,  

Stollwerckstraße 9a,  

51149 Köln 

  Landbell AG, 

Rheinstraße 4L,  

55116 Mainz  

  NOVENTIZ Dual GmbH,  

Dürener Straße 350,  

50935 Köln 

  PreZero Dual GmbH, 

Stiftsbergstraße 1, 

74172 Neckarsulm 

  Reclay Systems GmbH, 

Austraße 34,  

35745 Herborn 

  Veolia Umweltservice Dual GmbH,  

Hammerbrookstraße 69,  

20097 Hamburg 

  Zentek GmbH & Co. KG,  

Ettore-Bugatti-Str. 6-14,  

51149 Köln 

 

DocuSign Envelope ID: 562930B9-3A20-4A63-B5F9-CD5E7B1D3ED3

 N

X J

N

J

 

X

N

X J

 

N

X

 

J

 

J

N

X

 N

X J

N

JX

 




